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Vorbemerkung.

Das Strafgesetzbuch wurde in seiner ursprünglichen Form
mit dem Einführungsgesetze dazu am 31. Mai 1870 als
Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund publi-

ciert jun als Termin des Inkrafttretens der 1. Januar 1871
festgesetzt.

Nachdem durch das Gesetz, betr. die Verfassung des Deut-

Scen Reichs, vom 16. April 1871 neben andern Gesetzen auch
as Strafgesetzbuch mit dem Einführungsgesetz zum Reichs-

gesetz erhoben war, wurde es nach Vornahme der nothwen-
digen redaktionellen Aenderungen durch Gesetz vom 15. Mai
1871 als Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich mit
Gesetzeskraft vom 1. Januar 1872 eingeführt.

Durch besonderes Gesetz vom 30. August 1871 wurde das
Geltungsgebiet des Reichsstrafgesetzbuches auf Elsaß-Lothrin=
gen ausgedehnt und als Tag des Inkrafttretens der 1. Oktober
1871 bestimmt.

G Abgeändert wurde das Reichsstrafgesetzbuch durch folgende
esetze:
1. durch Gesetz vom 10. Dezember 1871, wodurch der §. 130a(sog.

Kanzelparagraph) eingeschaltet wurde,
2. durch Gesetz vom 26. Februar 1876 (sog. Strafgesetznovelle), wo-

durch die Fassung der §#§. 4, 55, 64, 70 Z. 2 und 3, 88, 95, 102,
108, 104, 113, 114, 117, 130 a; 135, 140, 144, 145, 176, 177, 178,
183, 194, 200, 208, 223, 228, 232, 240, 241, 247, 263, 275 Z. 2,
292, 296, 303, 319, 321, 360 Z. 3, 4, 7 und 12, 361 Z. 6, 363,
366 Z. 3, 8, 9 und 10, 367 Z. 5, 8 und 10, 369 und 370 des

—— wie sie durch die Gesetze vom 16. Mai 1871 und
10. Dezember 1871 festgestellt war, abgeändert und hinter die
#§5. 49, 103, 223, 296, 353 und 366 die neuen §8. 49a (sog.
Duchesneparagraph), 103 a, 223 a, 296a,358a(sog. Arnimpara-
graph) und 366aeingeschoben und hinter die Z. 8 des §. 361 die
neue Z. 9 eingestellt wurde. Ferner wurde durch dieses Gesetz die
Thaler= in die Reichswährung umgewandelt;

durch g. 3 Zahl 3 des Einführungsgesetzes zur Konkursordnung
vom 10. Februar 1877 sind die Vorschriften der #5. 281—288

aufgehoben;
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10.

11.

12.

13.

der

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich.

. durch das Gesetz, betr. den Wucher, vom 24. Mai 1880 sind hinter
#9. 302 die §§s. 302a—d eingeschoben und §. 360 Z. 12 verändert;

. burch das Gesetz, betr. die unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt-
findenden Gerichtsverhandlungen, vom 5. April 1888 Art. IV dem
#5 184 ein Absatz 2 hinzugefügt,

. durch das Gesetz, betr. die Abänderung von Bestimmungen des
Strafgesetzbuchs, vom 13. Mai 1891 die 95. 317, 318, 360 Z. 4
verändert und die §55. 276 A. 2, 318 a, 364 A. 2 und 367 Z. 5a

hinzugefügt.
. durch das Gesetz, betr. die Abänderung des §F. 69 des St. G. B.,

vom 26. März 1893 der §. 69 verändert,
.durch das Gesetz, betr. die Ergänzung der Bestimmungen über den

Wucher, vom 19. Juni 1893, Art. 1 die §§. 302aund d verändert
und die 88. 3020 und 367 Z. 16 hinzugefügt,
durch das Gesetz gegen den Verrath militärischer Geheimnisse, vom
3. Julti 1893, §. 11 die §§. 89 und 90 verändert,
durch das Gesetz, betr. die Aenderung des Gesetzes über den Unter-
stützungswohnsitz und die Ergänzung des Strafgesetzbuchs, vom
12. März 1894 im Jg. 361 die Z. 10 hin zugefügt worden;
durch das E. G. zum B. G. B. vom 18. August 1896 sind die

Is. 34 Z. 6, 55, 65, 171 Abs. 1 und 3, 195, 285, 237, 238 abge-
ändert und der §. 145aeingeschoben;
durch das Gesetz, betr. die Abänderung des §. 316 des Strafgesetz-
buchs, vom 27. Dezember 1899 ist 5. 316 Abs. 1 abgeändert und
durch Gesetz, betr. Aenderungen und Ergänzungen des Strafgesetz-
buchs, vom 25. Juni 1900 (sog. lex. Heintze) sind die §88. 180,
181, 184, 362 abgeändert und die §8. 181 a, 184a,184b (früher
s. 184 A. 2; vergl. oben Nr. 5) eingeschaltet worden.

In Helgoland ist das Strafgesetzbuch in Gemäßheit
Verordnung vom 22. März 1891, Art. 1 Nr. IX am

1. April 1891 in Kraft getreten.
Das Strafgesetzbuch hat auch in den Konsulargerichts-

bezirken Geltung: Konsulargerichtsbarkeitsgesetz vom 7. April
1900, S. 19 Z. 2 (vergl. aber §§. 49ffj), sowie in den Schutz-
gebieten (Schutzgebietsgesetz vom 10. September 1900, s. 3).

Dessau, im Februar 1912.

K. Pannier.



Einführungs-Gesetz
vom 31. Mai 1870.

§. 1.

Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich tritt im

zganzen Aunfange des Bundesgebietes mit dem 1. Januar 18722)
in Kraft.

§. 2.

Mit diesem Tage tritt das Reichs= und Landesstrafrecht,
insoweit dasselbe Materien betrifft, welche Gegenstand des
Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich sind, außer Kraft.

In Kraft bleiben die besonderen Vorschriften des Reichs-
und Landesstrafrechts, namentlich über strafbare Verletzungen
der Preßpolizei-, Post-, Steuer-, Zoll-, Fischerei-, Jagd-,
Forst= und Feldpolizei-Gesetze, über Mißbrauch des Vereins= und
Versammlungsrechts und über den Holz-(Forst-) Diebstahl.

Absatz 2. Vereinsrecht, vergl. jetzt Vereinsgesetz § 23.
Absatz 3 ist in Folge der Einführung der K. O. weggefallen.

§. 3.

Wenn in Landesgesetzen auf strafrechtliche Vorschriften,
welche durch das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich
außer Kraft gesetzt sind, verwiesen wird, so treten die entspre-
chenden Vorschriften des letzteren an die Stelle der ersteren.

S. 4.

Bis zum Erlasse der in den Artikeln 61 und 68 der Ver-

fassung des Deuts chen Reichs vorbehaltenen Reichsgesetze
sind die in den 8§. 81, 88, 90, 307, 311, 312, 315, 322, 323

und 324 des Sirostelebuch für das Deutsche Reich mit
lebenslänglichem Zuchthaus bedrohten Verbrechen mit dem
Tode zu bestrafen, wenn sie in einem Theile des Bundes-

1) Statt 1871 ist hier, wie unten 5. 6 und 7, in Gemäßheit des
Ges. vom 15. Mai 1871: 1872 gesetzt, auch ist der Wortlaut des Ge-
setzes, soweit er sich auf den Norddeutschen Bund und den Bundesfeld-
herrn bezog, in Gemäßheit des §. 2 A. 2 des Ges., betr. die Verfassung
des Deutschen Reichs, vom 16. April 1871 entsprechend abgeändert.

Die Aenderungen sind gesperrt gedruckt.



6. Strafgesetzbuch, Einführungsgeset.

ebietes, welchen der Kaiser in Kriegszustand (Art. 68 der
erfassung)erklärt hat, oder während eines gegen das Deutsche

Reich ausgebrochenen Krieges auf dem Kriegsschauplatze be-
gangen werden.

Das in Art. 61 der Verfassung in Aussicht gestellte Gesetz ist
als Reichsmilitärgesetz am 2. Mai 1874 veröffentlicht.

Für Bayern ist durch Reichsgesetz vom 22. April 1871 S. 7
A. 2 bestimmt:

An Stelle der Vorschriften des s. 4. hat es für Bayern

bis auf Weiteres bei den einschlägigen Bestimmungen des Mili-
tärstrafrechts, sowie bei den sonstigen gesetzlichen Vorschriften über
das Standrecht sein Bewenden.

Vergl. Reichsges. über die Vorbereitung des Kriegszustandes in
Elsaß-Lothringen, vom 30. Mai 1892.

S. 5.

In landesgesetzlichen Vorschriften über Materien, welche
nicht Gegenstand des Strafgesetzbtuchs für das Deutsche
Reich find, darf nur Gefängniß bis zu zwei Jahren, Haft,
Geldstrafe, Einziehung einzelner Gegenstände und die Ent-
ziehung öffentlicher Aemter angedroht werden.

. 6.

Vom 1. Januar 1872 ab darf nur auf die im Straf-

gesetzbuche für das Deutsche Reich enthaltenen Strafarten
erkannt werden.

Wenn in Landesgesetzen anstatt der Gefängniß= oder Geld-
strafe Forst= oder Gemeinde-Arbeit angedroht oder nachgelassen
ist, so behält es hierbei sein Bewenden.

§. 7.

Vom 1. Januar 1872 ab verjähren Zuwiderhandlungen
gegen die Vorschriften über die Entrichtung der Branntwein-
steuer, der Biersteuer und der Postgefälle in drei Jahren.

Vergl. Branntweinsteuergesetz vom 15. Juli 1909, §. 136; Brau-
steuergesetz vom 15. Juli 1909, §. 54; Postgesetz vom 28. Oktober
1871 und Postordnung vom 11. Juni 1892 nebst Abänderungen.

S. 8.

Der Landesgesetzgebung bleibt vorbehalten, Uebergangs-
bestimmungen zu treffen, um die in Kraft bleibenden Landes-
strafgesetze mit den Vorschriften des Strafgesetzbuchs für das
Deutsche Reich in Uebereinstimmung zu bringen.



Strafgesetzbuch
für das

Deutsche Reich
vom 15. Mai 1871.

Einleitende Bestimmungen.

8. 1.

Eine mit dem Tode, mit Zuchthaus, oder mit Festungs-
haft von mehr als fünf Jahren bedrohte Handlung ist ein
Verbrechen.

Eine mit Festungshaft bis zu fünf Jahren, mit Gefäng-
niß oder mit Geldstrafe von mehr als einhundertfunfzig Mark
bedrohte Handlung ist ein Vergehen.

Eine mit Haft oder Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig
Mark bedrohte Handlung ist eine Uebertretung.

S. 2.

Eine Handlung kann nur dann mit einer Strafe belegt
werden, wenn diese Strafe gesetzlich bestimmt war, bevor die
Handlung begangen wurde.

Bei Verschiedenheit der Gesetze von der Zeit der begange-
nen Handlung bis zu deren Aburtheilung ist das mildeste
Gesetz anzuwenden.

g. 3.

Die Strafgesetze des Deutschen Reichs finden Anwendung
auf alle im Gebiete desselben begangenen strafbaren Hand-
lungen, auch wenn der Thäter ein Ausländer ist.

8. 4.

Wegen der im Auslande begangenen Verbrechen und Ver-
gehen findet in der Regel keine Verfolgung statt.

Jedoch kann nach den Strafgesetzen des Deutschen Reichs
verfolgt werden:

1) ein Deutscher oder ein Ausländer, welcher im Auslande

eine hochverrätherische Handlung gegen das e Reichoder einen Bundesstaat, oder ein Münzverbrechen, oder
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als Beamter des Deutschen Reichs oder eines Bundes-
staats eine Handlung begangen hat, die nach den Gesetzen
des Deutschen Reichs als Verbrechen oder Vergehen im
Amte anzusehen ist;

2) ein Deutscher, welcher im Auslande eine landesverräthe-
rische Handlung gegen das Deutsche Reich oder einen
Bundesstaat, oder eine Beleidigung gegen einen Bundes-
fürsten begangen hat;

3) ein Deutscher, welcher im Auslande eine Handlung be-
gangen hat, die nach den Gesetzen des Deutschen Reichs

als Verbrechen oder Verzehen anzusehen und durch die
Gesetze des Orts, an welchem sie begangen wurde, mit
Strafe bedroht ist.

Die Verfolgung ist auch zulässig, wenn der Thäter
bei Begehung der Handlung noch nicht Deutscher war.
In diesem Falle bedarf es jedoch eines Antrages der zu-
ständigen Behörde des Landes, in welchem die strafbare
Handlung begangen worden, und das ausländische Straf-
gesetz ist anzuwenden, soweit dieses milder ist.

Abs. 1. Deutsche Schiffe gelten als Inland: St. P. O. §s. 10. —
Ausnahme in ös. 102, 298, M. St. G. B. 8§. 7, 160, 161, Flaggen-
rechtsgesetz v. 22. Juni 1899, §. 24, Seemannsordnung vom
2. Juni 1902, SF. 121, Ges., betr. die Schonzeit der Robben, vom
4. Dez. 1876; Ges., betr. das Urheberrecht an Mustern und Mo-
dellen, vom 11. Jan. 1876, §F. 14; Ges., betr. die Organisation
der Bundeskonsulate, vom 8. November 1867, §. 24.

Abs. 2. Z. 1. Vergl. 568. 80—86; 146, 147; 149; 331 ff.; Dynamit-
gesetz §. 12; Ges. vom 28. Juli 1895 (Sklavenraub) F. 5.

Abs. 2. Z. 2. Vergl. §§. 87—93; 94, 95, 98, 99; 146, 147, 149;
Reichsgesetz gegen den Verrath von militärischen Geheimnissen,
vom 3. Juli 1893, §. 10.

S. 5.

Im Falle des §. 4 Nr. 3 bleibt die Verfolgung aus-

geschlossen, wenn
1) von den Gerichten des Auslandes über die Handlung

rechtskräftig erkannt und entweder eine Freisprechung er-
folgt oder die ausgesprochene Strafe vollzogen,

2) die Staafoerfolhung oder die Strafvollstreckung nach den
Gesetzen des Auslandes verjährt oder die Strafe er-
lassen, oder
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3) der nach den Gesetzen des Auslandes zur Verfolgbarkeit
der Handlung erforderliche Antrag des Verletzten nicht
gestellt worden ist.

Fahl 1. Vergl. J. 37.

S. 6.

Im Auslandebegangene Uebertretungen sind nur dann
u bestrafen, wenn dies durch besondere Gesetze oder durch

Fertrige angeordnet ist.
8. 7.

Eine im Auslande vollzogene Strafe ist, wenn wegen der-

selben Handlung im Gebiete des Deutschen Reichs abermals
eine Verurtheilung erfolgt, auf die zu erkennende Strafe in
Anrechnung zu bringen.

8. 8.

Ausland im Sinne dieses Strafgesetzes ist jedes nicht zum
Deutschen Reich gehörige Gebiet.

8. 9.

Ein Deutscher darf einer ausländischen Regierung zur
Verfolgung oder Bestrafung nicht überliefert werden.

8. 10.

Auf deutsche Militärpersonen finden die allgemeinen Straf-
gesetze des Reichs insoweit Anwendung, als nicht die Militär-
gesetze ein Anderes bestimmen.

Jetzt gilt im Reiche für Militärpersonen das Militärstrafgesetz-
buch vom 20. Juni1872. Militärpersonen:M. St.G.B.5.4
und Verordnung vom 1. August 1908.

§. 11.

Kein Mitglied eines Landtags oder einer Kammer eines
zum Reich gehörigen Staats darf außerhalb der Versamm-

lung, zu welcher das Nitzlied gehört, wegen seiner Abstim-
mung oder wegen der in Ausübung seines Berufes gethanen
Aeußerung zur Verantwortung gezogen werden.

S. 12.

Weahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen eines Land-
tags oder einer Kammer eines zum Reich gehörigen Staats
bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.
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Erster Theil.
Von der Bestrafung der Verbrechen, Vergehen und

Uebertretungen im Allgemeinen.

Erster Abschnitt.
Strafen.

g. 13.

Die Todesstrafe ist durch Enthauptung zu vollstrecken.

S. 14.

Die Zuchthausstrafe ist eine lebenslängliche oder eine zeitige.
Der Höchstbetrag der zeitigen Zuchthausstrafe ist funfzebn

Jahre, ihr Mindestbetrag Ein Jahr.
Wo das Gesetz die Zuchthausstrafe nicht ausdrücklich als

eine lebenslängliche androht, ist dieselbe eine zeitige.

§. 15.

Die zur Zuchthausstrafe Verurtheilten sind in der Straf-
anstalt zu den eingeführten Arbeiten anzuhalten.

Sie können auch zu Arbeiten außerhalb der Anstalt,

insbesondere g öffentlichen oder von einer Staatsbehörde be-
auffichtigten Arbeiten verwendet werden. Diese Art der Be-
schäftigung ist nur dann zulässig, wenn die Gefangenen dabei
von anderen freien Arbeitern getrennt gehalten werden.

§. 16.

Der Höchstbetrag der Gefängnißstrafe ist fünf Jahre, ihr
Mindestbetrag Ein Tag.

Die zur Gefängnißstrafe Verurtheilten können in einer
Gefangenanstalt auf eine ihren Fähigkeiten und Verhältnissen
angemessene Weise beschäftigt werden; auf ihr Verlangen sind
sie in dieser Weise zu beschäftigen.

Eine Beschäftigung außerhalb der Anstalt (§. 15) ist nur
mit ihrer Zustimmung zulässig.

Abs. 1. Vergl. §§. 57 v 1 und 3, 74 (Gesammtstrafe).

§. 17.

Die Festungshaft ist eine lebenslängliche oder eine zeitige.
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Der Hoöchstbetrag der zeitigen Festungshaft ist funfzehn
Jahre, ihr Mindestbetrag Ein Tag.

Wo das Gesetz die Festungshaft nicht ausdrücklich als eine
lebenslängliche androht, ist dieselbe eine zeitige.

Die Strafe der Festungshaft besteht in Freiheitsentziehung
mit Beaufsichtigung der Beschäftigung und Lebensweise der
Gefangenen; sie wird in Festungen oder in anderen dazu be-
stimmten Räumen vollzogen.

S. 18.
Der Höchstbetrag der Haft ist sechs Wochen, ihr Mindest-

betrag Ein Tag. **

Die Strafe der Haft besteht in einfacher Freiheitsentziehung.
Vergl. ss. 77, 78. — Wegen der Nebenstrafen vergl. 5. 362.

S. 19.

Bei Freiheitsstrafen wird der Tag zu vierundzwanzig
Stunden, die Woche zu sieben Tagen, der Monat und das
Jahr nach der Kalenderzeit gerechnet.

Die Dauer einer Zuchthausstrafe darf nur nach vollen
Monaten, die Dauer einer anderen Freiheitsstrafe nur nach
vollen Tagen bemessen werden.

8. 20.

Wo das Gesetz die Wahl zwischen Zuchthaus und Festungs-
haft gestattet, darf auf Zuchthaus nur dann erkannt werden,
wenn festgestellt wird, daß die strafbar befundene Handlung
aus einer ehrlosen Gesinnung entsprungen ist.

§. 21.

Achtmonatliche Zuchthausstrafe ist einer einjährigen Ge-
fängnißstrafe, achtmonatliche Gefängnißstrafe einer einjährigen
Festungshaft gleich zu achten.

§. 22.
Die Zuchthaus= und Gefängnißstrafe können sowohl für

die ganze Dauer, wie für einen Theil der erkannten Straf-

zeit in der Weise in Einzelhaft volhagen werden, daß der
Gefangene unausgesetzt von anderen Gefangenen gesondert
gehalten wird.

Die Einzelhaft darf ohne Zustimmung des Gefangenen
die Dauer von drei Jahren nicht übersteigen.
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23.
Die zu einer längeren Basus= oder Gefängnißstrafe

Verurtheilten können, wenn sie drei Viertheile, mindestens
aber Ein Jahr der ihnen auferlegten Strafe verbüßt, sich
auch während dieser Zeit gut geführt haben, mit ihrer Zu-
stimmung vorläufig entlassen werden.

§. 24.
Die vorläufige Entlassung kann bei schlechter Führung des

Entlassenen oder, wenn derselbe den ihm bei der Entla sung
auferlegten Verpflichtungen zuwiderhandelt, jederzeit wider-
rufen werden.

Der Widerruf hat die Wirkung, daß die seit der vorläufigen
Entlassung bis zur Wiedereinlieferung verflossene Zeit auf
die festgesetzte Strafdauer nicht angerechnet wird.

S. 25.
Der Beschluß über die vorläufige Entlassung, sowie über

einen Widerruf ergeht von der obersten Justiz-Aufsichtsbehörde.
Vor dem Beschluß über die Entlassung ist die Gefängniß-
verwaltung zu hören.

Die einsfweilige Festnahme vorläufig Entlaffener kann ausdringenden Gründen des öffentlichen Wohls von der Polizei-
behörde des Orts, an welchem der Entlafsene sich aufhält,
verfügt werden. Der Beschluß über den endgültigen Wider-
ruf ist sofort nachzusuchen.

ührt die einstweilige Festnahme zu einem Widerrufe, so
gilt dieser als am Tage der Festnahme erfolgt.

S

. 26.

Ist die festgesetzte Straßzen abgelaufen, ohne daß ein Wider-
ruf der vorläufigen Entlassung erfolgt ist, so gilt die Frei-
heitsstrafe als verbüßt.

8. 27.
Der Mindestbetrag der Geldstrafe ist bei Verbrechen und

Vergehen drei Mark, bei Uebertretungen Eine Mark.

§. 28.
Eine nicht beizutreibende Geldstrafe ist in Gefängniß und,

wenn sie wegen einer Uebertretung erkannt worden ist, in
Haft umzuwandeln.
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Ist bei einem Vergehen Geldstrafe allein oder an erster
Stelle, oder wahlweise neben Haft angedroht, so kann die
Geldstrafe in Haft umgewandelt werden, wenn die erkannte
Strafe nicht den Betrag von sechshundert Mark und die an
ihre Stelle tretende Freiheitsstrafe nicht die Dauer von sechs

Wochen übersteigt.ar neben der Geldstrafe auf Zuchthaus erkannt, so ist
die an deren Stelle tretende Gefängnißstrafe nach Maßgabe
des §. 21 in Zuchthausstrafe umzuwandeln.

Der Verurtheilte kann sich durch Erlegung des Straf-
betrages, soweit dieser durch die erstandene Freiheitsstrafe noch
nicht getilgt ist, von der letzteren freimachen.

§. 29.

Bei Umwandlung einer wegen eines Verbrechens oder
Vergehens erkannten Geldstrafe ist der Betrag von drei bis

zu funfzehn Mark, bei Umwandlung einer wegen einer Ueber-
tretung erkannten Geldstrafe der Betrag von Einer bis zu

funfzehn Mark einer eintägigen Freiheitsstrafe gleich zu achten.
Der Mindestbetrag der an Stelle einer Geldstrafe tretenden

Freiheitsstrafe ist Ein Tag, ihr Höchstbetrag bei Haft sechs
Wochen, bei Gefängniß Ein Jahr. Wenn jedoch eine neben
der Geldstrafe wahlweise angedrohte Freiheitsstrafe ihrer Dauer
nach den vorgedachten Höchstbetrag nicht erreicht, so darf die
an Stelle der Geldstrafe tretende Freiheitsstrafe den ange-

drohten Höchstbetrag jener Freiheitsstrafe nicht übersteigen.ergl. s. 78 A. 2.

S. 30.
In den Nachlaß kann eine Geldstrafe nur dann vollstreckt

werden, wenn das Urtheil bei Lebzeiten des Verurtheilten
rechtskräftig geworden war.

. 31.

Die Verurtheilung zur ausstrafe hat die dauernde

Unfähigkeit zum Dienste in dem Deutschen Heere und der
Kaiserlichen Marine, sowie die dauernde Unfähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Aemter von Rechtswegen zur Folge.

Unter öffentlichen Aemtern im Sinne dieses Strafgesetzes
sind die Advokatur, die Anwaltschaft und das Notariat sowie
der Geschworenen= und Schöffendienst mitbegriffen.

Oeffentliche Beamte vergl. K. 359.
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8. 32.
Neben der Todesstrafe und der Zuchthausstrafe kann auf

den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden, neben
der Gefängnißstrafe nur, wenn die Dauer der erkannten Strafe
drei Monate erreicht und entweder das Gesetz den Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte ausdrücklich zuläßt oder die Gefäng-
nißstrafe wegen Annahme mildernder Umstände an Stelle von
Zuchthausstrafe ausgesprochen wird.

Die Dauer dieses Verlustes beträgt bei zeitiger Zuchthaus-
strafe mindestens zwei und höchstens zehn Jahre, bei Gefäng-
nißstrafe mindestens Ein Jahr und höchstens fünf Jahre.

38. 33.
Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte bewirkt den

dauernden Verlust der aus öffentlichen Wahlen für den Ver-

urtheilten hervorgegangenen Rechte, ingleichen den dauernden
Verlust der öffentlichen Aemter, Würden, Titel, Orden und

Ehrenzeichen. 4
Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte bewirkt ferner

die Unfähigkeit, während der im Urtheile bestimmten Zeit

lEr die Landeskokarde zu tragen;
2 in das deutsche Heer oder in die Kaiserliche Marine ein-

zutreten;
3) öffentliche Aemter, Würden, Titel, Orden und Ehren-

zeichen zu erlangen;
4) in öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen, zu wählen oder

gewählt zu werden oder andere politische Rechte auszuüben;
5) Zeuge bei Aufnahmen von Urkunden zu sein;
6) Vormund, Gegenvormund, Pfleger, Beistand der Mutter,

Mitglied eines Familienraths oder Kurator zu sein, es
sei denn, daß es sich um Verwandte absteigender Linie
handele und die obervormundschaftliche Behörde oder der
Familienrath die Genehmigung ertheile.

Vergl. Börsengesetz vom 27. Mat 1908, 5F. 7.

§. 35.
Neben einer Gefängnißstrafe, mit welcher die Aberkennung

der bürgerlichen Ehrenrechte überhaupt hätte verbunden wer-
den können, kann auf die Unfähigkeit zur Bekleidung öffent-

liher Aemter auf die Dauer von Einem bis zu fünf Jahren
erkannt werden.
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Die Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Aemter hat den dauernden Verlust der bekleideten Aemter
von Rechtswegen zur Folge.

S. 36.

Die Wirkung der Aberkennung der bürgerlichen Ehren-
rechte überhaupt, sowie der Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Aemter insbesondere, tritt mit der Rechtskraft des Ur-
theils ein; die Zeitdauer wird von dem Tage berechnet, an
dem die Freiheitsstrafe, neben welcher jene Aberkennung aus-
gesprochen wurde, verbüßt, verjährt oder erlassen ist.

g. 37.

Ist ein Deutscher im Auslande wegen eines Verbrechens
oder Vergehens bestraft worden, welches nach den Gesetzen des
Deutschen Reichs den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
überhaupt oder einzelner bürgerlichen Ehrenrechte zur Folge
hat oder zur Folge haben kann so ist ein neues Strafver-
fahren zulässig, um gegen den in diesem Verfahren für schuldig
Erklärten auf jene Folge zu erkennen.

§. 38.

Neben einer Freiheitsstrafe kann in den durch das Gesetz
vorgesehenen Fällen auf die Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht
erkannt werden.

Die höhere Landespolizeibehörde erhält durch ein solches
Erkenntniß die Befugniß, nach Anhörung der Gefängniß-
verwaltung den Verurtheilten auf die Zeit von höchstens fünf
Jahren unter Polizei-Aufsicht zu stellen.

Diese Zeit wird von dem Tage berechnet, an welchem die
Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen ist.

Zulässigkeit der Polizeiaufsicht: §8. 49a, 115 A. 2, 122
A. 3, 125, 146, 147, 180, 181, 181 a, 184, 248, 256, 262, 294,
325, Nahrungsmittelgesetz §. 13 A. 2, Dynamitgesetz§.11,Ges.
gegen den Verrath milit. Geh. §. 6, Ges. vom 28. Jult 1895
(Sklavenrauh) F. 3.

g. 39.
Die Polizei-Aufsicht hat folgende Wirkungen:

1) dem Verurtheilten kann der Aufenthalt an einzelnen be-
stimmten Orten von der höheren Landespolizeibehörde
untersagt werden;
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2) die höherere Landespolizeibehörde ist befugt, den Aus-
länder aus dem Bundesgebiete zu verweisen;:

3) Haussuchungen unterliegen keiner Beschränkung hinsicht-
lich der Zeit, zu welcher sie stattfinden dürfen.

Weitere Wirkungen der Polizeiaufsicht: G. O. ss. 42b A. 2

und 3, 43 A. 2, 44aA. 3 und 4, 57 Z. 2, 58, 59a,62 A. 2;
Preßgesetz ss. 4, 5. — Wegen der Haussuchungen vergl.
St. P. O. v8. 102 ff.

S. 40.

Gegenstände, welche durch ein vorsäcliches Verbrechen oder
Vergehen hervorgebracht, oder welche zur Begehung eines vor-
sätzlichen Verbrechens oder Vergehens gebraucht oder bestimmt
sind, können, sofern sie dem Thäter oder einem Theilnehmer
gehören, eingezogen werden.

Die Einziehung ist im Urtheile auszusprechen.

8. 41.
Wenn der Inhalt einer Schrift, Abbildung oder Darstellung

strafbar ist, so ist im Urtheile auszusprechen, daß alle Exem-
plare, sowie die zu ihrer Herstellung bestimmten Platten und
Formen unbrauchbar zu machen sind.

Diese Vorschrift bezieht sich jedoch nur auf die im Besitze
des Verfassers, Druckers, Herausgebers, Verlegers oder Buch-
händlers befindlichen und auf die öffentlich ausgelegten oder
öffentlich angebotenen Exemplare.

Ist nur ein Theil der Schrift, Abbildung oder Darstellung
strafbar, so ist, insofern eine Ausscheidung möglich ist, aus-
zusprechen, daß nur die strafbaren Stellen und derjenige Theil
der Platten und Formen, auf welchem sich diese Stellen be-
finden, unbrauchbar zu machen sind.

§. 42.

Ist in den Fällen der §§. 40 und 41 die Verfolgung oder
die Verurtheilung einer bestimmten Person nicht ausführbar,
so können die daselbst vorgeschriebenen Maßnahmen selbständig
erkannt werden.

Vergl. f. 152. — Vergl. Flaggenrechtsges. vom 22. Juni 1899, 8. 18;
Schlachtvieh= u. Fleischbeschauges. vom 8. Juni 1900, 5. 28; Weinges.
v. 7. April 1909, §. 31; Süßstoffges. v. 7. Juli 1902, 5.9; Schaum-
weinsteuerges. vom 9. Mai 1902, §8§. 15, 25 A. 2; Zündwaaren-
steuerges. vom 15. Juli 1909, K. 35, Leuchtmittelsteuerges. gl. D., 8.22;
R. V. O. 5. 1898; A. V. G. 5. 356.
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Zweiter Abschnitt.
Versuch.

S. 43.
Wer den Entschluß, ein Verbrechen oder Vergehen zu ver-

üben, durch Handlungen, welche einen Anfang der Ausführung
dieses Verbrechens oder Vergehens enthalten, bethätigt hat,
ist, wenn das beabsichtigte Verbrechen oder Vergehen nicht
zur Vollendung gekommen ist, wegen Versuches zu bestrafen.

DerVersuch eines Vergehens wird jedoch nur in den Fällen

bestraft, in welchen das Gesetz dies ausdrücklich bestimmt.
Abs. 2. Gesetzliche Fäller 83. 107, 120, 140, 141, 148, 150,

160, 169, 240, 246, 253, 263, 289, 308—305, 339, 350, 552.

S. 44.

Das versuchte Verbrechen oder Vergehen ist milder zu be-
strafen, als das vollendete.

Ist das vollendete Verbrechen mit dem Tode oder mit

lebenslänglichem Zuchthaus bedroht, so tritt Zuchthausstrafe
nicht unter drei Jahren ein, neben welcher auf Zulässigkeit
von Polizei-Aufsicht erkannt werden kann.

Ist das vollendete Verbrechen mit lebenslänglicherFestungs-
haft bedroht, so tritt Festungshaft nicht unter drei Jahren ein.

In den übrigen Fällen kann die Strafe bis auf ein Vier-
theil des Mindestbetrages der auf das vollendete Verbrechen

oder Vergehen angedrohten Freibeie und Geldstrafe ermäßigtwerden. Ist hiernach Zuchthausstrafe unter Einem Jahre
verwirkt, so ist dieselbe nach Maßgabe des §. 21 in Gefäng-
niß zu verwandeln.

8. 45.

Wenn neben der Strafe des vollendeten Verbrechens oder
Vergehens die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte zu-
lässig oder geboten ist, oder auf Zulässigkeit von Polizei-Auf-
sicht erkannt werden kann, so gilt Gleiches bei der Versuchsstrafe.

§. 46.

Der Versuch als solcher bleibt straflos, wenn der Thäter
1) die Ausführung der beabsichtigten Handlung aufgegeben

hat, ohne daß er an dieser Ausführung durch Umstände
gehindert worden ist, welche von seinem Willen unab-
hängig waren, oder

2
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2) zu einer Zeit, zu welcher die Handlung noch nicht ent-
deckt war, den Eintritt des zur Vollendung des Ver-

brechens oder Vergehens gehörigen Erfolges durch eigene
Thätigkeit abgewendet hat.

Drifter Abschnilt.
Theilnahme.

§. 47.

Wenn Mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich
ausführen, so wird Jeder als Tbäter bestraft.

S. 48.

Als Anstifter wird bestraft, wer einen anderen zu der von

demselben begangenen strafbaren Landlung durch Geschenke
oder Verfprechen durch Drohung murch ißbrauch des An-
sehens oder der Gewalt, durch absichtliche Herbeiführung oder
Beförderung eines Irrthums oder durch andere Mittel vor-
sätzlich bestimmt hat.

Die Strafe des Anstifters ist nach demjenigen Gesetze
feshuscsen, welches auf die Handlung Anwendung findet, zu
welcher er wissentlich angestiftet hat.

S. 49.

Als Gehülfe wird bestraft, wer dem Thäter zur Begehung
des Verbrechens oder Vergehens durch Rath oder That wissent-
lich Hülfe geleistet hat.

Die Strafe des Gehülfen ist nach demjenigen Gesetze fest-
zusetzen, welches auf die Handlung Anwendung findet, zu
welcher er wissentlich Hülfe geleistet hat, jedoch nach den über
die Bestrafung des Versuches aufgestellten Grundsätzen zu
ermäßigen.

Vergl. 35. 143 A. 2, 218 A. 3.

8. 49a.

Wer einen Anderen zur Begehung eines Verbrechens oder
zur Theilnahme an einem Verbrechen auffordert, oder wer
eine solche Aufforderung annimmt, wird, soweit nicht das
Gesetz eine andere Strafe androht, wenn das Verbrechen mit
dem Tode oder mit lebenslänglicher Zuchthausstrafe bedroht
ist, mit Gefängniß nicht unter drei Monaten, wenn das Ver-
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brechen mit einer geringern Strafe bedroht ist, mit Gefäng-
niß bis zu zwei Jahren oder mit Festungshaft von gleicher
Dauer bestraft. ç

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher sich zur Be-
ehung eines Verbrechens oder zur Theilnahme an einem
erbrechen erbietet, sowie denjenigen, welcher ein solches Er-

bieten annimmt.
Es wird jedoch das lediglich mündlich ausgedrückte Auf-

fordern oder Erbieten, sowie die Annahme eines solchen nur
dann bestraft, wenn die Aufforderung oder das Erbieten an

die Gewährung von Vortheilen irgend welcher Art geknüpft
worden ist.

Neben der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bürger-

lien Ehrenrechte und auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsichterkannt werden.
Vergl. W. B. G. 5. 20. .

S. 50.

Wenn das Gesetz die Strafbarkeit einer Handlung nach
den persönlichen Eigenschaften oder Verhältnissen desjenigen,
welcher dieselbe begangen hat, erhöht oder vermindert, so sind

diese beonderen Thatumstände dem Thäter oder demjenigenTheilnehmer (Mitthäter, Anstifter, Gehülfe) zuzurechnen, bei
welchem sie vorliegen.

Vierter Abschnitt.
Gründe, welche die Strafe ausschließen oder

mildern.

§. 51.

Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der
Thäter zur Zeit der Begehung der Handlung sich in einem
Zustande von Bewußtlostgkeit oder krankhafter Störung der

Geistesthätigkeit befand, durch welchen seine freie Willens-
bestimmung ausgeschlossen war.

S. 52.

Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der
Thäter durch unwiderstehliche Gewalt oder durch eine Drohung,

welche mit einergegemwärtigen, auf andere Weise nicht abwend-
baren Gefahr für Leib oder Leben seiner selbst oder eines Ange-
hörigen verbunden war, zu der Handlung genöthigt worden ist.

2*
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Als Angehörige im Sinne dieses Strafgesetzes sind an-

zuschen Verwandte und Verschwägerte auf= und absteigender
inie, Adoptiv= und Pflege-Eltern und -Kinder, Ehegatten,

Geschwister und deren Ehegatten, und Verlobte.

S. 53.

Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn die
Handlung durch Nothwehr geboten war.

Nothwehr ist diejenige Vertheidigung, welche erforderlich
ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich
oder einem Anderen abzuwenden.

Die Ueberschreitung der Nothwehr ist nicht strafbar, wenn
der Thäter in Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die
Grenzen der Vertheidigung hinausgegangen ist.

S. 54.

Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn die
Handlung außer dem Falle der Nothwehr in einem unver-
schuldeten, auf andere Weise nicht zu beseitigenden Nothstande
ur Rettung aus einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder
eben des Thäters oder eines Angehörigen begangen worden ist.

§. 55.

Wer bei Begehung der Handlung das zwölfte Lebensjahr
nicht vollendet hat, kann wegen derselben nicht strafrechtlich
verfolgt werden. Gegen denselben können jedoch nach Maß-

abe der landesgesetzlichen Vorschriften die zur Besserung und
eaufsichtigung geeigneten Maßregeln getroffen werden. Die

nterbringung in eine Familie, Erziehungsanstalt oder Besse-
rungsanstalt kann nur erfolgen, nachdem durch Beschluß des
Vormundschaftsgerichtes die Begehung der Handlung festge-
stellt und die Unterbringung für zulässig erklärt ist.

S. 56.

Ein Angeschuldigter, welcher zu einer Zeit, als er das
zwölfte, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte,

eine strafbare Handlungbegangen hat, ist freizusprechen, wenn
er bei Begehung derselben die zur Erkenntniß ihrer Straf-
barkeit erforderliche Einsicht nicht besaß.

In dem Urtheile ist zu bestimmen, ob der Angeschuldigte
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seiner Familie überwiesen oder in eine Erziehungs= oder
Besserungsanstalt gebracht werden soll. In der Anstalt ist
er so lange zu behalten, als die der Anstalt vorgesetzte Ver-

waltungsbehörde solches für erforderlich erachtet, jedoch nicht
über das vollendete zwanzigste Lebensjahr.

S. 57.

Wenn ein Angeschuldigter, welcher zu einer Zeit, als er
das zwölfte, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet

hatte, eine strafbare Handlung begangen hat, beiBegehungderselben die zur Erkenntniß ihrer Strafbarkeit erforderliche
Einsicht besaß, so kommen gegen ihn folgende Bestimmungen
zur Anwendung:

1) ist die Handlung mit dem Tode oder mit lebensläng-
lichem Zuchthaus bedroht, so ist auf Gefängniß von drei

bis t funfzehn Jahren zu erkennen;
2) ist die Handlung mit lebenslänglicher Festungshaft be-

droht, so ist auf Festungshaft von drei bis zu funfzehn
Jahren zu erkennen;

3) ist die Handlung mit Zuchthaus oder mit einer anderen

Strafart bedroht, so ist die Strafe zwischen dem geset
lichen Mindestbetrage der angedrohten Strafart und der
Hälfte des Höchstbetrages der angedrohten Strafe zu
bestimmen.

Ist die so bestimmte Strafe Zuchthaus, so tritt Ge-

fängnißstrafe von gleicher Dauer an ihre. Stelle;
4) ist die Handlung ein Vergehen oder eine Uebertretung,

so kann in besonders leichten Fällen auf Verweis erkannt
werden;

5) auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte überhaupt oder
einzelner bürgerlichen Ehrenrechte, sowie auf Zulässig-
keit von Polizei-Aufsicht ist nicht zu erkennen.

Die Freiheitsstrafe ist in besonderen, zur Verbüßung von
Strafen jugendlicher Personen bestimmten Anstalten oder
Räumen zu vollziehen.

§. 58.

Ein Taubstummer, welcher die zur Erkenntniß der Straf-

barkeit einer von ihm begangenen Handlung erforderliche Ein-
sicht nicht besaß, ist freizusprechen.
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§. 59.

Wenn Jemand bei Begehung einer strafbaren Handlung
das Vorhandensein von Thatumständennicht kannte, welche
zum gesetzlichen Thatbestande gehören oder die Strafbarkeit
erhöhen, so sind ihm diese Umstände nicht zuzurechnen.

Bei der Bestrafung fahrlässigbegangenerHandlungengiltdiese Bestimmung nur insoweit, als die Unkenntnif selbst nicht
durch Fahrlässigkeit verschuldet ist.

S. 60.

Eine erlittene Untersuchungshaft kann bei Fällung des
Urtheils auf die erkannte Strafe ganz oder theilweise ange-
rechnet werden.

S. 61.

Eine Handlung, deren Verfolgung nur auf Antrag ein-
tritt, ist nicht zu verfolgen, wenn der zum Antrage Berechtigte
es unterläßt, den Antrag binnen drei Monaten zu stellen.
Diese Frist beginnt mit dem Tage, seit welchem der zum An-
trage Berechtigte von der Handlung und von der Person des
Thäters Kenntniß gehabt hat.

Antrag erforderlich in §§. 102, 103, 104, 123 A. 1, 170, 172,
179, 182, 189, 194—196, 223, 230 A. 1, 236, 237, 247, 257 A. 3,
263 A. 4, 288, 289, 292 A. 2, 299, 300—302, 308, 370 Z. 5 und 6.

Der Antrag ist beim Gericht oder der Staatsanwaltschaft schrift-
lich oder zu Protokoll, bei anderen Behörden schriftlich anzu-
bringen: St. P. O. F. 156.

8. 62.

Wenn von mehreren zumAntrage Berechtigten einer die

dreimonatliche Feis versäumt, so wird hierdurch das Rechtder übrigen nicht ausgeschlossen.
Vergl. 88. 198, 232 A. 3.

S. 63.

Der Antrag kann nicht getheilt werden. Das gerichtliche
Verfahren findet gegen sämmtliche an der Handlung Betheiligte
(Thäter und Theilnehmer), sowie gegen den Begünstiger statt,
auch wenn nur gegen eine dieser Prsonen auf Bestrafung

angetragen worden ist.
S. 64.

Die Zurücknahme des Antrages ist nur in den gesetzlich
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besonders vorgesehenen Fällen und nur bis zur Verkündung

eines auf Strafe lautenden Urtheils gläsig
Die rechtzeitige Zurücknahme des Antrags gegen eine der

vorbezeichneten Personen hat die Einstellung des Verfahrens
auch gegen die anderen zur Folge.

Zulässige Zurücknahme: 88. 102, 108, 104, 194, 282, 247, 263,
298, 303, 370 Z. 5 und 6.

S. 65.

Der Verletzte, welcher das achtzehnte Lebensjahr vollendet
hat, ist selbständig zu dem Antrage auf Bestrafung berechtigt.
Solange er minderjährig ist, gan unabhängig von seiner
eigenen Befugniß auch sein gesetzlicher Vertreter das Recht,
den Antrag zu stellen. .

Ist der Verletzte geschäftsunfähig oder hat er das acht-
zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, so ist sein gesetzlicher
Vertreter der zur Stellung des Antrages Berechtigte.

S. 66.

Durch Verjährung wird die Strafverfolgung und die
Strafvollstreckung ausgeschlossen.

S. 67.
Die Strafverfolgung von Verbrechen verjährt,

wenn sie mit dem Tode oder mit lebenslänglichem Zucht-
haus bedroht sind, in zwanzig Jahren:

wenn sie im Höchstbetrage mit einer Freiheitsstrafe von
einer längeren als zehnjährigen Dauer bedroht sind,
in funfzehn Jahren; . .

wenn sie mit einer geringeren Freiheitsstrafe bedroht sind,
in zehn Jahren.

Die Strafverfolgung von Vergehen, die im Höchstbetrage mit
einerlängeren als dreimonatlichen Gefängnißstrafe bedroht sind,
verjährt in fünf Jahren, von anderen Vergehen in drei Jahren.

Die Strafverfolgung von Uebertretungen verjährt in drei
Monaten.

Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem die
Handlung begangen ist, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des

eingetretenen Erfolges. 6.

Jede Handlung desRichters welche werhen der begangenen
That gegen den Thäter gerichtet ist, unterbricht die Verjährung.
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Die Unterbrechung findet nur rücksichtlich desjenigen statt,
auf welchen die Handlung sich bezieht.

Nach der Unterbrechung beginnt eine neue Verjährung.
Abs. 1. Vergl. St. P. O. 8§. 453 A. 4, 459 A. 3.

S. 69.

Die Verjährungrht während der Zeit, in welcher auf
Grund gesetzlicher Vorschrift die Strafverfolgung nicht be-
gonnen oder nicht fortgesetzt werden kann. Ist der Beginn
oder die Fortsetzung eines Strafverfahrens von einer Vor-

frage abhangig, deren Entscheidung in einem anderen Ver-
fahren erfolgen muß, so ruht die Verjährung bis zu dessen
Beendigung.

Ist zur Strafverfolgung ein Antrag oder eine Ermäch-
tigung nach dem Sirosgesch eforderlig, so wird der Lauf
der Verjährung durch den Mangel des Antrages oder der
Ermächtigung nicht gehindert.

Abs. 1. Vergl. ös. 164.A. 2, 170, 172, 191, 238, sowie R. V. Art. 31.
Abs. 2. Ermächtigung: ss. 99, 101, 197.

§. 70.

Die Vollstreckung rechtskräftig erkannter Strafen verjährt,
wenn

1) auf Tod oder auf lebenslängliches Zuchthaus oder auf

lcenslänglihe Festungshaft erkannt ist, in dreißig
ahren;

2) auf Zuchthaus oder Festungshaft von mehr als zehn
Jahren erkannt ist, in zwanzig Jahren;

3) auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder auf Festungs-
haft von fünf bis zu zehn Jahren oder Gefängniß von
mehr als fünf Jahren erkannt ist, in funfzehn Jahren;

4) auf Festungshaft oder Gefängniß von zwei bis zu fünf
Jahren oder auf Geldstrafe von mehr als sechstausend
Mark erkannt ist, in zehn Jahren;

5) auf Festungshaft oder Gefängniß bis zu zwei Jahren
oder auf Geldstrafe von mehr als einhundertfunfzig bis
zu sechstausend Mark erkannt ist, in fünf Jahren;

6) auf Haft oder auf Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig
Mark erkannt ist, in zwei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem das
Urtheil rechtskräftig geworden ist.
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S. 71.

Die Vollstreckung einer wegen derselben Handlung neben
einer Freiheitsstrafe erkannten Geldstrafe verjährt nicht früher,
als die Vollstreckung der Freiheitsstrafe.

S. 72.

Jede auf Vollstreckung der Strafe gerichtete Handlung
derjenigen Behörde, welcher die Vollstreckung obliegt, sowie
die zum Zwecke der Vollstreckung erfolgende Festnahme des
Verurtheilten unterbricht die Verjährung.

Nach der Unterbrechung der Vollstreckung der Strafe be-
ginnt eine neue Verjährung.

Fünfter Abschnitt.

Zusammentreffen mehrerer strafbarer Handlungen.
S. 73.

Wenn eine und dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze
verletzt, so kommt nur dasjenige Gesetz, welches die schwerste

Strafe, und bei ungleichen Strafartendaszenige Gesetz, wel-
ches die schwerste Strafart androht, zur Anwendung.

S. 74. ·

Gegen denjenigen, welcher durch zru selbständige Hand-lungen mehrere Verbrechen oder Vergehen, oder dasselbe Ver-
brechen oder Vergehen mehrmals begangen und dadurch mehrere

zeitige Freiheitsstrafen verwirkt hat, | auf eine Gesammt-
strafe zu erkennen, welche in einer Erhöhung der verwirkten
schwersten Strafe besteht.

Bei dem usassenen ungleichartiger Freiheitsstrafentritt diese Erhöhung bei der ihrer Art nach schwersten Strafe ein.
Das Maß der Gesammtstrafe darf den Betrag der verwirk-

ten Einzelstrafen nicht erreichen und funf chnälriges Zucht-
haus, zehnjähriges Gefängniß oder funfze Fbötrige Festungs-

haft nicht übersteigen. E

Trifft Festungshaft nur mit Gefängniß zusammen, so ist
auf jede dieser Strafarten gesondert zu erkennen.

Festungshaft oder Gefängniß mehrfach verwirkt, socllhinsichtlich der mehreren Strafen gleicher Art so zu verfahren,
als wenn dieselben allein verwirkt wären.
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Die Gesammtdauer der Strafen darf in diesen Fällen
funfzehn Jahre nicht übersteigen.

76§. 76.

Die Verurtheilung zu einer Gesammtstrafe schließt die
Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte nicht aus, wenn
diese auch nur neben einer der verwirkten Einzelstrafen zu-
lässig oder geboten ist. Z„

Ingleichen kann neben der Gesammtstrafe auf Zulälsigeetvon Polizei-Aufsicht erkannt werden, wenn dieses auch nur

wegen einer der mehreren strafbaren Handlungen statthaft ist.
8. 77.

Trifft Haft mit einer anderen Freiheitsstrafe zusammen,
so ist auf die erstere gesondert zu erkennen.

Auf eine mehrfach verwirkte Haft ist ihrem Gesammtbetrage
nach, jedoch nicht über die Dauer von drei Monaten zu erkennen.

8S. 78.

Auf Geldstrafen, welche wegen mehrerer strafbarer Hand-
lungen allein oder neben einer Freiheitsstrafe verwirkt sind,
ist ihrem vollen Betrage nach zu erkennen.

Bei Umwandlung mehrerer Geldstrafen ist der Höchstbetrag
der an die Stelle derselben tretenden Freiheitsstrafe zwei Jahre
Gefängniß und, wenn die mehreren Geldstrafen nur wegen
Uebertretungen erkannt worden sind, drei Monate Haft.

S. 79.

Die Vorschriften der §§. 74—78 finden auch Anwendung,

wenn, bevor eine erkannte Strafe verbüßt, verjährt oder erlßen
ist, die Verurtheilung wegen einer strafbaren Handlung erfolgt,
welche vor der früheren Verurtheilung begangen war.

Zweiter Theil.
Von den einzelnen Verbrechen, Vergehen und Ueber-

tretungen und deren Bestrafung.

Erster Abschnitt.
Hochverrath und Landesvberrath.

§. 80.
Der Mord und der Versuch des Mordes, welche an dem

Kaiser, an dem eigenen Landesherrn, oder während des Auf-
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enthalts in einem Bundesstaate an dem Landesherrn dieses
Staats verübt worden sind, werden als Hochverrath mit dem
Tode bestraft. -

8. 81.

Wer außer den Fällen des 8. 80 es unternimmt,

1) einen Bundesfürsten 3 tödten, gefangen zu nehmen, in
Feindes Gewalt zu liefern oder zur Regierung unfähig
zu machen,

2) die Verfassung des Deutschen Reichs oder eines Bundes-
staats oder die in demselben bestehende Thronfolge ge-
waltsam zu ändern,

3) das Bundesgebiet ganz oder theilweise einem fremden
Staate gewaltsam einzuverleiben oder einen Theil des-
selben vom Ganzen loszureißen, oder

4) das Gebiet eines Bundesstaats ganz oder theilweise einem
anderen Bundesstaate gewaltsam einzuverleiben oder einen
Theil desselben vom Ganzen loszureißen,

wird wegen Hochverraths mit lebenslänglichem Zuchthaus
oder lebenslänglicher Festungshaft bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungs-
haft nicht unter fünf Jahren ein.

Neben der Festungshaft kann auf Verlust der bekleideten
öffentlichen Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervor-
gegangenen Rechte erkannt werden.

§. 82.

Als ein Unternehmen, durch welches das Verbrechen des
Hochverraths vollendet wird, ist jede Handlung anzusehen,
durch welche das Vorhaben unmittelbar zur Ausführung ge-
bracht werden soll.

S. 83.

Haben Mehrere die Ausführung eines hochverrätherischen
Unternehmens verabredet, ohne daß es zum Beginn einer
nach §. 82 strafbaren Handlung gekommen ist, so werden
dieselben mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren oder mit
Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungs-
haft nicht unter zwei Jahren ein.

Neben der Festungshaft kann auf Verlust der bekleideten
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öffentlichen Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervor-
gegangenen Rechte erkannt werden.

S. 84.

Die Strafvorschriften des §. 83 finden auch gegen den-
jenigen Anwendung, welcher zur Vorbereitung eines Hoch-
verraths entweder sich mit einer auswärtigen Regierung ein-
läßt oder die ihm von dem Reich oder einem Bundesstaate
anvertraute Macht mißbraucht oder Mannschaften anwirbt
oder in den Waffen einübt.

S. 85.

Wer öffentlich vor einer Menschenmenge, oder wer durch
Verbreitung oder öffentlichen Anschlag oder öffentliche Aus-
stellung von Schriften oder anderen Darstellungen zur Aus-
führung einer nach §. 82 strafbaren Handlung auffordert,
wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder Festungshaft
von gleicher Dauer bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungs-
haft von Einem bis zu fünf Jahren ein.

§. 86.

Jede andere, ein hochverrätherisches Unternehmen vorbe-
reitende Handlung wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren
oder Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungs-
haft von sechs Monaten bis zu drei Jahren ein.

§. 87.

Ein Deutscher, welcher sich mit einer ausländischen Regie-
rung einläßt, um dieselbe zu einem Kriege gegen das Deutsche
Reich zu veranlassen, wird wegen Landesverraths mit Zucht-
haus nicht unter fünf Jahren und, wenn der Krieg aus-
gebrochen ist, mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren und, wenn der Krieg

ausgebrochen ist, Festungshaft nicht unter fünf Jahren ein.
eben der Festungshaft kann auf Verlust der bekleideten

öffentlichen Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervor-
gegangenen Rechte erkannt werden.
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S. 88.

Ein Deutscher, welcher während eines gegen das Deutsche
Reich ausgebrochenen Krieges in der feinklichen Kriegsmacht

Dienste nimmt oder die Waffen begen das Deutsche Reich oder
dessen Bundesgenossen trägt, wird wegen Landesverraths mit
le nglinglichein Zuchthaus oder lebenslänglicher Festungs-

aft bestraft.
h Sen mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungs-
haft nicht unter fünf Jahren ein.

Ein Deutscher, welcher schon früher in fremden Kriegs-
diensten stand, wird, wenn er nach Ausbruch des Krieges in
der feindlichen Kriegsmacht verbleibt oder die Waffen gegen
das Deutsche Reich oder dessen Bundesgenossen trägt, wegen

Landesverraths mit Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren
oder mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft. Sind
mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft bis zu
zehn Jahren ein.

Neben der Festungshaft kann auf Verlust der bekleideten
öffentlichen Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervor-
gegangenen Rechte erkannt werden.

S. 89.

Ein Deutscher, welcher vorsätzlich während eines gegen das
Deutsche Reich ausgebrochenen Krieges einer feindlichen Macht
Vorschub leistet oder der Kriegsmacht des Deutschen Reichs
oder der Bundesgenossen desselden Nachtheil zufügt, wird
wegen Landesverraths mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren
oder mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft. Sind
mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft bis zu
zehn Jahren ein.

Neben der Festungshaft kann auf Verlust der bekleideten
öffentlichen Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervor-
gegangenen Rechte erkannt werden.

S. 90.

Lebenslängliche Zuchthausstrafe tritt im Falle des §. 89

rr t deltte vlate od Verth1) Festungen, Pässe, besetzte Plätzeoderandere Vertheidigungs-
posten, sinreichen Theile oder Angehörige der deutschen oder
einer verbündeten Kriegsmacht in feindliche Gewalt bringt:
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2) Festungswerke, Schife oder Fahrzeuge der Kriegsmar ine
öffentliche Gelder, Vorräthe von Waffen, Schießbedarf
oder anderen Kriegsbedürfnissen, sowie Brücken, Eisen-
bahnen, Telegraphen und Transportmittel in feindliche
Gewalt bringt oder zum Vortheile des Feindes zerstört
oder unbrauchbar macht; ·

3) dem Feinde Mannschaften zuführt oder Angehörige der
deutschen oder einer verbündeten Kriegsmacht verleitet,
zum Feinde überzugehen;

4) Operationspläne oder Pläne von Festungen oder festen
Stellungen dem Feinde mittheilt;

5) dem Feinde als Spion dient oder feindliche Spione auf-

nimmt, verbirgt oder ihnen Beistand leistet, oder
6) einen Aufstand unter Angehörigen der deutschen oder

einer verbündeten Kriegsmacht erregt.
In minder schweren Fällen kann auf Zuchthaus nicht

unter zehn Jahren erkannt werden.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungs-

haft nicht unter fünf Jahren ein.
Neben der Festungshaft kann auf Verlust der bekleideten

öffentlichen Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervor-
gegangenen Rechte erkannt werden.

§. 91.

Gegen Ausländer ist wegen der in den §§. 87, 89, 90 be-

zeichneten Handlungen nach dem Kriegsgebrauche zu verfahren.
Begehen sie aber solche Handlungen, während sie unter dem

Schutze des Deutschen Reichs oder eines Bundesstaats sich
innerhalb des Bundesgebietes aufhalten, so kommen die in
den 8§. 87, 89 und 90 bestimmten Strafen zur Anwendung.

§. 92.

Wer vorsätzlich

1) Staatsgeheimnisse oder Festungepläre, oder solche Ur-
kunden, Aktenstücke oder Nachrichten, von denen er weiß,

daß ihre Geheimhaltung einer anderen Regierung gegen-
über für das Wohl des Deutschen Reichs oder eines
Bundesstaats erforderlich ist, dieser Regierung mittheilt
oder öffentlich bekannt macht;

2) zur Gefährdung der Rechte des Deutschen Reichs oder
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eines Bundesstaats im Verhältniß zu einer anderen

Negierung die über solche Rechte sprechenden Urkunden oder
Beweismittel vernichtet, verfälscht oder unterdrückt, oder

3) ein ihm von Seiten des Deutschen Reichs oder von einem
Bundesstaate aufgetragenes Staatsgeschäft mit einer
andern Regierung zum Nachtheil dessen führt, der ihm
den Auftrag ertheilt hat,

wird mit Zuchihans nicht unter zwei Jahren bestraft.
Sind mildernde Umstände vorfanden, so tritt Festungs-

haft nicht unter sechs Monaten ein.
§. 93.

Wenn in den Fällen der 88. 80, 81, 83, 84, 87—92
die Untersuchung eröffnet wird, so kann bis zu deren rechts-
kräftigen Beendigung das Vermögen, welches der Angeschul-
digte besitzt, oder welches ihm später anfällt, mit Beschlag

belegt werden.ergl. St. P. O. S. 480.

Zweiter Abschnitt.
Beleidigung des Landesherrn.

§. 94.
Wer einer Thätlichkeit gegen den Kaiser, gegen seinen Lan-

desherrn oder während seines Aufenthalts in einem Bundes-

staate einer Thätlichkeit gegen den zie dieses Staates
sich schuldig macht, wird mit lebenslänglichem Zuchthaus oder
lebenslänglicher Festungshaft, in minder schweren Fällen mit
Zuchthaus nicht unter fünf Jahren oder mit Festungshaft

von-sHeicer Dauer bestraft. Neben der Festungshaft kann
auf Verlust der bekleideten öffentlichen Aemter, sowie der aus
öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte erkannt werden.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungs-
haft nicht unter fünf Jahren ein.

S. 95.

Wer den Kaiser, seinen Landesherrn oder während seines
Aufenthalts in einem Bundesstaate dessen Landesherrn belei-
digt, wird mit Gefängniß nicht unter zwei Monaten oder mit
Festungshaft von zwei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

Neben der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bekleideten
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öffentlichen Aemter, sowie der aus öffentlichen Wahlen hervor-
gegangenen Rechte erkannt werden.

Vergl. S. 117.

§. 96.

Wer einer Thätlichkeit gegen einMitglie des landesherr-
lichen Hauses seines Staats oder gegen den Regenten seines
Staats oder während seines Amebtchalts in einem Bundes-

staate einer Thätlichkeit gegen ein Mitglied des landesherr-
lichen Hauses dieses Staats oder gegen den Regenten dieses

Staats s schuldig macht, wird mit Zuchthaus nicht unter
fünf Jahren oder mit Festungshaft von gleicher Dauer, in
minder schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren
oder mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungs-
haft von Einem bis zu fünf Jahren ein.

97§. 97.
Werein Mitglied des landesherrlichen Hauses seines Staats

oder den Regenten seines Staats oder während seines Aufent-
halts in einem Bundesstaate ein Mitglied des landesherrlichen
Hauses dieses Staats oder den Regenten dieses Staats be-

leidigt, wird mit Gefängniß von Einem Monat bis zu drei
Jahren oder mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Vergl. S. 117.

Dritter Abschnift.
Beleidigung von Bundesfürsten.

§. 98.

Wer außer dem Falle des §. 94 sich einer Thätlichkeit
gegen einen Bundesfürsten schuldig macht, wird mit Zucht-
haus von zwei bis zu zehn Jahren oder mit Festungshaft
von gleicher Dauer bestraft.

ind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungs-
haft von sechs Monaten bis zu zehn Jahren ein.

§. 99.
Wer außer dem Falle des §. 95 einen Bundesfürsten be-

leidigt, wird mit Gefängniß von Einem Monat bis zu drei
Jahren oder mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Die Verfolgung tritt nur mit Ermächtigung des Be-
leidigten ein.

Vergl. S. 117.
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S. 100.

Wer außer dem Falle des §. 96 sich einer Thätlichkeit

gegen ein Mitglied eines bundesfürstlichen Hauses oder den
Regenten eines Bundesstaats chuldig macht, wird mit Zucht-
haus bis zu fünf Jahren oder mit Gestungshast von gleicher
Dauer bestraft. ,

Sind mildernde Umsiände vorhanden, so tritt Festungs-
haft von Einem Monat bis zu drei Jahren ein.

S. 101.

Weraußerdem Falle des §. 97 den Regenten eines Bundes-
staats beleidigt, wird mit Gefängniß von Einer Woche bis zu
zwei Jahren oder mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Die Verfolgung tritt nur mit Ermächtigung des Be-

leidigten ein.
Vergl. S. 117.

Vierter Acschnitt.

Feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten.
8. 102.

Ein Deutscher, welcher im Inlande oder Auslande, oder
ein Ausländer, welcher während seines Aufenthalts im In-
lande gegen einen nicht zum Deutschen Reich gehörenden Staat
oder dessen Landesherrn eine Handlung vornimmt, die, wenn
er sie gegen einen Bundesstaat oder einen Bundesfürsten be-
gangen härt. nach Vorschrift der §§. 81—86 zu bestrafen
sein würde, wird in den Fällen der 58. 81—84 mit Festungs-
haft von Einem bis zu zehn Jahren oder, wenn mildernde

Umstände voranden sind, mit Festungshaft von sechs Monaten
bis zu zehn Jahren, in den Fällen der 88. 85 und 86 mit

Festungshaft von Einem Monat bis zu drei Jahren bestraft,
sofern in dem anderen Staate dem Deutschen Reich die Gegen-

seitigkeit verbürgt ist.
ie Verfolgung tritt nur auf Antrag der auswärtigen

Regierung ein. Die Zurücknahme des Antrags ist zuläfftl.

§. 103.

Wer sich gegen den Landesherrn oder den Regenten eines
nicht zum Deutschen Reich gehörenden Staats einer Be-
leidigung schuldig macht, wird mit Gefängniß von Einer

3
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Woche bis zu zwei Jahren oder mit Festungshaft von gleicher

Dauer bestraft, sofern indiesem Staate dem Deutschen Reich
die Hegenseitigkeit verbürgt ist. ç

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag der auswärtigen
Regierung ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulifst

8. 103a.

Wer ein öffentliches Zeichen der Autorität eines nicht zum
Deutschen Reich gehörenden Staats oder ein Hoheitszeichen
eines solchen Staats böswillig wegnimmt, zerstört oder be-
schädigt oder beschimpfenden Unfug daran verübt, wird mit
Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder mit Gefängniß bis
zu zwei Jahren bestraft.

Vergl. F. 135.

S. 104.

Wer sich gegen einen bei dem Reich, einem bundesfürst-
lichen Hofe oder bei dem Senate einer der freien Hansestädte
beglaubigten Gesandten oder Geschäftsträger einer Beleidigung
schuldig macht, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre mit
Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Beleidigten
ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig.

Fünfter Abschnitt.

Verbrechen und Vergehen in Beziehung auf die
Ausübung staatsbürgerlicher Rechte.

§. 105.

Wer es unternimmt, den Senat oder die Bürgerschaft
einer der freien Hansestädte, eine gesetzgebende Versammlung
des Reichs oder eines Bundesstaats auseinander zu sprengen,
zur Fassung oder Unterlassung von Beschlüssen zu nöthigen
oder Mitglieder aus ihnen gewaltsam zu entfernen, wird mit
Zuchthaus nicht unter fünf Jahren oder mit Festungshaft
von gleicher Dauer bestraft.

ind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungs-
haft nicht unter Einem Jahre ein.

F. 106.

Wer ein Mitglied einer der vorbezeichneten Versammlungen
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durch Gewalt oder durch Bedrohung mit einer strafbaren
Handlung verhindert, sich an den Ort der Versammlung zu

begeben oder zu stimmen, wird mit Zuchthaus bis zu fünf
Jahren oder mit Fe kungszat von gleicher Dauer bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungs-
haft bis zu zwei Jahren ein.

§. 107.

Wer einen Deutschen durch Gewalt oder durch Bedrohung

mit einer strafbaren Handlung verhindert, in Ausübung seiner
staatsbürgerlichen Rechte zu wählen oder zu stimmen, wird
mit Gefängniß nicht unter sechs Monaten oder mit Festungs-
haft bis zu fünf Jahren bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Zu §8. 106 und 107 vergl. §. 339 A. 3.

« 8. 108.

Wer in einer öffentlichen Angelegenheit mit der Samm-
lung von Wahl= oder Stimm-Zetteln oder -Zeichen oder mit

der Führung, der Beurkundungsverhandlung ein
unrichtiges Ergebniß der Wahlhandlung
führt oder das Ergebniß verfälscht, wird mit
Einer Woche bis zu drei Jahren bestraft.

Wird die Handlung von Jemand begangen, welcher nicht
mit der Sammlung der Zettel oder Zeichen oder einer anderen
Verrichtung bei dem Wahlgeschäfte beauftragt ist, so tritt

Gefängnißstrafe bis u zwei Jahren ein. «
Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er-

kannt werden.

von

8. 109.

Wer in einer öffentlichen Angelegenheit eine Wahlstimme
kauft oder verkauft, wird mit Gefängniß von Einem Monat
bis zu zwei Jahren bestraft; auch kann auf Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Sechster Abschnitt.
Widerstand gegen die Staatsgewalt.

§. 110.

Wer öffentlich vor einer Menschenmenge, oder wer durch
Verbreitung oder öffentlichen Anschlag oder öffentliche Aus-

37
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stellung von Schriften oder anderen Darstellungen zum Un-
gehorsam gegen Gesetze oder rechtsgültige Verordnungen oder
gegen die von der Obrigkeit innerhalb ihrer Zuständigkeit
getroffenen Anordnungen auffordert, wird mit Geldstrafe bis

sechshundert Mark oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren
estraft
s alt. s§s. 85, 111, 112, sowie Dynamitgesetz §. 10.

§. 111.

Wer auf die vorbezeichnete Weise ur Begchung einer
strasbaren Handlung auffordert, ist gleich dem Anstifter zuestrafen wenn die Aufforderung die strafbare Handlung oder.
einen strafbaren Versuch derselben zur Folge gehabt hat.

Ist die Aufforderung ohne Erfolg geblieben, so tritt Geld-
strafe bis zu sechshundert Mark oder Gefängnißstrafe bis zu
Einem Jahre ein. Die Strafe darf jedoch, der Art oder dem
Maße nach, keine schwerere sein, als die auf die Handlung
selbst angedrohte.

§. 112.

Wer eine Person des Soldatenstandes, es sei des Deutschen
Heeres oder der Kaiserlichen Marine, auffordert oder anreizt,
dem Befehle des Oberen nicht Gehorsam zu leisten, wer ins-
besondere eine Person, welche zum Beurlaubtenstande gehört.
auffordert oder anreizt, der Einberufung zum Dienste nicht
zu folgen, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft,

Persondes Soldatenstandes:AnlageLit.AzumM.St.G.B.
Beurlaubtenstand: R. M. G. 5. 56.

§. 113.

Wer einem Beamten, welcher zur Vollstreckung von Ge-
setzen, von Befehlen und Anordnungen der Verwaltungs-
behörden oder von Urtheilen und Verfügungen der Gerichte
berufen ist, in der rechtmäßigen. Ausübung seines Amtes durch
Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt Widerstand leistet,
oder wer einen solchen Beamten während der rechtmäßigen
Ausübung seines Amtes thätlich angreift, wird mit Gefäng-
niß von vierzehn Tagen bis zu zwei Jahren bestraft.

Sind mildernde lnftäe vorhanden, so tritt Gefängniß-
srafe bis zu Einem Jahre oder Geldstrafe bis zu eintausend

Mark ein.
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Dieselben Strafvorschriften treten ein, wenn die Handlung
egen Personen, welche zur Unterstützung des Beamten zuge-

zogen waren, oder gegen Mannschaften der bewaffneten Macht,
oder gegen Mannschaften einer Gemeinde-, Schutz= oder
Bürgerwehr in Ausübung des Dienstes begangen wird.

Beamter: 5. 359.

S. 114.

Wer es unternimmt, durch Gewalt oder Drohung eine
Behörde oder einen Beamten zur Vornahme oder Unterlassung

einer Amtshandlung au nöthigen, wird mit Gefängniß nicht
unter drei Monaten bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe bis zu zwei Jahren ein.

S. 115.

Wer an einer öffentlichen Zusammenrottung, bei welcher

eine der in den 88§. 113 und 114 beseichneten Handlungen mit
vereinten Kräften begangen wird, Theil nimmt, wird wegen
Aufruhrs mit Gefänguißnicht unter sechs Monaten bestraft.

Die Rädelsführer, sowie diejenigen Aufrührer, welche eine
der in den 88§. 113 und 114 bezeichneten Handlungen begehen,
werden mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft; auch
kann auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werden.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter sechs Monaten ein.

Abs. 1. Vergl. 8§. 116, 125.

§. 116.

Wird eine auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen
versammelte Menschenmenge von dem zuständigen Beamten

oder Befehlshaber der bewaffneten Macht aufgefordert, sich
zu entfernen, so wird jeder der Versammelten, welcher nach

der ditten Aufforderung sich nicht entfernt, wegen Auflaufs
mit Gefängniß bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis

zu eintausendfünfhundert Mark bestraft.
Ist bei einem Auflaufe gegen die Beamten oder die be-

waffnete Macht mit vereinten Kräften thätlicher Widerstand

geleiste. oder Gewalt verübt worden, so treten gegen diejenigen,
welche an diesen Handlungen Theil genommen haben, die
Strafen des Aufruhrs ein. ·-
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8. 117.

Wer einem Forst= oder Jagdbeamten, einem Waldeigen-

thümer, Forst- oder Jagdberech gten, oder einem von diesenbestellten Aufseher in der rechtmäßigen Ausübung seines Amtes
oder Rechtes durch Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt
Widerstand leistet, oder wer eine dieser Personen während der
Ausübung ihres Amtes oder Rechtes thätlich angreift, wird
mit Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu drei Jahren bestraft.

Ist der Widerstand oder der Angriff unter Drohung mit
Schießgewehr, Aexten oder anderen gefährlichen Werkzeugen
erfolgt, oder mit Gewalt an der Person begangen worden, so
tritt Gefängnißstrafe nicht unter drei Monaten ein.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt in den Fällen

des Absatz1Gefängnißstrafebis z Einem Jahre, in den Fällen
des Absatz 2 Gefängnißstrafe nicht unter Einem Monat ein.

S. 118.

Ist durch den Widerstand oder den Angriff eine Körper-
dessen, gegen welchen die Handlung begangen ist,
worden, so ist auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren

zu
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-

strafe nicht unter drei Monaten ein.

§. 119.

Wenn eine der in den §8§. 117 und 118 bezeichneten

Handlungen von Mehreren gemeinschaftlich begangen worden
ist, so kann die Strafe bis um die Hälfte des angedrohten
Höchstbetrages, die Gefängnißstrafe jedoch nicht über fünf
Jahre erhöht werden.

S. 120.

Wer einen Gefangenen aus der Gefangenanstalt oder aus
der Gewalt der bewaffneten Macht, des Beamten oder des-

jenigen, unter dessen Beaufsichtigung, Begleitung oder Be-
wachunger sich befindet, vorsätzlich befreit oder ihm zur Selbst-
befreiung vorsätzlich behülflich ist, wird mit Gefängniß bis
zu drei Jahren bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Vergl. 8. 847.
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§. 121.

Wer vorsätzlich einen Gefangenen, mit dessen Beaussich-
tigung oder Begleitung er beauftragt ist, entwe chen läßt oder

pese Beriung befördert, wird mit Gefängniß bis zu dreiahren bestraft.
I Ist die Entweichung durch Fahrlässigkeit befördert worden,

so tritt Gefängnißstrafe bis zu drei Monaten oder Geldstrafe
bis zu dreihundert Mark ein.

Vergl. §. 347.

§. 122.

Gefangene, welche sich zusammenrotten und mit vereinten
Kräften die Anstaltsbeamten oder die mit der Beaufsichtigung
Beauftragten angreifen, denselben Widerstand leisten oder es
unternehmen, sie zu Handlungen oder Unterlassungen zu
nöthigen, werden wegen Meuterei mit Gefängniß nicht unter
sechs Monaten bestraft.

Gleiche Strafe tritt ein, wenn Gefangene sich zusammen-
rotten und mit vereinten Kräften einen gewaltsamen Aus-

bruch unternehmen.
Dieienigen Meuterer, welche Gewaltthätigkeiten gegen die

Anstaltsbeamten oder die mit der BeaufsichtigungBeauftragten
verüben, werden mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft;
auch kann auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werden.

Siebenter Abschnitt.
Verbrechen und Vergehen wider die öffentliche

Ordnung.
§. 123.

Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in das

befriedete Besitzthum eines Anderen oder in ahgeschlostene
Räume, welche zum öffentlichen Dienst bestimmt sind, wider-

rechtlich eindringt, oder wer, wenn er ohne Befu niß darinverweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sch nicht ent-
fernt, wird wegen Hausfriedensbruches mit Gefängniß bis zu

d Nonaten oder mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark.estraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
Ist die Handlung von einer mit Waffen versehenen Person
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oder von Mehreren gemeinschaftlich begangen worden, so tritt
Gefängnißstrafe von Einer Woche bis zu Einem Jahre ein.

Vergl. S. 342. 8. 124

Wenn sich eine Menschenmenge öffentlich zusammenrottet
und in der Absicht, Gewaltthätigkeiten gegen Personen oder

Sachen mit vereinten Kräften z begehen, in die Wohnung,
in die Geschäftsräume oder in das befriedete Besitzthum eines
Anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen
Dienst bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, so wird Jeder,
welcher an diesen Handlungen Theil nimmt, mit Gefängniß
von einem Monat bis zu zwei Jahren bestraft. '

§. 125.

Wenn sich eine Menschenmenge öffentlich zusammenrottet
und mit vereinten Kräften gegen Personen oder Sachen Ge-
waltthätigkeiten begeht, so wird Jeder, welcher an dieser Zu-
sammenrottung Theil nimmt, wegen Landfriedensbruches mit
Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

Die Rädelsführer, sowie diejenigen, welche Gewalkthätig=

keiten *- Personen begangen oder Sachen geplündert, ver-
nichtet oder zerstört haben, werden mit Zuchthaus bis zu zehn

Jahren bestraft; auch kann auf Zulässigkeit von Polizei-Auf-
sicht erkannt werden. Sind mildernde Umstände vorhanden,
so tritt Gefängnißstrafe nicht unter sechs Monaten ein.

§. 126.

Wer durch Androhung eines gemeingefährlichen Verbrechens
den öffentlichen Frieden stört, wird mit Gefängniß bis zu
Einem Jahre bestraft.

Sog. Landzwang. — Gemeingef. Verbrechen: F. 306 ff.

S. 127.

Wer unbefugterweise einen bewaffneten Haufen bildet oder
befehligt oder eine Mannschaft, von der er weiß, daß sie ohne

gesegliche Befugniß gesammelt ist,mitWaffenoderKriegs-
behürsoisen versieht, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahrenestraft.

Wer sich einem solchen bewaffneten Haufen anschließt, wird
mit Gefängniß bis zu einem Jahre bestraft.
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8. 128.

Die Theilnahme an einer Verbindung, deren Dasein, Ver-
fassung oder Zweck vor der Staatsregierung geheim gehalten
werden soll, oder in welcher gegen unbekannte Obere Gehor-

sam oder gegen bekannte Obere unbedingter Gehorsam ver-
sprochen wird, ist an den Mitgliedern mit Gefängniß bis zu
sechs Monaten, an den Stiftern und Vorstehern der Ver-
bindung mit Gefängniß von Einem Monat bis zu Einem
Jahre zu bestrafen.

Gegen Beamte kann auf Verlust der Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Aemter auf die Dauer von Einem bis
zu fünf Jahren erkannt werden.

§. 129.

Die Theilnahme an einer Verbindung, zu deren Zwecken
oder Beschäftigungen gehört, Maßregeln der Verwaltung oder
die Vollziehung von Gesetzen durch ungesetzliche Mittel zu
verhindern oder zu entkräften, ist an den Mitgliedern mit
Gefängniß bis zu Einem Jahre, an den Stiftern und Vor-
stehern der Verbindung mit Gefängniß von drei Monaten
bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

Gegen Beamte kann auf Verlust der Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Aemter auf die Dauer von Einem bis
zu fünf Jahren erkannt werden.

§. 130.

Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise
verschiedene Klassen der Bevölkerung zu Gewaltthätigkeiten
gegen einander öffentlich anreizt, wird mit Geldstrafe bis zu
schehundert Mark oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren
bestraft.

eß 8. 130a.

Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, welcher in
Ausübung oder in Veranlassung der Ausübung seines Berufes
öffentlich vor einer Menschenmenge, oder welcher in einer Kirche

oder an einem anderen zu Flligiöfen Versammlungen bestimm-
ten Orte vor Mehreren Angelegenheiten des Staats in einer

den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zum Gegenstande
einer Verkündigung oder Erörterung macht, wird mit Ge-
fängniß oder Festungshaft bis zu zwei Jahren bestraft.
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Gleiche, Strafe trifft denjenigen Geistlichen oder anderen
Religionsdiener, welcher in Ausübung oder in Veranlassun
der Ausübung seines BerufesSchriftsict ausgibt oder ver-
breitet, in welchen Angelegenheiten des Staats in einer den

öfeentlichen Frieden gefährdenden Weise zum Gegenstande einer
erkündigung oder Erörterung gemacht sind.

S. 131.

Wer erdichtete oder entstellte Thatsachen, wissend, daß sie
erdichtet oder entstellt sind, öffentlich behauptet oder verbreitet,
um dadurch Staatseinrichtungen oder Anordnungen der Obrig-
keit verächtlich zu machen, wird mit Geldstrafe bis zu sechs-
hundert Mark oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestreft.

§. 132.

Wer unbefugt sich mit Ausübung eines öffentlichen Amtes
befaßt oder eine Handlung vornimmt, welche nur kraft eines
öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf, wird mit Ge-
fängniß bis zu Einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu drei-
hundert Mark bestraft.

§. 133.

Wer eine Urkunde, ein Register, Akten oder einen sonstigen
Gegenstand, welche sich zur amtlichen Aufbewahrung an einem
dazu bestimmten Orte befinden, oder welche einem Beamten
oder einem Dritten amtlich übergeben worden sind, vorsätz-
lich vernichtet, bei Seite schafft oder beschädigt, wird mit Ge-
fängniß bestraft. '

Ist die Handlung in gewinnsüchtiger Absicht begangen, so
tritt Gefängnißstrafe nicht unter drei Monaten ein; auch kann
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

§. 134.

Wer öffentlich angeschlagene Bekanntmachungen, Verord-
nungen, Befehle oder Anzeigen von Behörden oder Beamten
böswillig abreißt, beschädigt oder verunstaltet, wird mit Geld-
strafe bis zu dreihundert Mark oder mit Gefängniß bis zu
sechs Monaten bestraft.

§. 135.

Wer ein öffentliches Zeichen der Autorität des Reichs oder
eines Bundesfürsten oder ein Hoheitszeichen eines Bundes-
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staats böswillig wegnimmt, zerstört oder beschädigt oder be-
chimpfenden Unfug daran verübt, wird mit Geldstrafe bis zu

sechshundert Mark oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren
bestraft.

Vergl. 8. 1083a
S. 136.

Wer unbefugt ein amtliches Siegel, welches von einer
Behörde oder einem Beamten angelegt ist, um Sachen zu
verschließen, zu bezeichnen oder in Beschlag zu nehmen, vor-
sätzlich erbricht, ablöst oder beschädigt oder den durch ein solches
Siegel bewirkten amtlichen Verschluß aufhebt, wird mit Ge-
fängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

S. 137.

Wer Sachen, welche durch die zuständigen Behörden oder
Beamten gepfändet oder inBeschlag genommen worden sind,

vorsätlich bei Seite schafft, zerstört oder in anderer Weiseder Verstrickung ganz oder teei weise entzieht, wird mit Ge-

fängniß bis zu einem Jahre bestraft.
Sog. Arrestbruch. — Vergl. 8§. 288, 289.

S. 138.

Wer als Zeuge, Geschworener oder Schöffe berufen, eine
unwahre Thatsache als Entschuldigung vorschützt, wird mit
Gefängniß bis zu zwei Monaten bestraft.

Dasselbe gilt von einem Sachverständigen, welcher zum

Erscheinen gesehüich verpflichtet ist.Die auf das Nichterscheinen gesetzten Ordnungsstrafen wer-
den durch vorstehende Strafbestimmung nicht ausgeschlossen.

Abs. 3. Ordnungsstrafen: St. P. O. ö§. 50, 77, C. P. O.
5 380, 409, G. V. G. F. 56, 96.

S. 139.

Wer von dem Vorhaben eines Hochverraths, Landesver-

raths, Münzverbrechens, Mordes, Raubes, Menschenraubes
oder eines gemeingefährlichen Verbrechens zu einer Zeit, in
welcher die Verhütung des Verbrechens möglich ist, glaub--
hafte Kenntniß erhält und es unterläßt, hiervon der Behörde
oder der durch das Verbrechen bedrohten Person zur rechten
Zeit Anzeige zu machen, ist, wenn das Verbrechen oder ein
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strafbarer Versuch desselben begangen worden ist, mit Ge-
fängniß zu bestrafen.

Gemeingef. Verbrechen: 88. 306 ff. — Vergl. Dynamitgesetz
5. 13, Ges. gegen den Verrath militärischer Geheimnisse vom
3. Juli 1893, 5. 9.

8. 140.

Wegen Verletzung der Wehrpflicht wird bestraft:
1) ein Wehrpflichtiger, welcher in der Absicht, sich dem Ein-

tritte in den Dienst des stehenden Heeres oder der Flotte
zu entziehen, ohne Erlaubniß entweder das Bundesgebiet
verläßt oder nach erreichtem militärpflichtigen Alter sich
außerhalb des Bundesgebietes aufhält: mit Geldstrafe
von einhundertfunfzig bis zu dreitausend Mark oder mit
Gefängniß von Einem Monat bis zu Einem Jahre;

2) ein Offizier oder im Offizierrange stehender Arzt des
Beurlaubtenstandes, welcher ohne Erlaubniß auswandert:
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit Haft
oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten;

3) ein jeder Wehrpflichtige, welcher nach effentlicher Bekannt-machung einer vom Kaiser für die Zeit eines Krieges
oder einer Kriegsgefahr erlassenen besonderen Anordnung
in Widerspruch mit derselben auswandert: mit Gefäng-
niß bis zu zwei Jahren, neben welchem auf Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark erkannt werden kann.

Der Versuch ist strafbar. ·
Das Vermögen des Angeschuldigten kann, insoweit als

es nach dem Ermessen des Richters zur Deckung der den An-
geschuldigten möglicherweise treffenden höchsten Geldstrafe und
der Kosten des Verfahrens erforderlich ist, mit Beschlag be-
legt werden.

Wehrpflichtig ist jeder Deutsche (R. V. Art. 57); die Wehr-
flicht dauert vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 45. Lebens-

ahre (Reichsges., betr. Aenderungen der Wehrpflicht, vom
11. Februar 1888, 8. 24).— Beurlaubtenstand: R. M. G.

S. 56. — Vergl. F. 360 Z. 3.

Das militärpflichtige Alter beginnt mit dem 1. Januar des-
jenigen Kalenderjahres, in welchem der Wehrpflichtige das
20. Lebensjahr vollendet: R. M. G. J. 10.

S. 141. .

Wer einen Deutschen zum Militärdienste einer auslän-
dischen Macht anwirbt oder den Werbern der letzteren zuführt,
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ingleichen wer einen Deutschen Soldaten vorsätzlich zum
Desertiren verleitet oder die Desertion desselben vorsätzlich

befördert, wird mit Gefängniß von dret Monaten bis zu
drei Jahren bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

§. 142.

Wer sich vorsätzlich durch Selbstverstümmelung oder auf
andere Weise zur Erfüllung der Wehrpflicht untauglich macht
oder durch einen Anderen untauglich machen läßt, wird mit
Gefängniß nicht unter Einem Jahre bestraft; auch kann auf
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher einen Anderen
auf dessen Verlangen zur Erfüllung der Wehrpflicht untaug-

lich macht. 6. 148.

Wer in der Absicht, sich der Erfüllung der Wehrpflicht
anz oder theilweise zu entziehen, auf Täuschung berechnete

Mittel anwendet, wird mit Gefängniß bestraft; auch kann
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Dieselbe Strafvorschrift findet auf den Theilnehmer An-

wendung. 6. 144

Wer es sich zum Geschäfte macht, Deutsche unter Vorspiege-
lung falscher Thatsachen oder wissentlich mit unbegründeten
Angaben oder durch andere auf Täuschung berechnete Mittel
zur Auswanderung zu verleiten, wird mit Gefängniß von
Einem Monat bis zu zwei Jahren bestraft.

S. 145.
Wer die vom Kaiser

zur Verhütung des Zusammenstoßens der Schiffe auf See,
über das drsele der Schiffer nach einem Zusammen-

stoße von Schiffen auf See, oder
in Betreff der Noth= und Lootsensignale für Schiffe auf

See und auf den Küstengewässern
erlassenen Verordnungen übertritt, wird mit Geldstrafe bis
zu eintausendfünfhundert Mark bestraft.

Vergleiche:
1) Seestraßenordnung vom 5. Februar 1906 und Verordnung,

betr. das Ruderkommando, vom 18. Oktober 1903;
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2) Verordnung über das Verhalten der Schiffer nach einem Zu-
sammenstoß von Schiffen auf See vom 15. August 1876 und
Nachtragsverordnung vom 29. Juli 1889;

3) Lootsensignalordnung vom 7. Februar 1907.

. 145 a.

Wer im Inlande Schuldverschreibungen auf den Inhaber,

in denen die Zahlung einer bestimmten Heldsumme versprochenwird, ohne die erforderliche staatliche Genehmigung ausstellt
und in den Verkehr bringt, wird mit einer Geldstrafe bestraft,

die dem fünften Theile des Nennwerths der ausgegebenen
Schuldverschreibungen gleichkommen kann, mindestens aber
dreihundert Mark beträgt.

Achter Abschnitt.
Münzverbrechen und Münzvergehen.

lVergl. Bek., betr. den Erlaß münzpolizetlicher Vorschriften, vom
23. Juni 1910.)

§. 146.

Wer inländisches oder ausländisches Metallgeld oder
Papiergeld nachmacht, um das nachgemachte Geld als echtes
zu gebrauchen oder sonst in Verkehr zu bringen, oder wer in
gleicher Absicht echtem Gelde durch Veränderung an demselben
den Schein eines höheren Werths oder verrufenem Gelde
durch Veränderung an demselben das Ansehen eines no

geltenden gibt, wird mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren
estraft; auch ist Polizei-Aufsicht zulässig.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
trafe ein. .

s fPapiergelb: §.149.—BergbGesetzbetzdenSchutzdeszur
Anfertigung von Reichskassenscheinen verwendeten Papiers gegen
unbefugte Nachahmung, vom 26. Mai 1885 und Gesetz desselben
Inhalts zum Schutze der Reichsbanknoten vom 2. Januar 1911.

S. 147.

Dieselben Strafbestimmungen finden auf denjenigen An-
wendung, welcher das von ihm auch ohne die vorbezeichnete
Absicht nachgemachte oder verfälschte Geld als echtes in Ver-
kehr bringt, sowie auf denjenigen, welcher nachgemachtes oder

versälschtes Geld sich verschafft und solches entweder in Ver-
kehr bringt oder zum Zwecke der Verbreitung aus dem Aus-
lande einführt.
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S. 148.
Wer nachgemachtes oder verfälschtes Geld als echtes em-

pfängt und nach erkannter Unechtheit als echtes in Verkehr
bringt, wird mit Gefängniß bis zu drei Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu dreihundert Mark bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
S. 149.

Dem Papiergelde werden gleich geachtet die auf den In-
haber lautenden Schuldverschreibungen, Banknoten, Aktien
oder deren Stelle vertretende Interimsscheine oder Quittungen,

sowie die zu diesen Papieren gehörenden Zins-, Gewinnan-

Kheils- oder Erneuerungsscheine, welche von dem Reich, demorddeutschen Bunde, einem Bundesstaate oder fremden
Staate oder von einer zur Ausgabe solcher Papiere berech-
tigten Gemeinde, Korporation, Gesellschaft oder Privatperson
ausgestellt sind.

S. 150.

Wer echte, zum Umlauf bestimmte Metallgeldstücke durch
Beschneiden, Abfeilen oder auf andere Art verringert und
als vollgültig in Verkehr bringt, oder wer solche verringerte
Münzen gewohnheitsmäßig oder im Einverständnisse mit dem,
welcher sie verringert hat, als vollgültig in Verkehr bringt,

wird mit Gefängniß estraft, neben welchem auf Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark, sowie auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden kann.

Der Versuch ist strafbar.
8. 151.

Wer Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder andere zur
Anfertigung von Metallgeld, Papiergeld oder dem letzteren

geeich geachteten Papieren dienliche Formen zum Zwecke einesinzverbrechens angeschafft oder angefertigt hat, wird mit
Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Vergl. §8. 360 Z. 4—6.

§. 152.

Auf die Einkiehun des nachgemachten oder berfälschtenGeldes, sowie der ) 151 bezeichneten Gegenstände ist zu
erkennen, auch wenn die Verfolgung oder Verurtheilung einer

bestimmten Person nicht stattfindet.Einziehung, vergl. St. P. O. ö# 477 ff.
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Neunter Abschnikt.
Meineid.

S. 153.

Wer einen ihm zugeschobenen, zurückgeschobenen oder auf-

erlegten Eid wosemili falsch schwört, wird mit Zuchthausbis zu zehn Jahren bestraft.

§. 154.

Gleiche Strafe trifft denienigen, welcher vor einer zur Ab-
nahme von Eiden zuständigen Behörde wissentlich ein falsches
Zeugniß oder ein falsches Gutachten mit einem Eide bekräftigt.
oder den vor seiner Vernehmung geleisteten Eid wissentlich
durch ein falsches Zeugniß oder ein falsches Gutachten verletzt.

Ist das falsche Zeugniß oder Gutachten in einer Straf-
sache zum Nachtheile eines Angeschuldigten abgegeben und
dieser zum Tode, zu Zuchthaus oder zu einer anderen mehr
als fünf Jahre betragenden Freihettsstrafe verurtheilt worden,
so tritt Zuchthausstrafe nicht unter drei Jahren ein.

S. 155.

Der Ableistung eines Eides wird gleich geachtet, wenn
1) ein Mitglied einer Religionsgesellschaft, welcher das Ge-

setz den Gebrauch gewisser Betheuerungsformeln an Stelle
des Eides gestattet, eine Erklärung unter der Betheue-
rungsformel seiner Religionsgesellschaft abgibt;

2) derienige, welcher als Partei, Zeuge oder Sachverstän-
diger einen Eid geleistet hat, in gleicher Eigenschaft eine

Horsicherung unter Berufung auf den bereits früher in der-
selben Angelegenheit geleisteten Eid abgibt, oder ein Sach-
verständiger, welcher als solcherein-für allemal vereidet ist,
eine Versicherung auf den von ihm geleisteten Eid abgibt;

3) ein Beamter eine amtliche Versicherung unter Berufung
auf seinen Diensteid abgibt.

S. 156.

Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides-

statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung wissentlich
falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versiche-
rung wissentlich falsch aussagt, wird mit Gefängniß von
Einem Monat bis zu drei Jahren bestraft.
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8. 157.

Hat ein Zeuge oder Sachverständiger sich eines Meineides

g8. 164, 155) oder einer falschenVersicherungan Eidesstatt
schuldig gemacht, so ist die an sich verwirkte Strafe auf die
Hälfte bis ein Viertheil zu ermäßigen, wenn

1) die Angabe der Wahrheit gegen ihn selbst eine Ver-
folgung wegen eines Verbrechens oder Vergehens nach

g# iehen konnte, oder2) der Aussagende die falsche Aussage zu Gunsten einer
Person, rücksichtlich welcher er die Aussage ablehnen
durfte, erstattet hat, ohne über sein Recht, die Aussage
ablehnen zu dürfen, belehrt worden zu sein.

Ist hürnach Zuchthausstrafe unter Einem Jahre verwirkt,
so ist dieselbe nach Maßgabe des §. 21 in Gefängnißstrafe
zu verwandeln.

Verweigerung des Zeugnisses oder Gutachtens: C. P. O. 3§. 388,
384, 408; St. P. O. 85. 51, 52, 54, 57, 72, 76.

S. 158.
Gleiche Strafermäßigung tritt ein, wenn derjenige, wel-

cher sich eines Meineides oder einer falschen Versicherung an

Eidesstatt schuldig gemacht hat, bevor eineAnzeige gegen ihn
erfolgt oder eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet und bevor
ein Rechtsnachtheil für einen Anderen aus der falschen Aus-
sage entstanden ist, diese bei derjenigen Behörde, bei welcher
er sie abgegeben hat, widerruft.

§. 159.
Wer es unternimmt, einen Anderen zur Begehung eines

Meineides zu verleiten, wird mit Zuchthaus bis zu fünf
Jahren, und wer es unternimmt, einen Anderen zur wissent-

lichen Abgabe einer falschen Versicherung an Eidesstatt zu
verleiten, mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

S. 160.

Wer einen Anderen zur Ableistung eines falschen Eides
verleitet, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft,
neben welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er-
kannt werden kann, und wer einen anderen zur Ableistung

einer falschen Versicherung. an Eidesstatt verleitet, wird mit
Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
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S. 161.

Bei jeder Verurtheilung wegen Meineides, mit Ausnahme
der Fälle in den §§. 157 und 158, ist auf Verlust der bürger-
lichen Ehrenrechte und außerdem auf die dauernde Unfä ig
keit des Verurtheilten, als Zeuge oder Sachverständiger eid-
lich vernommen zu werden, zu erkennen.

In den Fällen der §§. 156—159 kann neben der Gefäng-
nißstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt

werden. *’*-pD

Wer vorsätzlich einer durch eidliches Angelöbniß vor Ge-
richt bestellten Sicherheit oder dem in einem Offenbarungs=

eide gegebenen Versprechen zuwiderhandelt, wird mit Gefäng-
niß bis zu zwei Jahren bestraft.

§. 163.

Wenn eine der in den §§. 153—156 bezeichneten Hand-

lungen aus Fahrläsigleitbegungen worden ist, so tritt Ge-
fängnißstrafe bis zu Einem Jahre ein.

Straflosigkeit tritt ein, wenn der Thäter, bevor eine An-
zeige gegen ihn erfolgt oder eine Untersuchung gegen ihn
eingeleitet und bevor ein Rechtsnachtheil für einen Anderen
aus der falschen Aussage entstanden ist, diese bei derjenigen
Behörde, bei welcher er sie abgegeben hat, widerruft.

Zehnter Abschnitt.

Falsche Anschuldigung.
S. 164.

Wer bei einer Behörde eine Anzeige macht, durch welche
er Jemand wider besseres Wissen der Begehung einer straf-
baren Handlung oder der Verletzung einer Amtspflicht be-
schuldigt, wird mit Gefängniß nicht unter Einem Monat
bestraft; auch kann gegen denselben auf Verlust der bürger-
lichen Ehrenrechte erkannt werden.

So lange ein in Folge der gemachten Anzeige eingeleitetes
Verfahren anhängig ist, soll mit dem Verfahren und mit der

Entscheidung über die falsche Anschuldigung inne gehalten
werden.
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S. 165.

Wird wegen falscher Auschuldigung auf Strafe erkannt,
so ist zugleich dem Verletzten die Befugniß zuzusprechen, die
Verurtheilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt

uu machen. Die Art der Bekanntmachung, sowie die Frist
zu derselben, ist in dem Urtheile zu bestimmen.

Dem Verletzten ist auf Kosten des Schuldigen eine Aus-
fertigung des Urtheils zu ertheilen.

Elster Abschnitt.
Vergehen, welche sich auf die Religion beziehen.

§. 166.

Wer dadurch, daß er öffentlich in beschimpfenden Aeuße-
rungen Gott lästert, ein Aergerniß gibt, oder wer öffentlich
eine der christlichen Kirchen oder eine andere mit Korporations-
rechten innerhalb des Bundesgebietes bestehende Religions-=
gesellschaft oder ihre Einrichtungen oder Gebräuche beschimpft,
ingleichen wer in einer Kirche oder in einem anderen zu

riligiösen Versammlungen bestimmten Orte büsc fenden
Unfug verübt, wird mit Gefängniß bis zu drei Jahren bestraft.

§. 167.

Wer durch eine Thätlichkeit oder Drohung Jemand hindert,
den Gottesdienst einer im Staate bestehenden Religionsgesell-
schaft auszuüben, ingleichen wer in einer Kirche oder in einem
anderen zu religiösen Versammlungen bestimmten Orte durch

Erregung von Lärm oder Unordnung den Gottesdienst oder
einzelne gottesdienstliche Verrichtungen einer im Staate be-
stehenden Religionsgesellschaft vorsätzlich verhindert oder stört,
wird mit Gefängniß bis zu drei Jahren bestraft.

Vergl. . 339 A. 3. . 108

Wer unbefugt eine Leiche aus dem Gewahrsam der dazu
berechtigten Person wegnimmt, ingleichen wer unbefugt cn
Grab zerstört oder beschädigt, oder wer an einem Grabe be-
schimpfenden Unfug verübt, wird mit Gefängniß bis zu zwei
Jahren bestraft; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehren-
rechte erkannt werden.

Theile von Leichen: §. 367 Z. 1.

47
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Zwolfter Abschnitt.

Verbrechen und Vergehen in Beziehung auf den
Personenstand.

§. 169.

Wer ein Kind unterschiebt oder vorsätzlich verwechselt, oder
wer auf andere Weise den Personenstand eines Anderen vor-
sätzlich verändert oder unterdrückt, wird mit Gefängniß bis

zu drei Jahren und, wenn die Handlung in gewinnsüchtiger
1 45 begangen wurde, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahrenestraft.

Der Versuch ist strafbar.

§. 170.

Wer bei Eingehung einer Ehe dem anderen Theile ein
gesetzliches Ehehinderniß arglistig verschweigt, oder wer den

anderen Theil zur Eheschließung alglistig mittels einer solchen
Täuschung verleitet, welche den Getäuschten berechtigt, die
Gültigkeit der Ehe anzufechten, wird, wennaus einem dieser
Gründe die Ehe aufgelöst worden ist, mit Gefängniß nicht
unter drei Monaten bestraft. ç

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des getäuschten
Theils ein.

Ehehindernisse: B. G. B. 88. 1310 ff.

Dreizehnter Abschnitt.
Verbrechen und Vergehen wider die Sittlichkeit.

§. 171.

Ein Ehegatte, welcher eine neue Ehe eingeht, bevor seine
Ehe aufgeküft oder für nichtig erklärt worden ist, ingleichen

eine ludrirthee Person, welche mit einem Ehegatten,wissend, daß er verheirathet ist, eine Ehe eingeht, wird mit
Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter sechs Monaten ein.

Die Verjährung der Strafverfolgung beginnt mit dem
Tage, an welchem eine der beiden Ehen aufgelöst oder für
nichtig erklärt worden ist.

Vergl. F. 338.
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8. 172.

Der Ehebruch wird, wenn wegen desselben die Ehe ge-
schieden ist, an dem schuldigen Ehegatten, sowie dessen Mit-
schuldigen mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§. 173.

Der Beischlaf zwischen Verwandten auf= und absteigender
Linie wird an denersteren mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren,
an den letzteren mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Der Beischlaf zwischen Verschwägerten auf= und absteigen-
der Linie, sowie zwischen Geschwistern wird mit Gefängniß

bis zu zwei Sahren bestraft.
Neben der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bürger-

lichen Ehrenrechte erkannt werden.
Verwandte und Verschwägerte absteigender Linie bleiben

straflos, wenn sie das achtehme Lebensjahr nicht vollendet
aben.

Sog. Blutschande.
§. 174.

Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren werden bestraft:
1) Vormünder, welche mit ihren Pflegebefohlenen, Adoptiv-

und Pflegeeltern, welche mit ihren Kindern, Gäfllice,
Lehrer und Erzieher, welche mit ihren minderjährigen

Sthülern oder Zöglingen unzüchtige Handlungen vor-
nehmen;

2) Beamte, die mit Personen, gegen welche sie eine Unter-
suchung zu führen haben oder welche ihrer Obhut an-
vertraut sind, unzüchtige Handlungen vornehmen;

3) Beamte, Aerzte oder andere Medizinalpersonen, welche
in Gefängnissen oder in öffentlichen, zur Pflege von
Kranken, Armen oder anderen Hülflosen bestimmten An-
stalten beschäftigt oder angestellt sind, wenn sie mit den
in das Gefängniß oder in die Anstalt aufgenommenen

Personen unzüchtige Handlungen vornehmen.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-

strafe nicht unter sechs Monaten ein.
S. 175.

Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen
männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Thieren be-
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gangen wird, ist mit Gefängniß zu bestrafen; auch kann auf
erlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Päderastie, Bestialität, Sodomie.

§. 176.

Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer
1) mit Gewalt unzüchtige Handlungen an einer Frauens-

person vornimmt oder dieselbe durch Drohung mit gegen-
wärtiger Gefahr für Leib oder Leben zur Duldung un-
züchtiger Handlungen nöthigt;

2) eine in einem willenlosen oder bewußtlosen Zustande
befindliche oder eine geisteskranke Frauensperson zum

außerehelichen Beischlafe mißbraucht, oder
3) mit Personen unter vierzehn Jahren unzüchtige Hand-

lungen vornimmt oder dieselben zur Verübung oder
Duldung unzüchtiger Handlungen verleitet.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter sechs Monaten ein.

§. 177.

Mit Zuchthaus wird bestraft, wer durch Gewalt oder durch
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine
Frauensperson zur Duldung des außerehelichen Beischlafs
nöthigt, oder wer eine Frauensperson zum außerehelichen Bei-
schlafe mißbraucht, nachdem er sie zu diesem Zwecke in einen

willenlosen oder bewußtlosen Jstand versetzt hat.Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter Einem Jahre ein.

Sog. Nothzucht.
S. 178.

Ist durch eine der in den §§. 176 und 177 bezeichneten
Handlungen der Tod der verletzten Person verursacht worden,
so tritt Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebens-
längliche Zuchthausstrafe ein.

S. 179.

Wer eine Frauensperson zur Gestattung des Beischlafs
dadurch verleitet, daß er eine Trauung vorspiegelt, oder einen
anderen Irrthum in ihr erregt oder benutzt, in welchem sie
den Beischlaf für einen ehelichen hielt, wird mit Zuchthaus
bis zu fünf Jahren bestraft.
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Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter sechs Monaten ein.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

S. 180.

Wer gewohnheitsmä ig oder aus Eigennutz durch seine
Vermittelung oder durch Gewährung oder Verschaffung von

s. der Liucht Vorschub leistet, wird wegen Kuppeleimit Gefängniß nicht unter Einem Monat bestraft; auch kann
zugleich auf Geldstrase von einhundertfünfzig bis zu sechs-
tausend Mark, auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, so-
wie auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werden.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann die Gefängniß-
strafe bis auf Einen Tag ermäßigt werden. «

Vergl. Auswanderungsgesetz §. 48.

S. 181.

Die Kuppelei ist, selbst wenn sie weder gewohnheitsmäßig
noch aus Eigennutz betrieben wird, mit Vuchthaus bis zu

fünf Jahren zu bestrafen, wenn
1) um der Unzucht Vorschub zu leisten, hinterlistige Kunst-

griffe angewendet werden, oder
2) der Schuldige zu der verkuppelten Person in dem Ver-

hältnisse des Ehemanns zur Ehefrau, von Eltern zu
Kindern, von Vormündern zu Pflegebefohlenen, von
Geistlichen, Lehrern oder Erziehern zu den von ihnen
zu unterrichtenden oder zu erziehenden Personen steht.

Neben der Zuchthausstrafe ist der Verlust der bürgerlichen

Ehrenrechte auszusprechen; auch kann zugleich auf Geldstrafe
von einhundertfünßig bis zu sechstausend Mark sowie auf Zu-

lässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werden.ind im Falle des Abs. 1 Nr. 2 mildernde Umstände

vorhanden, so tritt Gefängniwstrase ein, neben welcher auf
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark erkannt werden kann.

S. 181 a.

Eine männliche Person, welche von einer Frauensperson,
die gewerbsmäßig Unzucht treibt, unter Ausbeutung ihres un-
sittlichen Erwerbes ganz oder theilweise den Lebensunterhalt
bezieht, oder welche einer solchen Frauensperson gewohnheits-
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mäßig oder aus Eigennutz in Bezug auf die Ausübung des
unchtigen Gewerbes Schutz gewährt odersonst förderlich ist

-6 Zuhälter), wird mit Gefängniß nicht unter Einem Monat
estraft.

Ist der Zuhälter der Ehemann der Frauensperson, oder
hat der Zuhälter die Frauensperson unter Anwendung von
Gewalt oder Drohung zur Ausübung des unzüchtigen Ge-

webes angehalten, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter Einemahre ein.

Neben der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bürger-
lichen Ehrenrechte, auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht so-
wie auf Ueberweisung an die Landespolizeibehörde mit den im
§. 362 Abs. 3 und 4 vorgesehenen Folgen erkannt werden.

8. 182.

Wer ein unbescholtenes Mädchen, welches das sechszehnte
Lebensjahr nicht vollendet hat, zum Beischlafe verführt, wird
mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag der Eltern oder
des Vormundes der Verführten ein.

S. 183.

Wer durch eine unzüchtige Handlung öffentlich ein Aerger-
niß gibt, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark bestraft.

eben der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bürger-
lichen Ehrenrechte erkannt werden.

S. 184.
Mit Gefängniß bis zu Einem Jahre und mit Geldstrafe

bis zu eintausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird
bestraft, wer

1) unzüchtige Schriften, Abbildungen oder Darstellungen
feithäu, verkauft, vertheilt, an Orten, welche dem Publi-

kum zugänglich sind, ausstellt oder anschlägt oder sonst
verbreitet, sie zum Zwecke der Verbreitung lerstet oder

zu benselben Zwecke vorräthig hält, ankündigt oderanpreist;
2) unzüchtige Schriften, Abbildungen oder Darstellungen

einer Person unter sechszehn Jahren gegen Entgelt über-
läßt oder anbieter;



2. Theil. 14. Abschnitt. Beleibigung. 57

3) Gegenstände, die zu unzüchtigem Gebrauche bestimmt
sind, an Orten, welche dem Poblieum zugängli sind,
ausstellt oder solche Gegenstände dem Publikum ankündigt
oder anpreist; #„

4) öffentliche Ankündigungen erläßt, welche dazu bestimmt
sind, unzüchtigen Verkehr herbeizuführen.

Neben der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bürger-
lichen Ehrenrechte sowie auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht
erkannt werden.

§. 184 a.

Wer Schriften, Abbildungen oder Darstellungen, welche,
ohne unzüchtig zu sein, das Schamgefühl gröblich verletzen,

einer Person unter sechszehn Jahren gegen Entgelt überläßt
oder anbietet, wird mit Gefängniß bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu sechshundert ark bestraft.

§. 184 b.
Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Ge-

füngniß bis zu sechs Monaten wird bestraft, wer aus Gerichts-
berhandlungen, für welche wegen Gefährdung der Sittlichkeit

die Oeffentlichkeit ausgeschlossen war, oder aus den diesen
Verhandlungen zu Grunde liegenden amtlichen Schriftstücken
öffentlich Mittheilungen macht, welche geeignet sind, Aergerniß
zu erregen.

Vierzehnter Abschnitt.
Beleidigung.

[Vergl. Abs. 5 des Ges., betr. die Bestrafung der Mgajestätsbeleidigung,
unten S. 117.17

S. 185.

Die Beleidigung wird mit Geldstrafe bis zu sechshundert
Mark oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu Einem Jahre

und, wenn die Seletdigung mittels einer Thätlichkeit begangen
wird, mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder
mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Wegen des Strafantrags vergl. §. 194.

8. 186.
Wer in Beziehung auf einen Anderen eine Thatsache be-

hauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen
oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet
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ist, wird, wenn nicht diese Thatsache erweislich wahr ist,wegen
Beleidi ung mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark odermit Hac oder mit Gefängniß bis zu einem Jahre und, wenn

die Beleidigung öffentlich oder durch Verbreitung von Schrif-

ten, Abbildungen oder go begangen ist, mit Geld-
strafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängniß
bis zu zwei Jahren bestraft.

F. 187.

Wer wider Flen Wissen in Beziehung auf einen Andereneine unwahre Thatsache behauptet oder verbreitet, welche den-
selben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung
herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist,
wird wegen verleumderischer Beleidigung mit Gefänynig bis zu
zwei Jahren und, wenn die Verleumdung öffentlich oder durch
Verbreitung von Schriften, Abbildungen oder Darstellungen.
begangen ist, mit Gefängniß nicht unter Einem Monat bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann die Strafe
bis auf Einen Tag Gefängniß ermäßigt, oder auf Geldstrafe
bis zu neunhundert Mark erkannt werden.

Vergl. W. B. G. S8. 1, 4, 15; 26.

§. 188.

In den Fällen der 8§. 186 und 187 kann auf Verlangen
des Beleidigten, wenn die Beleidigung nachtheilige Folgen
für die Vermögensverhältnisse, den Erwerb oder das Fort-
kommen des Beleidigten mit sich bringt, neben der Strafe
auf eine an den Beleidigten zu erlegende Buße bis zum Be-
trage von sechstausend Mark erkannt werden.

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines
weiteren Entschädigungsanspruches aus.

§. 189.

Wer das Andenken eines Verstorbenen dadurch beschimpft,
daß er wider besseres Wissen eine unwahre Thatsache behauptet
oder verbreitet, welche denselben bei seinen Lebzeiten verächt-
lich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwür-

digen geeignet gewesen wäre, wird mit Gefängniß bis zu1 Monaten bestraft.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geld-

strafe bis zu neunhundert Mark erkannt werden.
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Die Verfolgung tritt nur auf Antrag der Eltern, der
Kinder oder des Ehegatten des Verstorbenen ein.

S. 190.

Ist die behauptete oder verbreitete Thatsache eine straf-
bare Handlung, so ist der Beweis der Wahrheit als erbracht
anzusehen, wenn der Beleidigte wegen dieser Handlung rechts-
kräftig verurtheilt worden ist. Der Beweis der Wahrheit
ist dagegen ausgeschlossen, wenn der Beleidigte wegen dieser
Handlung vor der Behauptung oder Verbreitung rechtskräftig
freigesprochen worden ist.

F. 191.

Ist wegen der strafbaren Handlung zum Zwecke der Herbei-
führung eines Strafverfahrens bei der Behörde Anzeige ge-
macht, so ist bis zu dem Beschlusse, daß die Eröffnung der
untersuchung nicht stattfinde, oder bis zur Beendiqung der
eingeleiteten Untersuchung mit dem Verfahren und der Ent-
scheidung über die Beleidigung inne zu halten.

Wegen des Ruhens der Verjährung vergl. §. 69.

S. 192.

Der Beweis der Wahrheit der behaupteten oder verbreiteten
Thatsache schließt die Bestrafung nach Vorschrift des §. 185
nicht aus, wenn das Vorhandensein einer Beleidigung aus
der Form der Behauptung oder Verbreitung oder aus den
Umständen, unter welchen sie geschah, hervorgeht.

S. 193.

Tadelnde Urtheile über wissenschaftliche, künstlerische oder

gewerbliche beistungen, ingleichen Aeußerungen, welche zurAusführung oder Vertheidigung von Rechten oder zur Wahr-

nehmung berechtigter Interessen gemacht werden, sowie Vor-
haltungen und Rügen der Vorgesetzten gegen ihre Unter-
gebenen, dienstliche Anzeigen oder Urtheile von Seiten eines
Beamten und ähnliche Fälle sind nur insofern strafbar, als
das Vorhandensein einer Beleidigung aus der Form der
Aeußerung oder aus den Umständen, unter welchen sie ge-
schah, hervorgeht.
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§. 194.

Die Verfolgung einer Beleidigung tritt nur auf Antrag ein.
Die Zurücknahme des Antrages *# 185—193) ist zulässig.

Wenn die Verfolgung im Wege der Privatklage geschieht, kann
die Privatklage bis zur Verkündung des urtheils zweiter Instanz
zurückgenommen werden (St. P. O. 8. 431).

S. 195.

Ist eine Ehefrau beleidigt worden, so hat sowohl sie als
ihr Ehemann das Recht, auf Bestrafung anzutragen.

S. 196.

Wenn die Beleidigung gegen eine Behörde, einen Beam-
ten, einen Religionsdiener oder ein Mitglied der bewaffneten
Macht, während sie in der Ausübung ihres Berufes begriffen
sind, oder in Beziehung auf ihren Beruf begangen ist, so
haben außer den unmittelbar Betheiligten auch deren amt-
liche Vorgesetzte das Recht, den Strafantrag zu stellen.

Beamte: F5. 359.

S. 197.

Eines Antrages bedarf es nicht, wenn die Beleidigung
egen eine gesetzgebende Versammlung des Reichs oder eines
undesstaats, oder gegen eine andere politische Körperschaft

begangen worden ist. Dieselbe darf jedoch nur mit Ermäch-
tigung der beleidigten Körperschaft verfolgt werden.

S. 198.

Ifst bei wechselseitigenBeleidigungen von einem Theile auf
Bestrafung angetragen worden, so ist der andere Theil bei
Verlust seines Rechts verpflichtet, den Antrag auf Bestrafung
spätestens vor Schluß der Verhandlung in erster Instanz zu
stellen, hierzu aber auch dann berechtigt, wenn zu jenem "e

punkte die dreimonatliche Frist bereits abgelaufen ist.
Sog. Widerklage. Die Erhebung ist bis zur Beendigung der

Schlußvorträge erster Instanz zulässig: St. P. O. S. 428. —
Vergl. §§. 232, 233.

—

S. 199.

Wenn eine Beleidigung auf der Stelle erwidert wird, so
kann der Richter beide Beleidiger oder einen derselben für
straffrei erklären.
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8. 200.

Wird wegen einer öffentlich oder durch Verbreitung von

Schriften, Darstellungen oder Ubbildungen begangenen Be-
leidigung auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Beleidigten

die Befugniß zuzusprechen, die Verurkheilung auf Kosten desSchuldigen öffentlich bekannt zu machen. Die Art der Be-
kanntmachung, sowie die Frist zu derselben ist in dem Urtheile
zu bestimmen.

Erfolgte die Beleidigung in einer Zeitung oder Zeitschrift,
so ist der verfügende Theil des Urtheils auf Antrag des Be-
leidigten durch die öffentlichen Blätter bekannt zu machen,
und zwar wenn möglich durch dieselbe Zeitung oder Zeit-
schrift und in demselben Theile und mit derselben Schrift,

wie der Abdruck der Heleidigung geschehen.
Dem Beleidigten ist auf Kosten des Schuldigen eine Aus-

fertigung des Urtheils zu ertheilen.
Vergl. W. B. G. 8. 23.

JIunszehnter Köschnitt.
Zweikampf.

§. 201.

Die Herausforderung zum Zweikampf mit tödtlichen
Waffen, sowie die kinch einer solchen Herausforderung
wird mit Festungshaft bis zu sechs Monaten bestraft.

Vergl. M. St. G. B. 88§. 112, 113.

§. 202.

Festungshaft von zwei Monaten bis zu zwei Jahren tritt
ein, wenn bei der Herausforderung die Absicht, daß einer von

beiden Theilen das Leben verlieren soll, entweder ausgesprochen
ist oder aus der gewählten Art des Zweikampfs erhellt.

§. 203.

Diejenigen, welche den Auftrag zu einer Herausforde-
rung übernehmen oder ausrichten (Kartellträger), werden
mit Festungshaft bis zu sechs Monaten bestrafl.

S. 204.

Die Strafe der Herausforderung und der Annahme der-
selben, sowie die Strafe der Kartellträger fällt weg, wenn
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die Parteien den Zweikampf vor dessen Beginn freiwillig
aufgegeben haben.

8. 205.

Der Zweikampf wird mit Festungshaft von drei Monaten
bis zu fünf Jahren bestraft.

S. 206.
Wer seinen Gegner im Zweikampf tödtet, wird mit

Festungshaft nicht unter zwei Jahren, und wenn der Zweikampf
ein solcher war, welcher den Tod des einen von Beiden herbei-

führen sollte, mit Festungshaft nicht unter drei Jahren bestraft.
S. 207.

Ist eine Tödtung oder Körperverletzung mittels vorsätz-

licher Uebertretung der vereinbarten oder hergebrachten Regelndes Zweikampfs bewirkt worden, so ist der Uebertreter, scfern

nicht nach den vorhergehenden Bestimmungen eine härtereStrafe verwirkt ist, nach den allgemeinen Vorschriften über das

Verbrechen der Tödtung oder der Körperverletzung zu bestrafen.
§. 208.

Hat der Zweikampf ohne Sekundanten stattgefunden, so
kann die verwirkte Strafe bis um die Hälfte, jedoch nicht
über funfzehn Jahre erhöht werden.

S. 209.

Kartellträger, welche ernstlich bemüht gewesen sind, den
Zweikampf zu verhindern, Sekundanten, sowie zum Zweikampf
zugezogene Zeugen, Aerzte und Wundärzte ind straflos.

§. 210.

Wer einen Anderen zum Zweikampf mit einem Dritten
absichtlich, insonderheit durch Bezeigung oder Androhung von
Verachtung anreizt, wird, falls der Zweikampf stattgefunden
hat, mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

Sechszehnter Abschnitt.
Verbrechen und Vergehen wider das Leben.

§. 211.

Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die
Tödtung mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Mordes
mit dem Tode bestraft.
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§. 212.

Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die
Tödtung nicht mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Todt-
schlages mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft.

§. 213.

War der Todtschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm
oder einem Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder schwere
Beleidigung von dem Getödteten zum Zorne gereizt und hier-
durch auf der Stelle zur That hingerissen worden, oder sind
andere mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter sechs Monaten ein.

Angehbrige: §. 52 A. 2.

S. 214.

Wer bei Unternehmung einer strafbaren Handlung, um
ein der Ausführung derselben entgegentretendes Hinderniß
zu beseitigen oder um sich der Ergreifung auf frischer That
zu 7 vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird mit

uchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit lebensläng-
lichem Zuchthaus bestraft.

S. 215.

Der Todtschlag an einem Verwandten aufsteigender Linie
wird mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit lebens-
länglichem Zuchthaus bestraft.

S. 216.

Ist Jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Ver-
langen des Getödteten zur Tödtung bestimmt worden, so ist
auf Gefängniß nicht unter drei Jahren zu erkennen.

§. 217.

Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind in oder gleich
nach der Geburt vorsätzlich tödtet, wird mit Zuchthaus nicht
unter drei Jahren bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter zwei Jahren ein.

§. 218.

Eine Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich abtreibt
oder imMatterleibe tödtet, wird mit Zuchthaus bis zu fünf

Jahren bestraft.
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Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter sechs Monaten ein. ç

Dieselben Strafvorschriften finden auf denjenigen Anwen-
dung, welcher mit Einwilligung der Schwangeren die Mittel

tu der Abtreibung oder Tödtung bei ihr angewendet oder ihr
eigebracht hat. *

Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer
einer Schwangeren, welche ihr. Frucht abgetrieben oder ge-
tödtet hat, gegen Entgelt die Mittel hierzu verschafft, bei ihr
angewendet oder ihr beigebracht hat.

§. 220.

Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren Wissen
oder Willen vorsätzlich abtreibt oder tödtet, wird mit Zucht-
haus nicht unter zwei Jahren bestraft.

Ist durch die Handlung der Tod der Schwangeren ver-
ursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter zehn
Jahren oder lebenslängliche Zuchthausstrafe ein.

§. 221.

Wer eine wegen jugendlichen Alters, Gebrechlichkeit oder
Krankheit hülflose Person aussetzt, oder wer eine solche Per-
son, wenn dieselbe unter seiner Obhut steht oder wenn er

für die Unterbringung, Fortschaffung oder Aufnahme der-

selben zu sorgen hat, in hülfloser guage vorsätzlich verläßt,
wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

Wird die Handlung von leiblichen Eltern gegen ihr
Kind begangen, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter sechs
Monaten ein.

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung der
ausgesetzten oder verlassenen Person verursacht worden, so
tritt Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren und, wenn durch
die Handlung der Tod verursacht worden ist, Zuchthausstrafe
nicht unter drei Jahren ein.

Schwere Körperverletzung: F§. 224.

§. 222.

Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen ver-
ursacht, wird mit Gefängniß bis zu drei Jahren bestraft.
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Wenn der Thäter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus
den Augen setzte, vermöge seines Amtes, Berufes oder Ge-
werbes besonders verpflichtet war, so kann die Strafe bis auf
fünf Jahre Gefängniß erhöht wer en.

Vergl. 88. 314, 316, 327, 330; G. O. 88. 120 a u. e, 147 Z. 4.

Siebenzehnter Abschnitt.
Körperverletzung.

§. 223.

Wer vorsätzlich einen Anderen körperlich mißhandelt oder
an der Gesundheit beschädigt, wird wegen Körperverletzung
mit Gefängniß bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis
zu eintausend Mark bestraft.

Ist die Handlung gegen Verwandte aufsteigender Linie
begangen, so ist auf Gefängniß nicht unter Einem Monat
zu erkennen.

Wegen des Strafantrags vergl. §. 232. — Vergl. 5. 340.

§. 223 a.

Ist die Körperverletzung mittels einer Waffe, insbesondere
eines Messers oder eines anderen gefährlichen Werkzeuges, oder
mittels eines hinterlistigen Ueberselt, oder von Mehreren ge-

meinschaftlich, oder mittels einer das Leben gefährdenden Be-
handlung begangen, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter zwei
Monaten ein.

Sog. gefährliche Körperverletzung. — Vergl. K. 367 Z. 10.

8. 224.

Hat die Körperverletzung zur Folge, daß der Verletzte ein
wichtiges Glied des Körpers, das Sehvermögen auf einem
oder beiden Augen, das Gehör, die Sprache oder die Zeugungs-

fähigkeit verliert, oder in Ehchlicer Weise dauernd entstelltwird, oder in Siechthum, Lähmung oder Geisteskrankheit ver-
fällt, so ist auf Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefäng-
niß nicht unter Einem Jahre zu erkennen.

Sog. schwere Körperverletzung.

F. 225.

War eine der vorbezeichneten Folgen beabsichtigt und ein-
getreten, so ist auf Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren
zu erkennen.

5
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§. 226.

Ist durch die Körperverletzung der Tod des Verletzten ver-
ursacht worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter drei Jahren
oder Gefängniß nicht unter drei Jahren zu erkennen.

S. 227.

Ist durch eine Schlagerei oder durch einen von Mehreren
gemachten Angriff der Tod eines Menschen oder eine schwere
Nörperverletzung (§. 224) verursacht worden, so ist Jeder,
welcher sich an der Schlägerei oder dem Angriffe betheiligt
hat, schon wegen dieser Betheiligung mit Gefängniß bis zu.
drei Jahren zu bestrafen, falls er nicht ohne sein Verschulden
hineingezogen worden ist.

Ist eine der vorbezeichneten Folgen mehreren Verletzungen
zuzuschreiben, welche dieselbe nicht einzeln, sondern nur durch
ihr Zusammentreffen verursacht haben, so ist Jeder, welchem
eine dieser Verletzungen zur Last fällt, mit Zuchthaus bis
zu fünf Jahren zu bestrafen.

Abs. 1. Vergl. §. 367 Z. 10.

§. 228.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so ist in den Fällen
des §. 223 Abs. 2 und des §. 223 auf Gefängniß bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe bis zu eintausend Mark, in den
Fällen der §§. 224 und 227 Abs. 2 auf Gefängniß nicht
unter Einem Monat, und im Falle des §. 226 auf Gefäng-
niß nicht unter drei Monaten zu erkennen.

§. 229.

Wer vorsätzlich einem Anderen, um dessen Gesundheit zu
beschädigen, Gift oder andere Stoffe beibringt, welche die Ge-
sundheit zu zerstören geeignet sind, wird mit Zuchthaus bis
zu zehn Jahren bestraft.

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung ver-
ursacht worden, so ist auf Buchthaus nicht unter fünf Jahren

und, wenn durch die Handlung der Tod verursacht worden,
auf Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder auf lebensläng-
liches Zuchthaus zu erkennen.
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§. 230.

Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines Ande-
ren verursacht, wird mit Geldstrafe bis zu neunhundert Mark
oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

War der Thäter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus
den Augen setzte, vermöge seines Amtes, Berufes oder Ge-
werbes besonders verpflichtet, so kann die Strafe auf drei
Jahre Gefängniß erhöht werden.

Vergl. 88. 326, 330.

S. 231.

In allen Fällen der Körperverletzung kann auf Verlangen
des Verletzten neben der Strafe auf eine an denselben zu
erlegende Buße bis zum Betrage von sechstausend Mark er-
tannt werden.

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines
weiteren Entschädigungsanspruches aus.

Für diese Buße haften die zu derselben Verurtheilten als
Gesammtschuldner.

Abs. 2. Vergl. 8. 188. — Wegen des Verfahrens s. St. P. O.

Ss. 443—446.

§. 232.

Die Verfolgung leichter vorsätzlicher, sowie aller dur
Fahrlässigkeit verursachter Körperverletzungen (§§. 223, 230.
tritt nur auf Antrag ein, insofern nicht die Körperverletzung
mit Uebertretung einer Amts-, Berufs= oder Gewerbspflicht
begangen worden ist.

Ist das Vergehen gegen einen Angehörigen verübt, so
ist die Zurücknahme des Antrages zulässig.

Die in den 8§. 195, 196 und 198 enthaltenen Vor-

schriften finden auch hier Anwendung.
Angehbrige: §. 52 A. 2. — Vergl. S. 340.

§. 233.

Wenn leichte Körperverletzungen mit solchen, Beleidigungen
mit leichten Körperverletzungen oder letztere mit ersteren auf
der Stelle erwidert werden, so kann der Richter für beide Ange-
schuldigte, oder für einen derselben eine der Art oder dem Maße
nach mildere oder überhaupt keine Strafe eintreten lassen.

57
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Achtzehnter Abschnitt.
Verbrechen und Vergehen wider die perfönliche

Freiheit.
§. 234.

Wer sich eines Menschen durch List, Drohung oder Ge-
walt bemächtigt, um ihn in hülfloser Lage auszusetzen oder
in Sklaverei, Leibeigenschaft oder in auswärtige Kriegs= oder
Schiffsdienste zu bringen, wird wegen Menschenraubes mit
Zuchthaus bestraft.

S. 235.

Wer eine minderjährige Person durch List, Drohung oder
Gewalt ihren Eltern, ihrem Vormunde oder ihrem Pfleger ent-
zieht, wird mit Gefängniß und, wenn die Handlung in der Ab-
sicht geschieht, die Person zum Betteln oder zu gewinnsüchtigen
oder unsittlichen Zwecken oder Beschäftigungen zu gebrauchen,
mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

8. 236.

Wer eine Frauensperson wider ihren Willen durch List,
Drohung oder Gewalt entführt, um sie zur Unzucht zu bringen,
wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und, wenn die Ent-
führung begangen wurde, um die Entführte zur Ehe zu
bringen, mit Gefängniß bestraft.

ie Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

8. 237.

Wer eine minderjährige, unverehelichte Frauensperson
mit ihrem Willen, jedoch ohne Einwilligung ihrer Eltern,
ihres Vormundes oder ihres Pflegers, entführt, um sie zur
Unzucht oder zur Ehe zu bringen, wird mit Gefängnif bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

S. 238.

Hat oer Entführer die Entführte geheirathet, so findet die
Verfolgung nur statt, nachdem die Ehe für nichtig erklärt
worden ist.

S. 239.

Wer vorsätzlich und widerrechtlich einen Menschen ein-
sperrt oder auf andere Weise des Gebrauches der persönlichen
Freiheit beraubt, wird mit Gefängniß bestraft.
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Wenn die Freiheitsentziehung über eine Woche gedauert
hat, oder wenn eine schwere Körperverletzung des der Frei-

eit Beraubten durch die Freiheitsentziehung oder die ihm
während derselben widerfahrene Behandlung verursacht wor-
den ist, so ist auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren zu erkennen.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe
nicht unter Einem Monat ein.

Ist der Tod des der Febet Beraubten durch die Frei-heitsentziehung oder die ihm während derselben chdie Fere
Behandlung verursacht worden, so ist auf Zuchthaus nicht
unter drei Jahren zu erkennen. Sind mildernde Umstände vor-
handen, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter drei Monaten ein.

Abs. 2. Schwere Körperverletzung: §. 224. — Vergl. §. 341

§. 240.

Wer einen Anderen widerrechtlich durch Gewalt oder durch
Bedrohung mit einem Verbrechen oder Vergehen zu einer
Handlung, Duldung oder Unterlassung nöthigt, wird mit
Gefängniß bis zu Einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
sechshundert Mark bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Vergl. 88. 106, 107, 114, 167, 181à A. 2, 253——256; G. O. F. 153.

§. 241.

Wer einen Anderen mit der Begehung eines Verbrechens
bedroht, wird mit Gefängniß bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu dreihundert Mark bestraft.

Neunzehnter Abschnitt.
Diebstahl und Unterschlagung.

Vergl. Ges., betr. die Bestrafung der Entziehung elektrischer Arbeit
vom 9. April 1900.

8. 242.

Wer eine fremde bewegliche Sache einem Anderen in der

Absicht wegnimmt,dieselbesich rechtswidrig zuzueignen, wird
wegen Diebstahls mit Gefängniß bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Vergl. §. 370 Z. 5 und 6.
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8. 243.

Auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn
1) aus einem zum Gottesdienste bestimmten Gebäude Gegen-

stände gestohlen werden, welche dem Gottesdienste gewid-
met sind;

2) aus einem Gebäude oder zunshlosfenen Raume mittels
Einbruchs, Einsteigens oder Erbrechens von Behältnissen
gestohlen wird;

3) der Diebstahl dadurch bewirkt wird, daß zur Eröffnung
eines Gebäudes oder der Zugänge eines umschlossenen
Raumes, oder zur Eröffnung der im Innernbesinolechen

Thüren oder Behältnisse falsche Schlüssel oder andere zur
ordnungsmäßigen Eröffnung nicht bestimmte Werkzeuge
angewendet werden;

4) auf einem öffentlichen Wege, einer Straße, einem öffent-
lichen Platze, einer Wasserstraße oder einer Eisenbahn,
oder in einemPostgebäu e oder dem dazu gehörigen Hof-
raume, oder auf einem Eisenbahnhofe eine zum Reise-
gepäck oder zu anderen Gegenständen der Beförderung

ehörende Sache mittels Abschneidens oder Ablösens der
efestigungs= oder Verwahrungsmittel, oder durch An-

wendung falscher Schlüssel oder anderer zur ordnungs-
mäßigen Eröffnung nicht bestimmter Werkzeuge gestohlen
wird;

5) der Dieb oder einer der Theilnehmer am Diebstahle bei
Begehung der That Waffen bei sich führt;

6) zu dem Diebstahle Mehrere mitwirken, welche sich zur
fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl ver-
bunden haben, oder

7) der Diebstahl zur Nachtzeit in einem bewohnten Ge-
bäude, in welches sich der Thäter in diebischer Absicht
eingeschlichen, oder in welchem er sich in gleicher Absicht
verborgen hatte, begangen wird, auch wenn zur Zeit des
Diebstahls Bewohner in dem Gebäude nicht anwesend
sind. Einem bewohnten Gebäude werden der zu einem
bewohnten Gebäude gehörige umschlossene Raum und die
in einem solchen befindlichen Gebäude jeder Art, sowie
Schiffe, welche bewohnt werden, gleich geachtet.
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Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter drei Monaten ein.

8. 244.

Wer im Inlande als Dieb, Räuber oder gleich einem
Räuber oder als Hehler bestraft worden ist. darauf abermals

eine dieser Handlungen begangen hat, und wegen derselben
bestraft worden ist, wird, wenn er einen einfachen Diebstahl

(§. 242) begebt, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, wenn
er einen schweren Diebstahl (§. 243) begeht, mit Zuchthaus
nicht unter zwei Jahren bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt beim ein-
fachen Diebstahl Gefängnißstrafe nicht unter drei Monaten,

beim schweren Diebstahl Gefängnißstrafe nicht unter Einem
Jahre ein.

§. 245.

Die Bestimmungen des §. 244 finden Anwendung, auch
wenn die früheren Strafen nur theilweise verbüßt oder ganz

oder theilweise erlassen sind, bleiben jedoch ausgqeschlossen, wenn
seit der Verbüßung oder dem Erlasse der letzten Strafe bis zur

Begehung des neuen Diebstahls zehn Jahre verflossen sind.

8. 246.

Wer eine fremde bewegliche Sache, die er in Besitz oder

Gewahrsam hat. sich rechtswidrig zueignet. wird wegen Unter-
schlagaung mit Gefängniß bis zu drei Jahren und. wenn die

Sache ihm anvertraut ist, mit Gefängniß bis zu fünf Jahren
bestraft.
stit mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geld-

strafe bis zu neunhundert Mark erkannt werden.

Der Versuch ist strafbar.
Abs. 1 trifft auch den Funddiebstahl. — Vergl. §§. 350, 351.

— Vergl. auch Depotgesetz §. 9.

§. 247.

Wer einen Diebstahl oder eine Unterschlagung gegen An-
gehörige, Vormünder oder Erzieber begeht, oder wer einer
Verson, zu der er im Lehrlingsverhältnisse steht, oder in

deren häuslicher Gemeinschaft er als Gesinde sich befindet,
Sachen von unbedeutendem Werthe stiehlt oder unterschlägt,



72 Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich.

ist nur auf Antrag zu verfolgen. Die Zurücknahme des
Antrages ist zulässig.

Ein Diebstahl oder eine Unterschlagung welche von Ver-
wandten aufsteigender Linie gegen Verwandte absteigender
Linie oder von einem Ehegatten gegen den anderen begangen
worden ist, bleibt straflos.

Diese Bestimmungen finden auf Theilnehmer oder Be-
günstiger, welche nicht in einem der vorbezeichneten persön-
lichen Verhältnisse stehen, keine Anwendung.

Abs. 1. Angehörige: 5. 52 A. 2.

S. 248.

Neben der wegen Diebstahls oder Unterschlagung erkannten
Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte,
und neben der wegen Diebstahls erkannten Zuchthausstrafe
auf Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werden.

IZwanzigster Abschnitt.
Raub und Erpressung.

S. 249.

Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwen-

dung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib
oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem Anderen in
der Absicht wegnimmt, sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen,
wird wegen Raubes mit Zuchthaus bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter sechs Monaten ein.

Vergl. §§s. 252—255. — Vergl. auch §. 139.

S. 250.

Auf Zuchthaus nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen,
wenn

1) der Räuber oder einer der Theilnehmer am Raube bei
Begehung der That Waffen bei sich führt;

2) zu dem Raube Mehrere mitwirken, welche sich zur fort-

* Begehung von Raub oder Diebstahl verbunden
aben;

3) der Naub auf einem öffentlichen Wcge, einer Straße,
einer Eisenbahn, einem öffentlichen Platze, auf offener
See oder einer Wasserstraße begangen wird:



2. Theil. 20. Abschnitt. Raub und Erpressung. 73

4) der Raub zur Nachtzeit in einem bewohnten Gebäude
(§. 248 Nr. 7) begangen wird, in welches sich der Thäter
zur Begehung eines Raubes oder Diebstahls eingeschlichen
oder sich gewaltsam Eingang verschafft oder in welchem
er sich in gleicher Absicht verborgen hatte, oder

5) der Räuber bereits einmal als Räuber oder gleich einem
Räuber im Inlande bestraft worden ist. Die im 8. 245
enthaltenen Vorschriften finden auch hier Anwendung.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so trittGesängniß.
strafe nicht unter Einem Jahre ein.

§. 251.

Mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit lebens-
länglichem Zuchthaus wird der Räuber bestraft, wenn bei dem
Raube ein Mensch gemartert, oder durch die gegen ihn ver-
übte Gewalt eine schwere Körperverletzung oder der Tod des-
selben verursacht worden ist.

Schwere Körperverletzung: 5. 224.

§. 252.

Wer, bei einem Diebstahle auf frischer That betroffen,
gegen eine Person Gewalt verübt oder Drohungen mit gegen-
wärtiger Gefahr für Leib oder Leben anwendet, um sich im

Pesite des gestohlenen Gutes zu erhalten, ist gleich einem
Räuber zu bestrafen.

S. 253.

Wer, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen
Vermögensvortheil zu verschaffen, einen Anderen durch Ge-
walt oder Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unter-
lassung nöthigt, ist wegen Erpressung mit Gefängniß nicht
unter Einem Monat zu bestrafen.

Der Versuch ist strafbar.
Vergl. 88. 114, 240, 339.

§. 254.

Wird die Erpressung durch Bedrohung mit Mord, mit
Brandstiftung oder mit Verursachung einer Ueberschwem-
mung begangen, so ist auf Zuchthaus bis zu fünf Jahren
zu erkennen.
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8. 255.

Wird die Erpressung durch Gewalt gegen eine Person
oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger
Gefahr für Leib oder Leben begangen, so ist der Thäter gleich
einem Räuber zu bestrafen.

g. 256.

Neben der wegen Erpressung erkannten Gefängnißstrafe
kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und neben der
wegen Raubes oder Erpressung erkannten Zuchthausstrafe auf
Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werden.

Einundzwanzigster Abschnitt.

Begünstigung und Hehlerei.

S. 257.

Wer nach Begehung eines Verbrechens oder Vergehens
dem Thäter oder Theilnehmer wissentlich Beistand leistet, um
denselben der Bestrafung zu entziehen oder um ihm die Vor-

tbeile des Verbrechens oder Vergehens zu sichern, ist wegen
Begünstiqung mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder
mit Gefängniß bis zu Einem Jahre und, wenn er diesen
Beistand seines Vortheils wegen leistet, mit Gefängniß zu
bestrafen. Die Strafe darf jedoch, der Art oder dem Maße

nach, keine schwerere sein, als die auf die Handlung selbst
angedrohte.

Die Begünstigung ist straflos, wenn dieselbe dem Thäter
oder Theilnehmer von einem Angehörigen gewährt worden
ist, um ihn der Bestrafung zu enteieben.

Die Begünstigung ist als Beihülfe zu bestrafen, wenn
sie vor Begehung der That zugesagt worden ist. Diese Be-
stimmung leidet auch auf Angehörige Anwendung.

Vergl. §. 346. — Angehörige: F. 52 A. 2. — Beihülfe: Fd. 49.

8. 258.

Wer seines Vortheils wegen sich einer Begünstigung schul-
dig macht, wird als Hehler bestraft, wenn der Begünstigte.

1) einen einfachen Diebstahl oder eine Unterschlagung be-
gangen hat, mit Gefängniß,
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2) einen schweren Diebstahl, einen Raub oder ein dem
Raube gleich zu bestrafendes Verbrechen begangen hat
mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Ge-
fängnißstrafe nicht unter drei Monaten ein.

Diese Strafvorschriften finden auch dann Anwendung,
wenn der Hehler ein Angehöriger ist.

Hehlerei im engeren Sinne.

§. 259.

Wer seines Vortheils wegen Sachen, von denen er weiß
oder den Umständen nach annehmen muß, daß sie mittels
einer strafbaren Handlung erlangt sind, verheimlicht, ankauft,
um Pfande nimmt oder sonst an sich bringt oder zu deren

Absate bei Anderen mitwirkt, wird als Hehler mit Gefäng-
niß bestraft.

Sog. Partirerei.
§. 260.

Wer die Hehlerei gewerbs= oder gewohnheitsmäßig be-
treibt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

§. 261.

Wer im Inlande wegen Hehlerei einmal und wegen
darauf begangener Hehlerei zum zweiten Male bestraft wor-
den ist, wird, weun sich die abermals begangene Hehlerei
auf einen schweren Diebstahl, einen Raub oder ein dem Naube

gleich zu bestrafendes Verbrechen bezieht, mit Zuchthaus nicht
unter zwei Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände vor-
handen, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter Einem Jahre ein.

Bezieht sich die Hehlerei auf eine andere strafbare Hand-
lung, so ist auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren zu erkennen.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe
nicht unter drei Monaten ein.

Die in dem §. 245 enthaltenen Vorschriften finden auch
hier Anwendung.

§. 262.

Neben der wegen Hehlerei erkannten Gefängnißstrafe kann
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenurechte und neben jeder
Verurtheilung wegen Hehlerei auf Zulässigkeit von Polizei-
Aufsicht erkannt werden.
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Zweinndzwanzigster Abschnitt.
Betrug und Untreue.

§. 263.

Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechts-

widrigen Vermögensvortheil zu venschafen, das Vermögen
eines Anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung
falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer
Thatsachen einen Irrthum erregt oder unterhält, wird wegen
Betruges mit Gefängniß bestraft, neben welchem auf Geld-
strafe bis zu dreitausend Mark, sowie auf Verlust der bürger-
lichen Ehrenrechte erkannt werden kann.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließ-
lich auf die Geldstrafe erkannt werden.

Der Versuch ist strafbar.
Wer einen Betrug gegen Angehörige, Vormünder oder

Erzieher begeht, ist nur auf Antrag zu verfolgen. Die Zurück-
nahme des Antrages ist zulässig.

Angehörige: §. 52 A. 2. — Vergl. W. B. G. 5§. 4, Börsen-
gesetz §s. 88, 95.

S. 264.

Wer im Inlande wegen Betruges einmal und wegen
darauf begangenen Betruges zum zweiten Male bestraft wor-
den ist, wird wegen abermals begangenen Betruges mit
Zuchthaus bis zu zehn Jahren und zugleich mit Geldstrafe
von einhundertfunfzig bis zu sechstausend Mark bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter drei Monaten ein, neben welcher zugleich
auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark erkaunt werden kann.

Die im §. 245 enthaltenen Vorschriften finden auch hier
Anwendung.

S. 265.

Wer in betrügerischer Absicht eine gegen Feuersgefahr
versicherte Sache in Brand setzt, oder ein Schiff,welchs als

solches oder in seiner Ladung oder in seinem Frachtlohn ver-
sichert ist, sinken oder stranden macht, wird mit Zuchthaus
bis zu zehn Jahren und zugleich mit Geldstrafe von ein-
hundertfunfzig bis zu sechstausend Mark bestraft.
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Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter sechs Monaten ein, neben welcher auf Geld-
strafe bis zu dreitausend Mark erkannt werden kann.

Vergl. s§s. 306—308.

S. 266.

Wegen Untreue werden mit Gefängniß, neben welchem
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann,
bestraft:

1) Vormünder, Kuratoren, Güterpfleger, Sequester, Massen-
verwalter, Vollstrecker letztwilliger Verfügungen und Ver-
walter von Stiftungen, wenn sie absichtlich zum Nach-
theile der ihrer Aufsicht anvertrauten Personen oder
Sachen handeln

2) Bevollmächtigte, welche über Forderungen oder andere
Vermögensstücke des Auftraggebers absichtlich zum Nach-
 heile desselben verfügen;
3) Feldmesser, Versteigerer, Mäkler, Güterbestätiger, Schaff-

ner, Wager, Messer, Bracker, Schauer, Stauer und andere
zur Betreibung ihres Gewerbes von der Obrigkeit ver-
pflichtete Personen, wenn sie bei den ihnen übertragenen
Geschäfte absichtlich diejenigen benachtheiligen, deren Ge-
schäfte sie besorgen.

Wird die Untreue begangen, um sich oder einem Anderen
einen Vermögensvortheil zu verschaffen, so kann neben der
Gefängnißstrafe auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark er-
kannt werden.

Vergl. G. O. S. 36. — Vergl. auch Hypothekenbankgesetz vom 13. Juli

1899, §. 36; H. G. B. F. 312.

Dreiundzwanzigster Abschnitt.

Urkundenfälschung.
S. 267.

Wer in rechtswidriger Absicht eine inländische oder aus-
ländische öffentliche Urkunde oder eine solche Privaturkunde,
welche zum Beweise von Rechten oder Rechtsverhältnissen von
Erheblichkeit ist, verfälscht oder fälschlich anfertigt und von
derselben zum Zwecke einer Täuschung Gebrauch macht, wird
wegen Urkundenfälschung mit Gefängniß bestraft.
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Vergl. 8§. 277, 363. — Wegen der Ehrenrechte vergl. s. 280.—.

Vergl. R. V. O. §. 1495 A. 4 (Quittungskarten), A. V. G.
5. 348 A. 2 (Versicherungskarten).

§. 268.

Eine Urkundenfälschung, welche in der Absicht begangen
wird, sich oder einem Anderen einen Vermögensvortheil zu
verschaffen oder einem Anderen Schaden zuzufügen, wird be-
straft, wenn

1) die Urkunde eine Privaturkunde ist, mit Zuchthaus bis
zu fünf Jahren, neben welchem auf Geldstrafe bis zu
dreitausend Mark erkannt werden kann;

2) die Urkunde eine öffentliche ist, mit Zuchthaus bis zu zehn
Jahren, neben welchem auf Geldstrafe von einhundert-
funfzig bis zu sechstausend Mark erkannt werden kann.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe ein, welche bei der Fälschung einer Privaturkunde nicht
unter Einer Woche, bei der Fälschung einer öffentlichen Ur-
kunde nicht unter drei Monaten betragen soll. Neben der
Gefängnißstrafe kann zugleich auf Geldstrafe bis zu drei-
tausend Mark erkannt werden.

Vergl. C. P. O. ö. 415: Oeffentliche Urkunden sind solche,
„welche von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzer
ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem Glauben

versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäfts-
kreises in der vorgeschriebenen Form ausgenommen sind“.

§. 269.

Der fälschlichen Anfertigung einer Urkunde wird es gleich
geachtet, wenn Jemand einem mit der Unterschrift eines

Anderen versehenen Papiere ohne dessen Willen oder dessen
Anordnungen zuwider durch Ausfüllung einen urkundlichen
Inhalt gidt.

S. 270.

Der Urkundenfälschung wird es gleich geachtet, wenn
Jemand von einer falschen oder verfälschten Urkunde, wissend,
daß sie falsch oder verfälscht ist, zum Zwecke einer Täuschung
Gebrauch macht.

S. 271.

Wer vorsätzlich bewirkt, daß Erklärungen, Verhandlungen
oder Thatsachen, welche für Rechte oder Rechtsverhältnisse
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von Erheblichkeit sind, in öffentlichen Urkunden, Büchern oder
Registern als abgegeven oder geschehen beurtunder werden,
während sie überhaupt nicht oder in anderer Weise oder von
einer Person in einer ihr nicht zustehenden Eigenschaft oder
von einer anderen Person abgegeben oder geschehen sund, wird
mit Gefängniß bis zu sechs Monaten oder mir Geldstrafe
bis zu dreihundert Mark bestraft.

Vergl. 85. 348, 349.— Vergl. Seemannsordnung vom 2. Juni 1902,
Ir. 107 B. 1, 114 Z. 4.

§. 272.

Wer die vorbezeichnete Handlung in der Absicht begeht,
sich oder einem Anderen einen Vermögensvortheil zu ver-
schaffen oder einem Anderen Schaden zuzufügen, wird mit
Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft, neben welchem auf
Geldstrafe von einhundertfunfzig bis zu sechstausend Mark
erkannt werden kann.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe ein, neben welcher auf Geldstrafe bis zu oreitausend
Mark erkannt werden kann.

§. 273.

Wer wissentlich von einer falschen Beurkundung der im
§. 271 bezeichneten Art zum Zwecke einer Täuschung Ge-
drauch macht, wird nach Vorschrift jenes Paragraphen und,
wenn die Absicht dahin gerichtet war, sich oder einem Anderen
einen Vermögensvortheil zu verschaffen oder einem Anderen
Schaden zuzusügen, nach Vorschrift des S. 272 bestraft.

§. 274.

Mit Gefängniß, neben welchem auf Geldsrrafe bis zu drei-
tausend Mark erkannt werden kann, wird bestraft, wer

1) eine Urkunde, welche ihm entweder überhaupt nicht oder
nicht ausschließlich gehort, in der Absicht, einem Anderen
Nachtheilc zuzufügen, vernichtet, beschädigt oder unter-
drückt, oder

2) einen Grenzstein oder ein anderes zur Bezeichnung einer
Grenze oder eines Wasserstandes bestimmtes Merkmal in
der Absicht, einem Anderen Nachtheile zuzufügen, weg-
nimmt, vernichter, unkenntlich macht, verrückt oder fälsch-
lich setzt.
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Vergl. 8§. 133, 348, 349. — Vergl. auch §. 280. — Nachtheile ist

ein in dritter Lesung des Reichstages entstandener Druckfehler. —

Vernichtung von Arbeitsbüchern: G. O. §. 150 Z. 3.

§. 275.

Mit Gefängniß nicht unter drei Monaten wird bestraft, wer
1) wissentlich von falschem oder gefälschtem Stempelpapier,

von falschen oder gefälschten Siempelmarker, Stempel-
blanketten, Stempelabdrücken, Post= oder Telegraphen-

Frmarken oder gestempelten Briefkuverts Gebrauchmacht,

2) unechtes Stempelpapier, unechte Stempelmarken, Stem-
pelblankette oder Stempelabdrücke für Spielkarten, Pässe
oder sonstige Drucksachen oder Schriftstücke, ingleichen
wer unechte Post= oder Telegraphen-Freimarken oder ge-
stempelte Briefkuverts in der Absicht anfertigt, sie als
echt zu verwenden, oder

3) echtes Stempelpapier, echte Stempelmarken, Stempel-
blankette, Stempelabdrücke, Post= oder Telegraphen-Frei-
marken oder gestempelte Briefkuverts in der Absicht ver-
fälscht, sie zu einem höheren Werthe zu verwenden.

Vergl. §. 280. — Vergl. auch §. 364. — Wegen der Versiche-

rungsmarken vergl. R. V. O. s§. 1496, 1497, A. V. G
88. 354, 365.

8. 276.

Werwissentlichschon einmal zu stempelpflichtigen Urkunden,
Schriftstücken oder Formularen verwendetes Stempelpapier
oder schon einmal verwendete Stempelmarken oder Stempel-
blankette, ingleichen Stempelabdrücke, welche zum Zeichen
stattgehabter Versteuerung gedient haben, zu stempelpflichtigen
Schriftstücken verwendet, wird, außer der Strafe, welche durch
die Entziehung der Stempelsteuer begründet ist, mit Geld-
strafe bis zu sechshundert Mark bestraft.

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher kient schoneinmal verwendete Post= oder Telegraphenwerthzeichen nach
gänzlicher oder theilweiser Entfernung des Entwerthungs-

zeichens zurFrankirung benutzt. Neben dieser Strafe ist die
etwa wegen Entziehung der Post= oder Telegraphengebühren
begründete Strafe verwirkt.
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Vergl. §. 364. — Vergl. Gesetz betr. den Spielkartenstempel vom

3. Juli 1878, §. 12.
Abs. 2. Vergl. Gesetz über das Postwesen vom 28. Oktober 1871,

Ss. 27, 28.

8. 277.

Wer unter der ihm nicht zustehenden Bezeichnung als
Arzt oder als eine andere approbirte Medizinalperson oder

unberechtigt unter dem Namen solcher Personen ein Zeugniß
über seinen oder eines Anderen Gesundheitszustand ausstellt

oder ein derartiges echtes Jaugei verfälscht, und davon zur
Täuschung von Behörden oder Versicherungsgesellschaften Ge-
brauch macht, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

Der Approbation bedürfen: Apotheker und diejenigen Personen,
welche sich als Aerzte (Wundärzte, Augenärzte, Geburtshelfer,
Zahnärzte und Thierärzte) oder mit gleichbedeutenden Titeln be-
zeichnen: G. O. §. 29. — Unbefugte Führung des Titels:
G. O. §. 147 Z. 3.

§. 278.

Aerzte und andere approbirte Medizinalpersonen, welche
ein unrichtiges Zeugniß über den Gesundheitszustand eines
Menschen zum Gebrauche bei einer Behörde oder Versicherungs-

gesellschaft wider besseres Wissen ausstellen, werden mit Ge-
fängniß von Einem Monat bis zu zwei Jahren bestraft.

8. 279

Wer, um eine Behörde oder eine Versicherungsgesellschaft

über seinen oder eines Anderen Gesundheitszustand bu täuschen,
von einem Zeugnisse der in den §§. 277 und 278 bezeichneten

Let Gebrauch macht, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahreestraft.
8. 280.

Neben einer nach Vorschrift der S§. 267, 274, 275, 277
bis 279 erkannten Gefängnißstrafe kann auf Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Vierundzwanzigster Abschnikt.

Bankerutt.

Die 88. 281—288 sind durch 8. 3 Z. 3 des E. G. zur K. O. auf-
gehoben und durch die nachfolgenden §§. der K. O. — früher §5. 209
bis 214, jetzt §8. 239—244 —ersetzt worden. — Die ös. 239 —241 (früher

6
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209—211) finden auch auf die Geschäftsführer der Gesell-
chaften mit beschränkter Haftung Anwendung: Gesetz vom

20. April 1892, §. 83 (früher §. 81). — Vergl. Depotgesetz 95. 10 und 11.

8. 239 der K. O.

Schuldner, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, oder über deren
Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist, werden wegen
betrüglichen Bankerutts mit Zuchthaus bestraft, wenn sie in der Ab-
sicht, ihre Gläubiger zu benachtheiligen,

1) Vermögensstücke verheimlicht oder bei Seite geschafft haben,
2) Schulden oder Rechtsgeschäfte anerkannt oder aufgestellt haben,

welche ganz oder theilweise erdichtet sind,
3) Handelsbücher zu führen unterlassen haben, deren Führung ihnen

gesetzlich oblag, oder
4) ihre Handelsbücher vernichtet oder verheimlicht oder so geführt

oder verändert haben, daß dieselben keine Uebersicht des Ver-
mögenszustandes gewähren.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht
unter drei Monaten ein.

Zahl 3. Pflicht zur Buchführung: H. G. B. S. 38.

§. 240 der K. O.

Schuldner, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, oder über
deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist, werden
wegen einfachen Bankerutts mit Gefängniß bestraft, wenn sie

1) durch Aufwand, Spiel oder Wette oder durch Differenzhandel mit
Waaren oder Börsenpapieren übermäßige Summen verbraucht
haben oder schuldig geworden sind;

2) in der Absicht, die Eröffnung des Konkursverfahrens hinauszu-
schieben, Waaren oder Werthpapiere auf Kredit entnommen und
diese Gegenstände erheblich unter dem Werthe in einer den An-

forderungen einer ordnungsmäßigen Wirthschaft widersprechenden
Weise veräußert oder sonst weggegeben haben;

3) Handelsbücher zu führen knterlassen haben, deren Führung ihnengesetzlich oblag, oder dieselben verheimlicht, vernichtet oder so un-
ordentlich geführt haben, daß sie keine Uebersicht ihres Vermögens-
zustandes gewhren, oder

4) es gegen die Bestimmung des Handelsgesetzbuchs lerlaßen
haben, die Bilanz ihres Vermögens in der vorgeschriebenen Zeit
zu ziehen.

Neben der Gefängnißstrafe kann in den Fällen der Nr. 1, 2 auf
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Sind mildernde umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis
zu sechstausend Mark erkannt werden.

Zahl 4. Vergl. H. G. B. g. 39.

8. 241 der K. O.

Schuldner, welche ihrc Zahlungen eingestellt haben, oder über deren
Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist, werden mit Ge-
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fängniß bis zu zwei Jahren bestraft, wenn sie, obwohl sie ihre Zahlungs-
unfähigkeit kannten, einem Gläubiger in der Absicht, ihn vor den
übrigen Gläubigern zu begünstigen, eine Sicherung oder Befriedigung
gewährt haben, welche derselbe nicht oder nicht in der Art oder nicht
zu der Zeit zu beanspruchen hatte.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis

zu sechstausend Mark erkannt werden.

8. 242 der K. O.

Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer
1) im Interesse eines Schuldners, welcher setne Zahlungen einge-

stellt hat, oder über dessen Vermögen das Konkursverfahren er-
öffnet worden ist, Vermögensstücke desselben verheimlicht oder
bei Seite geschafft hat, oder

2) im Interesse eines solchen Schuldners, oder, um sich oder einem
Anderen Vermögensvortheil zu verschaffen, in dem Verfahren
erdichtete Forderungen im eigenen Namen oder durch vorge-
schobene Personen geltend gemacht hat.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe oder
Geldstrafe bis zu sechstausend Mark ein.

#5. 243 der K. O.

Ein Gläubiger, welcher sich von dem Gemeinschuldner oder anderen

Personen besondere Vortheile dafür hat gewähren oder versprechen
lassen, daß er bei den Abstimmungen der Konkursgläubiger in einem.
gewissen Sinne stimme, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
oder mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

§. 244 der K. O.

Die Strafvorschriften der §s. 239—241 sinden gegen die Mit-

glieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft oder eingetragenen Ge-
nossenschaft und gegen die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft oder
eingetragenen Genossenschaft, welche ihre Zahlungen eingestellt hat,
oder über deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist,
Anwendung, wenn sie in dieser Eigenschaft die mit Strafe bedrohten

Handlungen begangen haben.

Zünfundzwanzigster Abschnitt.
Strafbarer Eigennutz und Verletzung fremder

Geheimnisse.

§. 284.

Wer aus dem Glücksspiele ein Gewerbe macht, wird mit

Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft, neben welchem auf
Geldstrafe von dreihundert bis zu sechstausend Mark, sowie
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann.

6
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Ist der Verurtheilte ein Ausländer, so ist die Landespolizei-
behörde befugt, denselben aus dem Bundesgebiete zu verweisen.

Vergl. s. 360 Z. 14. — Vergl. auch Gesetz, betr. die Schließung
der Spielbanken, vom 1. Juli 1868.

§. 285.

Der Inhaber eines öffentlichen Versammlungsorts, wel-
cher Glücksspiele daselbst gestattet oder zur Verheimlichung
solcher Spiele mitwirkt, wird mit Geldstrafe bis zu eintausend-
fünfhundert Mark bestraft.

S. 286.

Wer ohne obrigkeitliche Erlaubniß öffeutliche Lotterien
veranstaltet, wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft.

Den Lotterien sind öffentlich veranstaltete Ausspielungen
beweglicher oder unbeweglicher Sachen gleich zu achten.

Wegen der Wettunternehmungen vergl. Rchsges., betr. die
Wetten bei .. ... Pferderennen, vom 4. Juli 1905, 8. 6.

§. 287
ist ersetzt durch §. 14 des Gesetzes zum Schutze von Waarenbezeich-

nungen vom 12. Mai 1894, welcher lautet:

Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit Waaren oder deren
Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten, Ge-
schäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen obder dergleichen mit dem Namen
oder der Firma eines Anderen oder mit einem nach Maßgabe dieses
Gesetzes geschützten Waarenzeichen widerrechtlich versieht oder dergleichen
widerrechtlich gekennzeichnete Waaren in Verkehr bringt oder feilhält,
ist dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet.

Hat er die Handlung wissentlich begangen, so wird er außerdem
mit Geldstrafe von einhundertfünfzig bis fünftausend Mark oder mir
Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft. Die Strafverfolgung tritt
nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrags ist zulässig.

Weitere Strafbest. enthalten die §§8. 15 und 16.
Vergl. W. B. G. 8. 16.

8. 288.

Wer bei einer ihm drohenden Zwangsvollstreckung in der
Absicht, die Befriedigung des Gläubigers zu vereiteln, Be-
standtheile seines Vermögens veräußert oder bei Seite schafft,
wird mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Gläubigers ein.
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§. 289.

Wer seine eigene bewegliche Sache, oder eine fremde be-
wegliche Sache zu Gunsten des Eigenthümers derselben, dem
Nutznießer, Pfandgläubiger oder demjenigen, welchem an der
Sache ein Gebrauchs= oder Zurückbehaltungsrecht zusteht, in
rechtswidriger Absicht wegnimmt, wird mit Gefängniß bis
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu neunhundert Mark

estraft.
inen der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bürger-

lichen Ehrenrechte erkannt werden.
Der Versuch ist strafbar.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
Die Bestimmungen des §. 247 Absatz 2 und 3 finden auch

hier Anwendung. n*'-

Oeffentliche Pfandleiher, welche die von ihnen in Pfand
genommenen Gegenstände unbefugt in Gebrauch nehmen,
werden mit Gefängniß bis zu Einem Jahre, neben welchem
auf Geldstrafe bis zu neunhundert Mark erkannt werden
kann, bestraft.

Verg. 1160 Z. 12. — Vergl. auch G. O. Ss. 34, 35, 147 Z. 1,
148 Z. 4.

§. 291.

Wer die bei den Uebungen der Artillerie verschossene
Munition, oder wer Bleikugeln aus den Kugelfängen der

Schießstände der Truppen sich widerrechtlich zueignet, wird
mit Gefängniß bis zu Einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
zu neunhundert Mark bestraft.

§. 292.

Wer an Orten, an denen zu jagen er nicht berechtigt ist,

die Jagd ausübt, wird mit Geldstrafe bis zu dreihundert
Mark oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

Ist der Thäter ein Angehöriger des Jagdberechtigten, so
tritt die Verfolgung nur auf Antrag ein. * Zurücknahme
des Antrages ist zulässig.

Vergl. . 368 Z. 10. — Angehörige: 5. 52 A. 2.

§. 293.

Die Strafe kann auf Geldstrafe bis zu sechshundert Mark
oder auf Gefängniß bis zu sechs Monaten erhöht werden,
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wenn dem Wilde nicht mit Schießgewehr oder Hunden, son-
dern mit Schlingen, Netzen, Fallen oder anderen Vorrich-

tungen machgselt oder, wenn das Vergehen während der
gesetzlichen Schonzeit, in Wäldern, zur Nachtzeit oder gemein-
schaftlich von Mhreren begangen wird.

S. 294.

Wer unberechtigtes Jagen gewerbsmäßig betreibt, wird
mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft; auch kann
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, sowie auf Zulässig-
keit von Polizei-Aufsicht erkannt werden.

§. 295.

Neben der durch das Jagdvergehen verwirkten Strafe ist
auf Einziehung des Gewehrs, des Jagdgeräths und der
Hunde, welche der Thäter bei dem unberechtigten Jagen bei

sich geführt hat, ingleichen der Schlingen, Netze, Fallen und
anderen Vorrichtungen zu erkennen, ime Unterschied, ob sie

dem Verurtheilten gehören oder nicht.
S. 296.

Wer zur Nachtzeit, bei Fackellicht oder unter Anwendung
schädlicher oder explodirender Stoffe unberechtigt fischt oder
krebst, wird mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder
mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

Vergl. §. 370 Z. 4.
§. 296 aK

Ausländer, welche in Deutschen Küstengewässern unbefugt
fischen, werden mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder
mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

Neben der Geld= oder Gefängnißstrafe ist auf Einziehung
der Fanggeräthe, welche der Thäter bei dem unbefugten Fischen
bei sich geführt hat, ingleichen der in dem Fahrzeuge ent-
haltenen Fische zu erkennen, ohne Unterschied, ob die Fang-
geräthe und Fische dem Verurtheilten gehören oder nicht.

§. 297.

Ein Reisender oder Schiffsmann, welcher olhne Vorwissendes Schiffers, ingleichen ein Schiffer, welcher ohne Vorwissen
des Rheders Gegenstände an Bord nimmt, welche das Schiff
oder die Ladung gefährden, indem sie die Beschlagnahme oder
Einziehung des Schiffes oder der Ladung veranlassen können,
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wird mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder
mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

§. 298.

Ein Schiffsmann, welcher mit der Heuer entläuft, oder
sich verborgen hält, um sich dem übernommenen Dienste zu
entziehen, wird, ohne Unterschied, ob das Vergehen im In-
lande oder im Auslande begangen worden ist, mit Gefäng-

niß bis zu Einem Jahre bestraft.
Vergl. Seemannsordnung vom 2. Juni 1902, 8. 93.

S. 299.

Wer einen verschlossenen Brief oder eine andere ver-

schlossene Urkunde, die nicht zu seiner Kenntnißnahme be-
stimmt ist, vorsätzlich und unbefugter Weise eröffnet, wird
mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Gefängniß
bis zu drei Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

Vergl. dh 354, 355. — Beschlagnahme von Briefen: St. P. O.
 §. 300.

Rechtsauwalte, Advokaten, Notare, Vertheidiger in Straf-
sachen, Aerzte, Wundärzte, Hebammen, Apotheker, sowie die
Gehülfen dieser Personen werden, wenn sie unbefugt Privat-
geheimnisse offenbaren, die ihnen kraft ihres Amtes, Standes
oder Gewerbes anvertraut sind, mit Geldstrafe bis zu ein-
tausendfünfhundert Mark oder mit Gefängniß bis zu drei
Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
Vergl. W. B. G. 55. 17—20; G. O. 8§. 21 à, 189b, 145 a; Weingesetz

vom 7. April 1909, §§. 24, 27; R. V. O. s§. 141—144; A. V. G.

SS. 349—3352.

S. 301.

Wer ingewinnsüchtiger Absicht und unter Benutzung des
Leichtsinns oder der Unerfahrenheit eines Minderjährigen sich
von demselben Schuldscheine, Wechsel, Empfangsbekenntnisse,
Bürgschaftsinstrumente oder eine andere, eine Verpflichtung

zuhhiltene Urkunde ausstellen oder auch nur mündlich einZahlungsversprechen ertheilen läßt, wird mit Gefängniß bis
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu eintausendfünf-
hundert Mark bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
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8. 302.

Wer in gewinnsüchtiger Absicht und unter Benutzung des
Leichtsinns oder der Unerfahrenheit eines Minderjährigen sich
von demselben unter Verpfändung der Ehre, auf Ehrenwort,
eidlich oder unter ähnlichen Versicherungen oder Betheuerungen
die Zahlung einer Geldsumme oder die Erfüllung einer ande-
ren, auf Gewährung geldwerther Sachen gerichteten Ver-
pflichtung aus einem Rechtsgeschäfte versprechen läßt, wird
mit Gefängniß bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
zu dreitausend Mark bestraft.

Neben der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bürger-
lichen Ehrenrechte erkannt werden.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher sich eine Forde-
rung, von der er weiß, daß deren Berichtigung ein Minder-
jähriger in der vorbezeichneten Weise versprochen hat, ab-
treten läßt.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

8. 302a’ .

Wer unter Ausbeutung der Nothlage, des Leichtsinns oder
der Unerfahrenheit eines Anderen mit Bezug auf ein Dar-
lehen oder auf die Stundung einer Geldforderung oder auf

ein anderes zweiseitigesNechtsgelchäft, welches denselben wirth-
schaftlichen Zwecken dienen soll, sich oder einem Dritten Ver-
mögensvortheile versprechen oder gewähren läßt, welche den
üblichen Zinsfuß dergestalt überschreiten, daß nach den Um-
ständen des Falles die Vermögensvortheile in auffälligem
Mißverhältniß zu der Leistung stehen, wird wegen Wuchers
mit Gefängniß bis zu sechs Monaten und zugleich mit Geld-
strafe bis zu dreitausend Mark bestraft. Auch kann auf Ver-
lust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Vergl. Börsengesetz 35. 89, 94.

*) Die §. 30a-—d sind burch Art. 1 des Gesetzes, betr. den Wucher,
vom 31. Mai 1880 eingeschoben; durch Art. 2 dess. Gesetzes ist der
g. 360 Z. 12 abgeändert.

Die ö§. 302aund 3024 sind ihrerseits wieder durch das Gesetz,
betr. die Ergänzung der Bestimmungen über den Wucher, vom 19. Juni
1893 Art. 1 abgeändert und §. 302e und §. 367 Z. 16 hinzugefügt worden.

Art. II bestimmt die Abänderung des Art. 3 des Gesetzes vom
31. Mai 1880 und fügt Art. 4 hinzu. Der Artikel 3 des Gesetzes vom



2. Theil. 25. Abschnitt. Strafbarer Eigennutz rc. 89

8. 302b.

Wer sich oder einem Dritten die wucherlichen Vermögens-
vortheile (8. 302a) verschleiert oder wechselmäßig oder unter
Verpfändung der Ehre, auf Ehrenwort, eidlich oder unter
öhnlichen. Versicherungen oder Betheuerungen versprechen läßt,
wird mit Gefängniß bis zu einem Jahre und zugleich mit
Geldstrafe bis zu sechstausend Mark bestraft. Auch kann auf
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

S. 302c.

Dieselben Strafen (88. 302 a, 302b) treffen denjenigen,

welcher mit Kenntniß des Sachverhalts eine Horderung der
vorbezeichneten Art erwirbt und entweder dieselbe weiter ver-
äußert oder die wucherlichen Vermögensvortheile geltend macht.

31. Mai 1880 in der Fassung des Art. II des Gesetzes vom 19. Juni

1393 ist dann wieder durch Art. 47 des E. G. zum B. G. B. auf-

gehoben worden. Der Artikel 4 lautet:

Art. 4 des Wuchergesetzes.

Wer aus dem Betriebe von Geld= oder Creditgeschäften ein Ge-

werbe macht, hat die Rechnung des Geschäftsjahres für jeden, welcher
ein Geschäft der bezeichneten Art mit ihm abgeschlossen hat und daraus
sein Schuldner geworden ist, abzuschließen und dem Schuldner binnen
drei Monaten nach Schluß des Jahres einen schriftlichen Auszug dieser
Rechnung mitzutheilen, der außer dem Ergebniß derselben auch erkennen
läßt, wie solches erwachsen ist.

Wer sich dieser Verpflichtung vorsätzlich entzieht, wird mit Geld-
strafe bis zu fünfhundert Mark oder mit Haft bestraft und verliert den
Anspruch auf die Zinsen für das verflossene Jahr hinsichtlich der Ge-
schäfte, welche in den Rechnungsauszug aufzunehmen waren.

Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung:
1. wenn das Schuldverhältniß auf nur Einem während des abge-

laufenen Geschäftsjahres abgeschlossenen Rechtsgeschäfte beruht,
über dessen Entstehung und Ergebniß dem Schuldner eine schrift-
liche Mittheilung behändigt ist:

2. auf öffentliche Banken, Notenbanken, Bodenkreditinstitute und
Hypothekenbanken auf Aktien, auf öffentliche Leihanstalten, auf
Spar= und Darleihinstitute öffentlicher Korporationen und auf
eingetragene Genossenschaften, soweit es sich bei den eingetragenen

Venofsenschaften um den Geschäftsverkehr mit den Mitgliedern
a

3. auf den Geschäftsverkehr zwischen Kaufleuten, deren Firma in das
Handelsregister eingetragen ist —
Das Gesetz ist am 24. Juni 1893 ausgegeben.
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S. 302d.

Wer den Wucher (§§. 3023—302c) gewerbs= oder gewohn-
heitsmäßig betreibt, wird mit Gefängniß nicht unter drei
Monaten und zugleich mit Geldstrafe von einhundertfunfzie
bis zu funfzehntausend Mark bestraft. Auch ist auf Verlust
der hürgerlschen Ehrenrechte zu erkennen.

S. 302.

Dicselbe Strafe (§. 302) trifft denjenigen, welcher mit

Bez 13 auf ein Rechtsgeschäft anderer als der im §. 302a
bezeichneten Art gewerbs= oder gewohnheitsmäßig unter Aus-
beutung der Nothlage, des Leichtsinns oder der Unerfahren-
heit eines Anderen 7 oder einem Dritten Vermögensvor-
theile versprechen oder gewähren läßt, welche den Werth der

Listung dergestalt überschreiten, daß nach den Umständen des
Falles die Vermögensvortheile in auffälligem Mißverhältniß
zu der Leistung stehen.

Sechsundzwanzigster Abschnitt.
Sachbeschädigung.

F. 303.

Wer vorsätzlich und rechtswidrig eine fremde Sache be-
schädigt oder zerstört, wird mit Geldstrafe bis zu eintausend
Mark oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
Ist das Vergehen gegen einen Angehörigen verübt, so ist

die Zurücknahme des Antrags zulässig.
Vergl. 8§. 133, 265, 274 S. 1. — Angehörige: §. 52 A. 2.

S. 304.

Wer vorsätzlich und rechtswidrig Gegenstände der Ver-
ehrung einer im Staate bestehenden Religionsgesellschaft, oder
Sachen, die dem Gottesdienste gewidmet sind, oder Grabmäler,
öffentliche Denkmäler, Gegenständc der Kunst, der Wissenschaft
oder des Gewerbes, welche in öffentlichen Sammlungen auf-
bewahrt werden oder öffentlich aufgestellt sind, oder Gegen-
stände, welche zum öffentlichen Nutzen, oder zur Verschönerung
öfsentlicher Wege, Plätze oder Anlagen dienen, beschädigt oder
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zerstört, wird mit Gefängniß bis zu drei Jahren oder mit

Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark bestraft.Neben der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bürger-
lichen Ehrenrechte erkannt werden.

Der Versuch ist strafbar.

S. 305.

Wer vorsätzlich und rechtswidrig ein Gebäude, ein Schiff,
eine Brücke, einen Damm, eine gebaute Straße, eine Eisen-
bahn oder ein anderes Bauwerk, welche fremdes Eigenthum
sind, ganz oder theilweise zerstört, wird mit Gefängniß nicht
unter Einem Monat bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Vergl. §§. 265, 306, 307, 311, 321, 323.

Siebenundzwanzigster Abschnitl.

Gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen.

S. 306.

Wegen Brandstiftung wird mit Zuchthaus bestraft, wer
vorsätzlich in Brand setzt:

1) ein zu gottesdienstlichen Versammlungen bestimmtes
Gebäude,

2) ein Gebäude, ein Schiff oder eine Hütte, welche zur
Wohnung von Menschen dienen, oder

3) eine Räumlichkeit, welche zeitweise zum Aufenthalt von
Menschen dient, und zwar zu einer Zeit, während wel-
cher Menschen in derselben sich aufzuhalten pflegen.

Vergl. 88. 265, 325.

§. 307.

Die Brandstiftung (§. 306) wird mit Zuchthaus nicht
unter zehn Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus be-
straft, wenn

1) der Brand den Tod eines Menschen dadurch verursacht
hat, daß dieser zur Zeit der That in einer der in Brand
gesetzten Räumlichkeiten sich befand,

2) die Brandstiftung in der Absicht begangen worden ist,
um unter Begünstigung derselben Mord oder Raub zu

begehen oder einen Aufruhr zu erregen, oder
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3) der Brandstifter, um das Löschen des Feuers zu ver-
hindern oder zu erschweren, Löschgeräthschaften entfernt
oder unbrauchbar gemacht hat.

S. 308.

Wegen Brandstiftung wird mit Zuchthaus bis zu zehn
Jahren bestraft, wer vorsätzlich Gebaude, Schiffe, Hütten,

Bergwerke, Mag zine, Waarenvorräthe, welche auf dazu be-stimmten öffent ichen Plätzen lagern, Vorräthe von landwirth-
schaftlichen Erzeugnissen oder von Bau= oder Brennmaterialien,
Früchte auf dem Felde, Waldungen oder Torfmoore in Brand
setzt, wenn diese Gegenstände entweder fremdes Eigenthum
ind, oder zwar dem Brandstifter eigenthümlich gehören, jedoch

ihrer Beschaffenheit und Lage nach geeignet sind, das Feuer
einer der im §. 306 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Räumlichkeiten
oder einem der vorstehend bezeichneten fremden Gegenstände
mitzutheilen.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter sechs Monaten ein.

S. 309.

Wer durch Fahrlässigkeit einen Brand der in den 8§. 306
und 308 bezeichneten Art herbeiführt, wird mit Gefängniß
bis zu Einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu neunhundert
Mark und, wenn durch den Brand der Tod eines Menschen
verursacht worden ist, mit Gefängniß von Einem Monat bis
zu drei Jahren bestraft.

S. 310.

Hat der Thäter den Brand, bevor derselbe entdeckt und ein

weiterer als der durch die bloße Inbrandsetzung bewirkte Schade
entstanden war, wieder gelöscht, so tritt Straflosigkeit ein.

Vergl. 8. 46 Z. 2. 6 311

Die gänzliche oder theilweise Zerstörung einer Sache durch
Gebrauch von Pulver oder anderen explodirenden Stoffen ist
der Inbrandsetzung der Sache gleich zu achten.

Vergl. Dynamitgesetz 88. 5 ff.

§. 312.

Wer mit gemeiner Lelehr für Menschenleben vorsätzlich eineUeberschwemmung herbeiführt, wird mit Zuchthaus nicht unter
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drei Jahren und, wenn durch die Ueberschwemmung der Tod
eines Menschen verursacht worden ist, mit Zuchthaus nicht unter
zehn Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.

S. 313.

Wer mit gemeiner Gefahr für das Eigenthum vorsätzlich eine
Ueberschwemmung herbeiführt, wird mit Zuchthaus bestraft.

Ist jedoch die Absicht des Thäters nur auf Schutz seines
Eigenthums gerichtet gewesen, so ist auf Gefängniß nicht unter
Einem Jahre zu erkennen.

S. 314.

Wer eine Ueberschwemmung mit gemeiner Gefahr für Leben
oder Eigenthum durch Fahrlässtgreie herbeiführt, wird mit Ge-

fängnis bis zu Einem Jahre und, wenn durch die Ueberschwem-
mung der Tod eines Menschen verursacht worden ist, mit Ge-
fängniß von Einem Monat bis zu drei Jahren bestraft.

§. 315.

Wer vorsätzlich Eisenbahnanlagen, Beförderungsmittel
oder sonstiges Zubehör derselben dergestalt beschädigt, oder
auf der Fahrbahn durch falsche Zeichen oder Signale oder
auf andere Weise solche Hindernisse bereitet, daß dadurch der
Transport in Gefahr gesetzt wird, wird mit Zuchthaus bis
zu zehn Jahren bestraft. «

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung
verursacht worden, so tritt Fuchthausstrafe nicht unter fünf
Jahren und, wenn der Tod eines Menschen verursacht wor-
den ist, Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebens-
längliche Zuchthausstrafe ein.

Vergl. §. 90 Z. 2. — Schwere Körperverletzung: §. 224.

§. 316.

Wer fahrlässigerweise durch eine der vorbezeichneten Hand-
lungen den Transport auf einer Eisenbahn in Gefahr setzt,
wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu neunhundert Mark und, wenn durch die Handlung der
Tod eines Menschen verursacht worden ist, mit Gefängniß von
Einem Monat bis zu drei Jahren bestraft.

Gleiche Strafe trifft die zur Leitung der Eisenbahnfahrten
und zur Aufsicht über die Bahn und den Beförderungsbetrieb
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angestellten Personen, wenn sie durch Vernachlässigung der
ihnen obliegenden Pflichten einen Transport in Gefahr setzen.

S. 317.

Wer vorsätzlich und rechtswidrig den Betrieb einer zu
öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphenanlage dadurch ver-
hindert oder gefährdet, daß er Theile oder Zubehörungen der-
selben beschädigt oder Veränderungen daran vornimmt, wird
mit Gefängniß von Einem Monat bis zu drei Jahren bestraft.

S. 318.

Wer fahrlässigerweise durch eine der vorbezeichneten Hand-
lungen den Betrieb einer zu öffentlichen Zwecken dienenden
Telegraphenanlage verhindert oder gefährdet, wird mit Ge-
füngniß bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
neunhundert Mark bestraft.

Gleiche Strafe trifft die zur Beaufsichtigung und Bedie-
nung der Telegraphenanlagen und ihrer Zubehörungen ange-
stellten Personen, wenn sie durch Vernachlässigung der ihnen
obliegenden Pflichten den Betrieb verhindern oder gefährden.

§. 318a

Die Vorschriften in den §§. 317 und 318 finden gleich-
mäßig Anwendung auf die Verhinderung oder Gefährdung
des Betriebes der zu öffentlichen Zwecken dienenden Rohr-
postanlagen.

Unter Telegraphenanlagen im Sinne der §§. 317 und
318 sind Fernsprechanlagen mitbegriffen.

§. 319.

Wird einer der in den §§. 316 und 318 erwähnten An-
gestellten wegen einer der in den §§. 315—318 bezeichneten.
Handlungen verurtheilt, so kann derselbe zugleich für unfähig
zu einer Beschäftigung im Eisenbahn= oder Telegraphendienste
oder in bestimmten Zweigen dieser Dienste erklärt werden.

§. 320.

Die Vorsteher einer Eisenbahngesellschaft, sowie die Vor-
steher einer zu öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphen-
anstalt, welche nicht sofort na Mittheilung des rechtskräftigen
Erkenntnisses die Entfernung des Verurtheilten bewirken, wer-
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den mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Ge-

fängniß bis zu drei Monaten bestraft.
Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher für unfähig zum

Eisenbahn= oder Telegraphendienste erklärt worden ist, wenn
er sich nachher bei einer Eisenbahn oder Telegraphenanstalt
wieder anstellen läßt, sowie diejenigen, welche ihn wieder an-
gestellt haben, obgleich ihnen die erfolgte Unfähigkeitserklärung
bekannt war. *e

Wer vorsätzlich Wasserleitungen, Schleusen, Wehre, Deiche,
Dämme oder andere Wasserbauten, oder Brücken, Fähren,
Wege oder Schutzwehre, oder dem Bergwerksbetriebe dienende
Vorrichtungen zur Wasserhaltung, zur Wetterführung oder
zum Ein= und Ausfahren der Arbeiter zerstört oder beschä-
digt, oder in schiffbaren Strömen, Flüssen oder Kanälen das

Fahrwasser stört und durch eine dieser Handlungen Gefahr
für das Leben oder die Gesundheit Anderer herbeiführt, wird
mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

Ist durch eine dieser Handlungen eine schwere Körperver-
letzung verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu
fünf Jahren und, wenn der Tod eines Menschen verursacht
worden ist, Zuchthausstrafe nicht unter fünf Jahren ein.

Vergl. §8. 91 Z. 2, 305, 312—314. — Schwere Körperver-

letzung: 8 224.
§. 322.

Wer vorsatzlich ein zur Sicherung der Schifffahrt be-
stimmtes Feuerzeichen oder ein anderes zu diesem Zwecke auf-
gestelltes Zeichen zerstört, wegschafft oder unbrauchbar macht,
oder ein solches Feuerzeichen auslöscht oder seiner Dienstpflicht
zuwider nicht aufstellt, oder ein falsches Zeichen, welches ge-
eignet ist, die Schifffahrt unsicher zu machen, ausstellt, ins-
besondere zur Nachtzeit auf der Strandhöhe Feuer anzünder,
welches die Schifffahrt zu gefährden geeignet ist, wird mit
Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

Ist durch die Handlung die Strandung eines Schiffes
verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter fünf
Jahren und, wenn der Tod eines Menschen verursacht wor-

den ist, Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebens-
längliche Zuchthausstrafe ein.

Vergl. §5. 265, 305.
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§. 323.
Wer vorsätzlich die Strandung oder das Sinken eines

Schiffes bewirkt und dadurch Gefahr für das Leben eines
Anderen herbeiführt, wird mit Zuchthaus nicht unter fünf
Jahren und, wenn durch die Handlung der Tod eines Men-
schen verursacht worden ist, mit Zuchihans nicht unter zehn
Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.

§. 324.
Wer vorsätzlich Brunnen= oder Wasserbehälter, welche zum

Gebrauche Anderer dienen, oder Gegenstände, welche zum
öffentlichen Verkaufe oder Verbrauche bestimmt sind, vergiftet
oder denselben Stoffe beimischt, von denen ihm bekannt ist,
daß sie die menschliche Gesundheit zu zerstören geeignet sind,

ingleichen wer solche vergiftete oder mit EErährlichen Stoffen
vermischte Sachen wissentlich und mit Verschweigung dieser
Eigenschaft verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt, wird
mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und, wenn durch die
Handlung der Tod eines Menschen verursacht worden ist,
mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit lebensläng-
lichem Zuchthaus bestraft.

§. 325.
Neben der nach den Vorschriften der §§S. 306 bis 308, 311

bis 313, 315, 321 bis 324 erkannten Zuchthausstrafe kann auf
Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werden.

S. 326.

Ist eine der in den 8§. 321 bis 324 bezeichneten Handlungen
aus Fahrlässigkeit begangen worden, so ist, wenn durch die
Handlung ein Schaden verursacht worden ist, auf Gefängniß
bis zu Einem Jahre und, wenn der Tod eines Menschen
verursacht worden ist, auf Gefängniß von Einem Monat bis
zu drei Jahren zu erkennen.

§. 327.

Wer die Absperrungs= oder Aufsichts-Maßregeln oder Ein-

fuhrverbote, welche von der zuständigen Behörde zur Verhütung
des Einführens oder Verbreitens einer ansteckenden Krankheit
angeordnet worden sind, wissentlich verletzt, wird mit Gefäng-
niß bis zu zwei Jahren bestraft.
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Ist in Folge dieser Verletzung ein Mensch von der an-
steckenden Krankheit ergriffen worden, so tritt Gefängnißstrafe
von drei Monaten bis zu drei Jahren ein.

Vergl. Ges., betr. die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten,
vom 30. Juni 1900, besonders 85. 44—46.

§. 328.

Wer die Absperrungs- ber Aussichte-Maaßregeln oder Ein-
suhrverbote, welche von der zuständigen Behörde zur Verhütung
des Einführens oder Verbreitens von Viehseuchen angeordnet
worden sind, wissentlich verletzt, wird mit Gefängniß bis zu
Einem Jahre bestraft.

Ist in Folge dieser Lrrletzung Vieh von der Seuche er-
griffen worden, so tritt Gefängnißstrafe von Einem Monat
bis zu zwei Jahren ein.

Vergl- Viehseuchengeset, Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni
1909, 88.

S. 329.

Wer die mit einer Behörde geschlossenen Lieferungsverträge
über Bedürfnisse des Heeres oder der Marine zur Zeit eines
Krieges, oder über Lebensmittel zur Abwendung oder Beseiti-
gung eines Nothstandes vorsätzlich entweder nicht zur bestimm-
ten Zeit oder nicht in der vorbedungenen Weise erfüllt, wird
mit Gefängniß nicht unter sechs Monaten bestraft; auch kann
auf Verlast der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Liegt der Nichterfüllung des Vertrages Fahrlässigkeit zum
Grunde, so ist, wenn durch die Handlung ein Schaden verursacht

worden it, auf Gefängniß bis zu zwei Jahren zu erkennen.Dieselben Strafenfinden auch gegen die Unterlieferanten,
Vermittler und Bevollmächtigten des Lieferanten Anwendung,
welche mit Kenntniß des Zweckes der Lieferung die Nichter-
füllung derselben vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit verursachen.

S. 330.

Wer bei der Leitung oderAusführung eines Baues wider
die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst dergestalt
handelt, daß hieraus für Andere Gefahr entsteht, wirt mit
Geldstrafe bis zu neunhundert Mark oder mit Gefängniß bis
zu Einem Jahre bestraft.

Vergl. 3. 367 Z. 13—15.
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Achtundzwanzigster Abschnitt.
Verbrechen und Vergehen im Amte.

§. 331.
Ein Beamter, welcher für eine in sein Amt einschlagende,

an sich nicht pflichtwidrige Handlung Geschenke oder andere
Vortheile annimmt, fordert oder sich versprechen läßt, wird
mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Gefängniß
bis zu sechs Monaten bestraft.

Beamter: §. 359. — Zu ss. 331—334. Vergl. §s. 335. — Vergl.
auch §. 358.

8. 332.
Ein Beamter, welcher für eine Handlung, die eine Ver-

letzung einer Amts= oder Dienstpflicht enthält, Geschenke oder
andere Vortheile annimmt, fordert oder sich versprechen läßt,

kord wegen Bestechung mit Zuchthaus bis zu fünf Jahrenestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe ein.

 S„S. 333.

Wer einem Beamten oder einem Mitglied der bwaffrete.Macht Geschenke oder andere Vortheile anbietet, verspricht oder

zewürt, umuihn zu einer Handlung, die eine Verletzung einer
mts= oder Dienstpflicht enthält, zu bestimmen, wird wegen

Bestechung mit Gefängniß bestraft; auch kann auf Verkust
der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geld-
strafe bis zu eintausendfünfhundert Mark erkannt werden.

S. 334.

Ein Richter, Schiedsrichter, Geschworener oder Schöffe,
welcher Geschenke oder andere Vortheile fordert, annimmt oder
sich versprechen läßt, um eine Rechtssache, deren Leitung oder
Entscheidung ihm obliegt, zu Gunsten oder zum Nachtheile
eines Betheiligten zu leiten oder zu entscheiden, wird mit
Zuchthaus bestraft.

Derjenige, welcher einem Richter, Schiedsrichter, Ge-
schworenen oder Schöffen zu dem vorbezeichneten Zwecke Ge-
schenke oder andere Vortheile andietet, verspricht oder gewährt,
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wird mit Zuchthaus bestraft. Sind mildernde Umstände vor-
handen, so tritt Gefängnißstrafe ein.

§. 335.

In den Fällen der 8§. 331 bis 334 ist im Urtheile das
Empfangene oder der Werth desselben für dem Staate ver-
fallen zu erklären.

S. 336.

Ein Beamter oder Schiedsrichter, welcher sich bei der Leitung
oder Entscheidung einer Rechtssache vorsätzlich zu Gunsten oder
zum Nachtheile einer Partei einer Beugung des Rechtes schul-
dig macht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

§. 337
- etzt durch nachstehenden §. 67 des Personenstandsgesetzes vom

5 ucn heschseh seinen zeb 2 aberson leuet 4 Nr. III
des G. G. zum B. G. B. erhalten hat:

Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, welcher zu
den religiösen Feierlichkeiten einer Ehef Krßung schreitet, bevor
ihm nachgewiesen worden ist, daß die Ehe vor dem Standes-
beamten geschlossen sei, wird mit Geldstrafe bis zu dreihundert
Mark oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der
Geistliche oder Religionsdiener im Falle einer lebensgefähr-
lichen, einen Ausschub nicht gestattenden Erkrankung eines der
Verlobten zu den religiösen Feierlichkeiten der Eheschließung

reitet.
-7! S. 338.

Ein Religionsdiener oder Personenstandsbeamter, welcher,
wissend, daß eine Person verheirathet ist, eine neue Ehe derselben
schließt, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

g. 339.

Ein Beamter, welcher durch Mißbrauch seiner Amtsgewalt
oder durch Androhung eines bestimmten Mißbrauchs derselben
Jemand zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung wider-
rechtlich nöthigt, wird mit Gefängniß bestraft.

Der —— ist strafbar.In den Fällen der 8§. 106, 107, 167 und 253 tritt die

daselbst angedrohte Strafe ein, wenn die Handlung von einem
Beamten, wenn auch ohne Gewalt oder Drohung, aber durch

77
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Mißbrauch seiner Amtsgewalt oder Androhung eines bestimm-
ten Mißbrauchs derselben begangen ist.

Zu 85. 339—341 vergl. §. 358. — Vergl. auch §§. 114, 240, 343, 358.

§. 340.

Ein Beamter, welcher in Ausübung oder in Veranlassung

der Ausübung seirs Amtes vorsätzlich eine Körperverletzung
begeht oder begehen läßt, wird mit Gefängniß nicht unter drei
Monaten bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so
kann die Strafe bis auf Einen Tag Gefängniß ermäßigt oder
auf Geldstrafe bis zu neunhundert Mark erkannt werden.

Ist die Körperverletzung eine schwere, so ist auf Zuchthaus
nicht unter zwei Jahren zu erkennen. Sind mildernde Um-
stände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter drei
Monaten ein.

Körperverletzung: 88. 223 ff.

8. 341.

Ein Beamter, welcher vorsätzlich, ohne hierzu berechtigt
u sein, eine Verhaftung oder vorläufige Ergreifung und
estnahme oder Zwangsgestellung vornimmt oder vornehmen

läßt, oder die Dauer einer Freiheitsentziehung verlängert,
wird nach Vorschrift des §. 239, jedoch mindestens mit Ge-
fängniß von drei Monaten bestraft.

§. 342.

Ein Beamter, der in der Ausübung oder in Veranlassun
der Ausübung seines Amtes einen Hausfriedensbruch (§. 123
begeht, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre oder mit
Geldstrafe bis zu neunhundert Mark bestraft.

§. 343.

Ein Beamter, welcher in einer Untersuchung Zwangs-
mittel anwendet oder anwenden läßt, um Geständnisse oder
Aussagen zu erpressen, wird mit Zuchthaus bis zu fünf
Jahren bestraft.

8. 344.

Ein Beamter, welcher vorsätzlich zum Nachtheile einer
Person, deren Unschuld ihm bekannt ist, die Er5 nung oder
Fortsetzung einer Untersuchung beantragt oder beschließt, wird
mit Zuchous bestraft.
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8. 345.

Gleiche Strafe trifft den Beamten, welcher vorsätzlich eine
Strafe vollstrecken läßt, von der er weiß, daß sie überhaupt
nicht oder nicht der Art oder dem Maße nach vollstreckt wer-
den darf. Z„

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen, so tritt
Gefängnißstrafe oder Festungshaft bis zu Einem Jahre oder
Geldstrafe bis zu neunhundert Mark ein.

S. 346.

Ein Beamter, welcher vermöge seines Amtes bei Aus-

ibung derStrafgewalt oder bei Vollstreckung der Strafe mit-zuwirken hat, wird mit Zuchthaus bis zufün Jahren bestraft,
wenn er in derAbsicht, Jemand der gesetzlichen Strafe rechts-
widrig zu entziehen, die Verfolgung einer strafbaren Hand-
lung unterläßt, oder eine Handlung begeht, welche geeignet
ist, eine Freisprechung oder eine dem Gesetze nicht entsprechende
Bestrafung zu bewirken, oder die Vollstreckung der ausge-
sprochenen Strafe nicht betreibt, oder eine gelindere als die
erkannte Strafe zur Vollstreckung bringt.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter Einem Monat ein.

S. 347.

Ein Beamter, welcher einen Gefangenen, dessen Beauf-
sichtigung, Begleitung oder Bewachung ihm anvertraut ist,
vorsätzlich entweichen läßt oder dessen Befreiung vorsätzlich
bewirkt oder befördert, wird mit Zuchthaus bis zu fünf
Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so
tritt Gefängnißstrafe nicht unter Einem Monat ein.

Ist die Entweichung durch Fahrlässigkeit befördert oder
erleichtert worden, so tritt Gefängnißstrafe bis zu sechs Mo-
naten oder Geldstrafe bis zu sechshundert Mark ein.

Vergl. S§. 120, 121.

S. 348.

Ein Beamter, welcher, zur Aufnahme öffentlicher Urkunden
befugt, innerhalb seiner Zuständigkeit vorsätzlich eine recht-
lich erhebliche Thatsache falsch beurkundet oder in öffentliche
Register oder Bücher falsch einträgt, wird mit Gefängniß
nicht unter Einem Monat bestraft.
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Dieselbe Strafe trifft einen Beamten, welcher eine ihm
amtlich anvertraute oder zugängliche Urkunde vorsätzlich ver-
nichtet, bei Seite schafft, beschübige oder verfälscht.

Vergl. 38. 133, 271, 272, 274 Z. 1, 349.

§. 349.

Wird eine der im §. 348 bezeichneten Handlungen in
der Absicht begangen, sich oder einem Anderen einen Ver-

ögensorthei zu verschaffen oder einem Anderen Schaden
zuzufügen, so ist auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren und zu-
gleich auf Geldstrafe von einhundertfunfzig bis zu dreitausend
Mark zu erkennen.

S. 350.

Ein Beamter, welcher Gelder oder andere Sachen, die er

in amtlicher Eigenschaft empfangen oder in Gewahrsam hat,
unterschlägt, wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten

bestrst. auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechteerkannt werden.

Der Versuch ist strafbar.
Vergl. §. 246.

§. 351.

Hat der Beamte in Beziehung auf die Unterschlagung die
zur Eintragung oder Kontrole der Einnahmen oder Ausgaben
bestimmten Rechnungen, Register oder Bücher unrichtig ge-
führt, verfälscht oder unterdrückt, oder unrichtigeAbschr sse
oder Auszüge aus diesen Rechnungen, Registern oder Büchern,
oder unrichtige Beläge zu denselben vorgelegt, oder ist in Be-
iehung auf die Unterschlagung auf Fässern, Beuteln oder

Palketen. der Geldinhalt fälschlich bezeichnet, so ist auf Zucht-
haus bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter sechs Monaten ein.

S. 352.

Ein Beamter, Advokat, Anwalt oder sonstiger Rechts-
beistand, welcher Gebühren oder andere Vergütungen für amt-
liche Verrichtungen zu seinem Vortheile zu erheben hat, wird,
wenn er Gebühren oder Vergütungen erhebt, von denen er

weiß, daß der Zahlende sie überhaupt nicht oder nur in ge-
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ringerem Betrage verschuldet, mit Geldstrafe bis zu dreihundert
Mark oder mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Zu I§. 352—355 vergl. F. 358.

S. 353.

Ein Beamter, welcher Steuern, Gebühren oder andere Ab-
aben für eine öffentliche Kasse zu erheben hat, wird, wenn

er Abgaben, von denen er weiß, daß der Zahlende sie über-
haupt nicht oder nur in geringerem Betrage verschuldet, erhebt,
und das rechtswidrig Erhobene ganz oder zum Theil nicht
zur Kasse bringt, mit Gefängniß nicht unter drei Monaten
bestraft.

staten Strafe trifft den Beamten, welcher bei amtlichen

Ausgaben an Geld oder Naturalien dem Empfänger vorsätz-
lich und rechtswidrig Abzüge macht und die Ausgaben als
vollständig geleistet in Rechnung stellt.

S. 353a.

Ein Beamter im Dienste des Auswärtigen Amtes des

Deutschen Reichs, welcher die Amtsverschwiegenheit dadurch
verletzt, daß er ihm amtlich anvertraute oder zugängliche

Schriftstücke oder eine ihm von seinem Vorgesetzten ertheilte
Anweisung oder deren Inhalt Anderen widerrechtlich mittheilt,
wird, sofern nicht nach anderen Bestimmungen eine schwerere

Strafe verwirktAng mit Gefängniß oder mit Geldstrafe bis
zu fünftausend Mark bestraft.

Gleiche Strafe trifft einen mit einer auswärtigen Mission
betrauten oder bei einer solchen beschäftigten Beamten, welcher
den ihm durch seinen Vorgesetzten amtlich ertheilten Anwei-
sungen vorsätzlich zuwiderhandelt, oder welcher in der Absicht,
seinen Vorgesetzten in dessen amtlichen Handlungen irre zu
leiten, demselben erdichtete oder entstellte Thatsachen berichtet.

S. 354.

Ein Postbeamter, welcher die der Post anvertrauten Briefe
oder Packete in anderen, als den im Gesetze vorgesehenen

ällen eröffnet oder unterdrückt, oder einem Anderen wissent-
ich eine solche Handlung gestattet, oder ihm dabei wissentlich

Fiute keste, wird mit Gefängniß nicht unter drei Monatenestraft.
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§ . 355.

Telegraphenbeamte oder andere mit der Beaufsichtigung
und Bedienung einer zu öffentlichen Zwecken dienenden Tele-
graphenanstalt betraute Personen, welche die einer Telegraphen=
anstalt anvertrauten Depeschen verfälschen oder in anderen, als

in den im Gesetze vorgesehenen Fällen jübssuen oder unter-
drücken, oder von ihrem Inhalte Dritte rechtswidrig benach-

richtigen, oder einem Anderenwisentlich eine solche Handlun
gestatten oder ihm dabei wissentlich Hülfe leisten, werden mit
Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

S. 356.

Ein Advokat, Anwalt oder ein anderer Rechtsbeistand,
welcher bei den ihm vermöge seiner amtlichen Eigenschaft
anvertrauten Angelegenheiten in derselben Rechtssache bei-
den Parteien durch Rath oder Beistand pflichtwidrig dient,
wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

Handelt derselbe im Einverständnisse mit der Gegenpartei
zum Nachtheile seiner Partei, so tritt Zuchthausstrafe bis zu

fünf Jahren ein. 6. 57

Ein Amtsvorgesetzter, welcher seine Untergebenen zu einer
strafbaren Handlung im Amte vorsätzlich verleitet oder zu ver-
leiten unternimmt, oder eine solche strafbare Handlung seiner
Untergebenen wissentlich geschehen läßt, hat die auf diese straf-
bare Handlung ungedrohee Strafe verwirkt.

Dieselbe Bestimmung findet auf einen Beamten Anwen-
dung, welchem eine Aufsicht oder Kontrole über die Amts-
geschäfte eines anderen Beamten übertragen ist, sofern die von

diesem letzteren Beamten begangene strafbare Handlung die
zur Aufsicht oder Kontrole gehörenden Geschäfte betrifft.

§. 358.

Neben der nach Vorschrift der §§. 331, 339 bis 341, 352
bis 355 und 357 erkannten Gefängnißstrafe kann auf Ver-

lust der Fähigkeit zur Bekleidung kafentle Aemter auf dieDauer von Einem bis zu fünf Jahren erkannt werden.

§. 359.

Unter Beamten im Sinne dieses Strafgesetzes sind zu
verstehen alle im Dienste des Reichs oder in unmittelbarem



2. Theil. 29. Abschnitt. Nebertretungen (. 360). 105

oder mittelbarem Dienste eines Bundesstaats auf Lebenszeit,
auf Zeit oder nur vorlausig angestellte Personen, ohne Unter-
schied, ob sie einen. Diensteid geleistet haben oder nicht, in-
gleichen Notare, nicht aber Advokaten und Anwalte.

Neunundzwanzigster Abschnitt.
Uebertretungen.

§. 360.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig Mark oder mit
Haft wird bestraft: Z

1) wer ohne besondere Erlaubniß Risse von Festungen oder
einzelnen Festungswerken aufnimmt oder veröffentlicht;

2) wer außerhalb seines Gewerbebetriebes heimlich oder
wider das Verbot der Behörde Vorräthe von Waffen
oder Schießbedarf aufsammelt;

3) wer als beurlaubter Reservist oder Wehrmann der Land-
oder Seewehr ohne Erlaubniß auswandert, ebenso wer
als Ersatzreservist erster Klasse auswandert, ohne von
seiner bevorstehenden Auswanderung der Militärbehörde
Anzeige erstattet zu haben;

4) wer *. chriftlichen Auftrag einer Behörde Stempel,
Siegel, Stiche, Platten oder andere Formen, welche zur
Anfertigung von Metall= oder Papiergeld, oder von sol-
chen Papieren, welche nach §. 149 dem Papiergelde gleich
geachtet werden, oder von Stempelpapier, Stempelmarken,
Stempelblanketten, Stempelabdrücken, Post= oder Tele-
graphenwerthzeichen, öffentlichen Bescheinigungen oder
Beglaubigungen dienen können, anfertigt oder an einen
Anderen als die Behörde verabfolgt;

5) wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörde den Abdruck
der in Nr. 4 genannten Stempel, Siegel, Stiche, Platten
oder Formen, oder einen Druck von Formularen zu den

daselbst bezeichneten öffentlichen Papieren, Beglaubigungen
oder Bes ceini#ingen unternimmt, oder Abdrücke an einen
Anderen als die Behörde verabfollt

6) wer Waaren-Empfehlungskarten, nkündigungen oder
andere Drucksachen oder Abbildungen, welche in der Form
oder Verzierung dem Papiergelde oder den dem Papier-
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gelde nach 8. 149 gleich geachteten Papieren ähnlich si
anfertigt oder verbreitet, oder wer Stempel, Stiche, alo

oder andere Formen, welche zur Anfertigung von solchen
Drucksachen oder Abbildungen dienen können, anfertigt.

7) wer unbefugt die Abbildung des Kaiserlichen Wappeng
oder von Wappen eines Bundesfürsten oder von Landes-
wappen gebraucht;

8) wer unbefugt eine Uniform, eine Amtskleidung, ein
Amtszeichen, einen Orden oder ein Ehrenzeichen trägt
oder Titel, Würden oder Adelsprädikate annimmt, in-
gleichen wer sich eines ihm nicht zukommenden Namens
einem zuständigen Beamten gegenüber bedient;

9) wer gesetzlichen Bestimmungen zuwider ohne Genehmi-
gung der Staatsbehörde Aussteuer-, Sterbe= oder Witt-
wenkassen, Versicherungsanstalten oder andere dergleichen
Gesellschaften oder Anstalten errichtet, welche bestimmt
sind, gegen Zahlung eines Einkaufsgeldes oder gegen

Leistung von Geldbeiträgen beim Eintritte Lewisser e-
dingungen oder Fristen, Zahlungen an Kapital oder
Rente zu leisten;

10) wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Noth

von der Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur Hülfe
aufgefordert, keineFolse leistet, obgleich er der Aufforde-
rung ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte;

11) wer ungebührlicherweis ruhestörenden Lärm erregt oder
wer groben Unfug verübt; .

12) wer als Pfandleiher oder Rückkaufshändler bei Aus-
übung seines Gewerbes den darüber erlassenen Anord-
nungen zuwiderhandelt, insbesondere den durch Landes-

geses oder Anordnung der zuständigen Behörde bestimmten
Zinsfuß überschreitet)

13) wer öffentlich oder in Aergerniß erregender Weise Thiere
boshaft quält oder roh mißhandelt;

14) wer unbefugt auf einem öffentlichen Wege, einer Straße,
einem öffentlichen Platze oder in einem öffentlichen Ver-
sammlungsorte Glücksspiele hält.

In den Fällen der Nummern 1, 2, 4, 5, 6 und 14 kann
neben der Geldstrafe oder der Haft auf Einziehung der Risse von

*) Vergl. Anmerk. zu §. 302u.
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Festungen oder Festungswerken, der Vorräthe von Waffen oder
Khuzicdar, der Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder anderen
Formen, der Abdrücke oder Abbildungen, oder der auf dem
Epieltische oder in der Bank befindlichen Gelder erkannt werden,
ohne Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht.

Zahl 1. Vergl. §§. 90 Z. 4, 92 Z. 1.
Zahl 3. Vergl. Wehrordnung §. 111 Z. 16.

ahl 4. Vergl. 88§. 151, 275, 276, 364 u. Schaumweinsteuer-
gesetz v. 9. Mai 1902, §. 25. — Vergl. R. V. O. s. 1499, A. V. G.

357k. 30t(r.

7. Nach der Bek. vom 11. April 1872 in Verbindung mit
dem Allerh. Erlaß vom 16. März 1872 kann der kaiserliche Adler
von allen deutschen Fabrikanten zur Bezeichnung ihrer Waaren
oder auf Etiketten gebraucht werden, jedoch nicht in Form eines
Wappenschildes. — Vergl. Ges. zum Schutze des Genfer Neu-
tralitätszeichens vom 22. März 1902, §. 2.— Vergl. auch Bek.,
betr. den Erlaß münzpolizeilicher Vorschriften, vom 23. Juni 1910.

Zahl 8. Vergl. Ges,., betr. die Patentanwälte, vom 21. Mai 1900, s. 19.

Zahl 9. Vergl. Ges. über die prtvaten Versicherungsunternehmun-
gen vom 12. Mai 1901, §. 108 A. 3.

Zahl 12. Vergl. G. O. 85. 34, 35, 38, 147 Z. 1, 148 Z. 4 und 4r.
Sahl 13. Vergl. s5. 284—286.

8. 361.

Mit Haft wird bestraft:
1) wer, nachdem er unter Polizei-Aufsicht gestellt worden ist,

den in Folge derselben ihm auferlegten Beschränkungen
zuwiderhandelt;

2) wer, nachdemerdes Bundesgebietes oderdes Gebietes eines
Bundesstaats verwiesen ist, ohne Erlaubniß zurückkehrt;

3) wer als Landstreicher umherzieht;
4) wer bettelt oder Kinder zum Betteln anleitet oder aus-

schickt, oder Personen, welche seiner Gewalt und Aufsicht
untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören,
vom Betteln abzuhalten unterläßt;

5) wer sich dem Spiel, Trunk oderMüßiggangdergestalt hin-

gibt, daß er in einen Zustand grüth in welchem zu seinem
Unterhalte oder zum Unterhalte derjenigen, zu deren Er-
nährung er verpflichtet ist, durch Vermittelung der Behörde
fremde Hülfe in Anspruch genommen werden muß;

6) eine Weibsperson, welche wegen gewerbsmäßiger Unzucht

einer polizeilichen #ficht unterstellt ist, wenn sie den in
dieser Hinsicht zur Sicherung der Gesundheit, der öffent-
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lichen Ordnung und des öffentlichen Anstandes erlassenen
polizeilichen Vorschriften zuwiderhandelt, oder welche, ohne
einer solchen Aufsicht unterstellt zu sein, gewerbsmäßig
Unzucht treibt;

7) wer, wenn er aus öffentlichen Armenmitteln eine Unter-
stützung empfängt, sich aus Arbeitsscheu weigert, die ihm
von der Behörde angewiesene, seinen Kräften angemessene
(Arbeit zu verrichten;

8) wer nach Verlust seines bisherigen Unterkommens binnen
der ihm von der zuständigen Behörde bestimmten Frist
sich kein anderweitiges Unterkommen verschafft hat und
auch nicht nachweisen kann, daß er solches der von ihm an-
gewandten Bemühungen ungeachtet nicht vermocht habe.

9) wer Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Per-
sonen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu seiner

Hausgenossenschaft gehären, von der Begehung von Dieb-
stählen, sowie von der Begehung strafbarer Verletzungen
der Zoll= oder Steuergesetze, oder der Gesetze zum Schutze
der Forsten, der Feldfrüchte, der Jagd oder der Fischerei ab-
zuhalten unterläßt. Die Vorschriften dieser Gesetze über die
Haftbarkeit für die den Thäter treffenden Geldstrafen oder
anderen Geldleistungen werden hierdurch nicht berührt;

10) wer, obschon er in der Lage ist, diejenigen, zu deren
Ernährung er verpflichtet ist, zu unterhalten, sich der
Unterhaltspflicht trotz der Aufforderung der zuständigen

Behörde derart entzieht, daß durch Vermittelung der Be-
hörde fremde Hülfe in Anspruch genommen werden muß.

In den Fällen der Nr. 9 und 10 kann statt der Haft auf
Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig Mark erkannt werden.

Zahl 6. Vergl. §. 362 A. 3.

§. 362.

Die nach Vorschrift des §. 361 Nr. 3 bis 8 Verurtheilten
können zu Arbeiten, welche ihren Fähigkeiten und Verhält-

nissen angemessen sind, innerhalk und, sofern sie von anderen
freien Arbeitern getrennt gehalten werden, auch außerhalb der
Strafanstalt angehalten werden.

Bei der Verurtheilung zur Haft kann zugleich erkannt
werden, daß die verurtheilte Person nach verbüßter Strafe der
Landespolizeibehörde zu überweisen sei. Im Falle des §. 361
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Nr. 4ist dieses jedoch nur dann zulässig, weun der Verur-
theilte in den letzten drei Jahren wegen dieser Uebertretung
mehrmals rechtskräftig verurtheilt worden ist, oder wenn der-
selbe unter Drohungen oder mit Waffen gebettelt ha.
Dnurch die Ueberweisung erhält die Landespolizeibehörde
die Befugniß, die verurtheilte Person bis zu zwei Jahren

entweder in ein Arbeitshaus untessibringen oder zu gemein-
nützigen Arbeiten zu verwenden. Im Falle des §. 361 Nr. 6
kann die Landespolizeibehörde die verurtheilte Person statt in
ein Arbeitshaus in eine Besserungs= oder Erziehungsanstalt
oder in ein Alyl unterbringen; die Unterbringung in ein Ar-
beitshaus ist unzulässig, falls die verurtheilte Person zur Zeit
der Verurtheilung das achtzehnte Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat.

gegen einen Ausländer auf Ueberweisung an die
Landespolizeibehörde erkannt, so kann neben oder an Stelle der
Unterbringung Verweisung aus dem Bundesgebiete eintreten.

Absatz 3 u. 4. Vergl. 5. 181aA. 3.

§. 363.

Wer, um Behörden oder Privatpersonen zum Zwecke seines

besseren Fortkommens oder des besseren Fortkommens eines
Anderen zu täuschen, Pässe, Militarabschiede, Wanderbücher
oder sonstige Legitimationspapiere, Dienst= oder Arbeitsbücher
oder sonstige auf GrundbesondererVorschriften auszustellende
Zeugnisse, sowie Führungs= oder Fähigkeitszeugnisse falsch an-
fertigt oder verfälscht, oder wissentlich von einer solchen falschen

oder Gülülcchten Urkunde Gebrauch macht, wird mit Haft oder
mit Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig Mark bestraft.

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher zu demselben
Zwecke von solchen für einen Anderen ausgestellten echten Ur-
kunden, als obsie für ihn ausgestellt seien, Gebrauch macht,
oder welcher solche für ihn ausgestellte Urkunden einem Anderen
zu dem gedachten Zwecke überläßt.

Ueber Arbeitsbücher vergt G. O. 88. 107-112,114,1288.1,
146 Z. 3, 150 Z. 2. — Vergl. 88. 267, 270.

§. 364.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig Mark wird be-
straft, wer wissentlich schon einmal verwendetes Stempelpapier
nach gänzlicher oder theilweiser Entfernung der darauf ge-
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setzten Schriftzeichen, oder schon einmal verwendete Stempel-
marken, Stempelblankette oder ausgeschnittene oder sonst ab-
getrennte Stempelabdrücke der im §. 276 bezeichneten Art
veräußert oder feilhält. Zr

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher wissentlich schon
einmal verwendete Post= oder Telegraphenwerthzeichen nach
gänzlicher oder theilweiser Entfernung des Entwerthungs-
zeichens veräußert oder feilhält.

Vergl. §§. 275, 276.

S. 365.

Wer in einer Schankstube oder an einem öffentlichen Ver-

gnügungsorte über die gebotene Polizeistunde hinaus verweilt,
ungeachtet der Wirth, sein Vertreter oder ein Polizeibeamter
ihn zum Fortgehen aufgefordert hat, wird mit Geldstrafe bis

zu sinsesa- Mark bestraft. n
Der Wirth, welcher das Verweilen seiner Gäste über die

gebotene Polizeistunde hinaus duldet, wird mit Geldstrafe bis
zu sechszig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen bestraft.

S. 366.

Mit Geldstrafe bis zu sechszig Mark oder mit Haft bis
zu vierzehn Tagen wird bestraft:

1) wer den gegen die Störung der Feier der Sonn= und

Festtage erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt;
2) wer in Städten oder Dörfern hleißi schnell fährt

oder reitet, oder auf öffentlichen Straßen oder Plätzen
der Städte oder Dörfer mit gemeiner Gefahr Pferde
einfährt oder zureitet; .

3) wer auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder Wasser-
straßen das Vorbeifahren Anderer muthwillig verhindert;

4) wer in Städten mit Schlitten ohne feste Deichsel oder
ohne Geläute oder Schelle fährt;

5) wer Thiere in Städten oder Dörfern, auf öffentlichen
Wegen, Straßen oder Plätzen, oder an anderen Orten,

wo durch Ausreißen, Schlagen oder auf andere Weise
Schaden anrichten können, mit Vernachlässigung der er-
forderlichen Sicherheitsmaßregeln stehen läßt oder führt;

6) wer Hunde auf Menschen hetzt;
7) wer Steine oder andere harte Körper oder Unrath auf
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Menschen, auf Pferde, oder andere Zug= oder Lastthiere,
gegen fremde Häuser, Gebäude oder Einschließungen,
oder in Gärten oder eingeschlossene Räume wirft;

8) wer nach einer öffentlichen Straße oder Wasserstraße,
oder nach Orten hinaus, wo Menschen zu verkehren
pflegen, Sachen, durch deren Umstürzen oder Herabfallen
Jemand beschädigt werden kann, ohne gehörige Befesti-
gung aufstellt oder aufhängt, oder Sachen auf eine Weise
ausgießt oder auswirft, daß dadurch Jemand beschädigt
oder verunreinigt werden kann;

9) wer auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder

Wasserstraßen Gegenstände, durch welche der freie Ver-
kehr gehindert wird, aufstellt, hinlegt oder liegen läßt;

10) wer die zur Erhaltung der Sckherteit, Bequemlichkeit,

Reinlichkeit und Ruhe auf deu öffentlichen Wegen, Stra-
ßen, Plätzen oder Wasserstraßen erlassenen Polizei-Ver-
ordnungen übertritt.

8. 366 a.

Wer die zum Schutze der Dünen und der Fluß= und
Meeresufer, sowie der auf denselben vorhandenen Anpflan-=

zungen und Anlagen erlassenen Polizei-Verordnungen über-
tritt, wird mit Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig Mark oder
mit Haft bestraft.

· S. 367.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig Mark oder mit
Haft wird bestraft:

1) wer ohne Vorwissen der Behörde einen Leichnam beerdigt
oder bei Seite schafft, oder wer unbefugt einen Theil einer
Leiche aus dem Gewahrsam der dazu berechtigten Per-
sonen wegnimmt;

2) wer den polizeilichen Anordnungen über vorzeitige Be-

erdigungen entgegenhandelt;
3) wer ohne polizeiliche Erlaubniß Gift oder Arzneien, so-

weit der Handel mit denselben nicht freigegeben ist, zu-

bereitet, feilhält, verkauft oder sanst an Andere überläßt:
4) wer ohne die vorgeschriebene Erlaubniß Schießpulver oder

andere explodirende Stoffe oder Feuerwerke zubereitet;
5) wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beförderung von
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Giftwaaren, Schießpulver oder Feuerwerken, oder bei der
Aufbewahrung, Beförderung, Verausgabung oder Ver-
wendung von Sprengstoffen oder anderen explodirenden
Stoffen, oder bei Ausübung der Befugniß zurZubereitung
oder Feilhaltung dieser Gegenstände, sowie der Arzneien
die deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt;

5ha) wer bei Versendung oder Beförderung von leicht ent-

zürdlichen oder ätzenden Gegenständen durch die Post die
deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt;

6) wer Waaren, Materialien oder andere Vorräthe, welche
sich leicht von selbst entzünden oder leicht Feuer fangen,
an Orten oder in Behältnissen aufbewahrt, wo ihre Ent-

zündung gefährlich werden kann, oder Stoffe, die nicht

7 Gefahr einer Entzündung bei einander liegen können,ohne Absonderung aufbewahrt;
7) wer verfälschte oder verdorbene Getränke oder Eßwaaren,

insbesondere trichinenhaltiges Fleisch feilhält oder verkauft.
8) wer ohne polizeiliche Erlaubniß an bewohnten oder von

Menschen besuchten Orten Selbstgeschosse, Schlageisen
oder Fußangeln legt, oder an solchen Orten mit Feuer-
gewehr oder anderem Schießwerkzeuge schießt, oder Feuer-
werkskörper abbrennt;

9) wer einem gesetzlichen Verbot zuwider Stoß-, Hieb= oder
Schußwaffen, welche in Stöcken oder Röhren oder in ähn-
licher Weise verborgen sind, feilhält oder mit sich führt;

10) wer bei einer Schlägerei, in welche er nicht ohne sein
Verschulden hineingezogen worden ist, oder bei einem
Angriff sich einer Waffe, insbesondere eines Messers oder
eines anderen gefährlichen Werkzeuges bedient;

11) wer ohne polizeiliche Erlaubniß gefährliche wilde Thiere
hält, oder wilde oder bösartige Thiere frei umherlaufen

läßt, oder in ufesung ihrer die erforderlichen Vorsichts-maßregeln zur Verhütung von Beschädigungen unterläßt;
12) wer auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen, auf

LHlen, in Häusern und überhaupt an Orten, an welchen
enschen verkehren, Brunnen, Keller, Gruben,O nungen

oder Abhänge dergestalt unverdeckt oder unverwahrt läßt,
daß daraus Gefahr für Andere entstehen kann;

13) wer trotz der polizeilichen Aufforderung es unterläßt,
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Gebäude, welche den Einsturz drohen, auszubessern oder
niederzureißen;

14) wer Bauten oder Ausbesserungen von Gebäuden, Brun-
nen, Brücken, Schleusen oder anderen Bauwerken vor-

nimmt, thre die von der Polizei angeordneten oder sonst
erforderlichen Sicherungsmaßregeln zu treffen;

15) wer als Bauherr, Baumeister oder Bauhandwerker einen
Bau oder eine Ausbesserung, wozu die polizeiliche Ge-
nehmigung erforderlich ist, ohne diese Genehmigung oder
mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch die Behörde
genehmigten Bauplane augführt oder ausführen läßt;

16) wer den über das Abhalten von öffentlichen Versteige-
rungen und über das Verabfolgen geistiger Getränke vor
und bei öffentlichen Versteigerungen erlassenen polizei-
lichen Anordnungen zuwiderhandelt.

In den Fällen der Nr. 7—9 kann neben der Geldstrafe
oder der Haft auf die Einziehung der verfälschten oder ver-
dorbenen Getränke oder Eßwaaren, ingleichen der Selbst-

eschosse, Schlageisen oder Fußangeln, sowie der verbotenen
Pafeen erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Ver-

urtheilten gehören oder nicht.
Zahl 1. Vergl. F. 168.

Zahl 3. Vergl. G. O. ös. 6, 29, 94 A. 3, 85 M. 4, 56 7 9, 147 8. 1
und Kaiserl. Verordnung, betr. den Verkehr mit Arzneimitteln,
vom 22. Oktober 1901.

ahl 4. Vergl. G. O. 88. 16, 147 Z. 2 und Dynamitgesetz §. 1.
ahl 5 a. Vergl. Postordnung vom 20. Mai 1900.

· 7. Vergl. Schlachtvieh= und Fleischbeschaugesetz vom 3. Juni

1900, S. 27.
Zahl 10. Vergl. g. 227.
Zahl 16. Vergl. G. O. §. 148 Z. 4a.

S. 368.

Mit Geldstrafe bis zu sechszig Mark oder mit Haft bis

zu vierzehn Tagen wird bestraft:
1) wer den polizeilichen Anordnungen über die Schließung

der Weinberge zuwiderhandelt;
2) wer das durch gesetzliche oder polizeiliche Anordnungen

gebotene Raupen unterläßt;
3) wer ohne polizeiliche Erlaubniß eine neue Feuerstätte

errichtet oder eine bereits vorhandene an einen anderen
Ort verlegt;

8
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4) wer es unterläßt, dafür zu lorgen, daß die Feuerstätten
in seinem Hause in baulichem und brandsicherem Zustande
unterhalten, oder daß die Schornsteine zur rechten Zeit
gereinigt werden;

5) wer Scheunen, Ställe, Böden oder andere Räume, welche

zur Aufbewahrung feuerfangender Sachen dienen, mit
unverwahrtem Feuer oder Licht betritt, oder sich den-
selben mit unverwahrtem Feuer oder Licht nähert;

6) wer an gefährlichen Stellen in Wäldern oder Haiden,
oder in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuer-
fangenden Sachen Feuer anzündet;

7) wer in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuer-
fangenden Sachen mit Feuergewehr schießt oder Feuer-
werke abbrennt;

8) wer die polizeilich vorgeschriebenen Feuerlöschgeräthschaften
überhaupt nicht oder nicht in brauchbarem Zustande hält
oder andere feuerpolizeiliche Anordnungen nicht befolgt;

9) wer unbefugt über Gärten oder Weinberge, oder vor be-
endeter Ernte über Wiesen oder bestellte Aecker, oder über
solche Aecker, Wiesen, Weiden oder Schonungen, welche
mit einer Einfriedigung versehen sind, oder deren Be-
treten durch Warnungszeichen untersagt ist, oder auf
einem durch Warnungszeichen geschlossenen Privatwege
geht, fährt, reitet oder Vieh treibt;

10) wer ohne Genehmigung der Jagdberechtigten oder ohne
sonstige Befugniß auf einem fremden Jagdgebiete außer-
halb des öffentlichen, zum gemeinen Gebrauche bestimm-
ten Weges, wenn auch nicht jagend, doch zur Jagd aus-
gerüstet, betroffen wird;

11) wer unbefugt Eier oder Junge von jagdbarem Federwild
oder von Singvögeln ausnimmt.

Zahl 9. Vergl. Gesetz gegen den Verrath militärischer Geheimnisse
vom 3. Juli 1898, §. 8.

Zahl 10. Vergl. 88g. 292—295.
Zahl 11. Vergl. Vogelschutzgesetz vom 3. Juni 1908.

§. 369.

Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit Haft
bis zu vier Wochen werden bestraft:
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1) Schlosser, welche ohne obrigkeitliche Anweisung oder ohne
Genehmigung des Inhabers einer Wohnung Schlüssel
zu Zimmern oder Behältnissen in der letzteren anfertigen

oder Söhser an denselben öffnen, ohne Genehmigung
des Hausbesitzers oder seines Stellvertreters einen Haus-

cchtüfsel anfertigen, oder ohne Erlaubniß der Polizei-
behörde Nachschlüssel oder Dietriche verabfolgen;

2) Gewerbtreibende, bei denen zum Gebrauche in ihrem
Gewerbe geeignete, mit dem gesetzlichen Eichungsstempel
nicht versehene oder unrichtige Maße, Gewichte oder
Waagen vorgefunden werden, oder welche sich einer
anderen Verletzung der Vorschriften über die Maß= und

Gewichtspolizei schuldig machen;
3) Gewerbtreibende, welche in Feuer arbeiten, wenn sie die

Vorschriften nicht befolgen, welche von der Polizeibehörde
wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuerstätten,
sowie wegen der Art und der Zeit, sich des Feuers zu
bedienen, erlassen sind.

Falle der Nr. 2 ist neben der Geldstrafe oder der
Haft auf die Einziehung der vorschriftswidrigen Maße, Ge-
wichte, Waagen oder sonstigen Meßwerkzeuge zu erkennen.

g. 370.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig Mark oder mit

Haft wird bestraft:
1) wer unbefugt ein fremdes Grundstück, einen öffentlichen

oder Privatweg oder einen Grenzrain durch Abgraben
oder Abpflügen verringert;

2) wer unbefugt von öffentlichen oder Privatwegen Erde,
Steine oder Rasen, oder aus Grundstücken, welche einem

Anderengebören, Erde, Lehm, Sand, Grand oder Mergel
gräbt, P aggen oder Bülten haut, Rasen, Steine, Mine-
ralien, zu deren Gewinnung es einer Verleihung, einer

Konzession oder einer Erlaubniß der Behörde nicht be-
darf, oder ähnliche Gegenstände wegnimmt;

3) wer von einem zum Dienststande gehörenden Unteroffizier
oder Gemeinen des Heeres oder der Marine ohne die schrift-

liche Erlaubniß des vorgeseten Kommandeurs Monti-
rungs= oder Armaturstücke kauft oder zum Pfande nimmt;

87
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3 wer unberechtigt fischt oder krebst;
5) wer Nahrungs= oder Genußmittel von unbedeutendem

Werthe oder in geringer Menge zum alsbaldigen Ver-
brauche entwendet.

Eine Entwendung, welche von Verwandten aufsteigen-
der Linie gegen Verwandte absteigender Linie oder von
einem Ehegatten gegen den anderen begangen worden
ist, bleibt straflos;

6) wer Getreide oder andere zur Fütterung des Viehes be-
stimmte oder geeignete Gegenstände wider Willen des Eigen-
thümers wegnimmt, um dessen Vieh damit zu füttern.

In den Fällen der Nr. 5 und 6 tritt die Verfolgung nur

auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig.

Bit 1. Vergl. 5. 274 Z. 2.ahl 4. Vergl. F. 296.
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Anhang.

Geset.
betr. die Bestrafung der Majestätsbeleidigung,

vom 17. Februar 1908.

(In Kraft getreten am 11. März 1908.)

Für die Verfolgung und Bestrafung der in den §§. 95, 97,
99, 101 des Strafgesetzbuchs bezeichneten Vergehen gelten nach-
stehende Vorschriften:

Die Beleidigung ist nur dann auf Grund der 8§. 95, 97,
99, 101 strafbar, wenn sie in der Absicht der Ehwerletzung,

böswillig und mit Ueberlegungbegungen wird. Sind in den
Fällen der §§. 95, 97, 99 mildernde Umstände vorhanden, so
kann die Gefängnißstrafe oder die Festungshaft bis auf eine
Woche ermäßigt werden.

Im Falle des §. 95 kann neben der Gefängnißstrafe auf
Verlust der bekleideten öffentlichen Aemter erkannt werden.

Die Verfolgung verjährt in sechs Monaten.
Ist die Strafbarkeit nach Abs. 2 ausgeschlossen, so finden

die Vorschriften des vierzehnten Abschnitts des Strafgesetzbuchs
Anwendung.
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von Anstalten 360 Z. 2. «

Anstifter 48, 50, 111.
Autrag auf Bestrafung, Verjährung 61, 69 A.2; mehrere Berechtigte 62,

Untheilbarkeit 63, Zurücknahme 64, Antragsberechtigte 65, 182
A. 2, 189 A. 3, 195—196, 198; nach ausl. Gesetzen 5 Z. 8.

Anwalte, öffentl. Amt 31; keine Beamte 359; Verletzung von Privat-
geh. 300; Gebührenüberhebung 352; Untreue 356, 358.

Anwendung der Strafgesetze 2.
Anwerben von Mannschaften zum Hochverr. 84; zum Militärdienst 141.
Anzeigen, Abreißen 134.
Apotheker, Verletzung von Privatgeheimnissen 300.

Arbeit 6 Strafanstalten 15, 16, 362; Forst= und Gemeindearbeit
Arbeitsbücher, falsche 363.
Arbeitshaus 362.
Armaturstücke, Ankauf 370 Z. 8.
Arrestbruch 137.
Arzenei 367 Z. s u. 6.

Arzt s. Aerzte.
Asbl, Unterbringung 362 A. 8.
Anfforderung zu Verbrechen 49a; zu strafb. Handlungen 111; von Sol-

daten zum Ungehorsam 112; zum Hochverrath 85; s. Anreizung.
Aufgeben des Zweikampfes 204.
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Aufhängen. Aufstellen, gefährl., von Sachen 366 Z. s.
Auflauf 116
Aufruhr115, 116 A. 2; 90 Z. 6; E. G. 4.
Aufstand 90 Z. e; E. G.4.
Aufwankd bei Bankerutt, aschnttt 24.
Anktionatorens.Versteigerer.
Ausbesserung von Gebäuden 367 Z. 13 u.
Ausbeutung der Nothlage 302a u. e, des unstttlichen Erwerbes 1813.

Ausbruch von Gefangenen 122 A. 2.

Außenarbeit 15, 16.
Ausgießen, Autwerfen auf die Straße 366 Z. s u. 9.
Ausländer, Bestrafung 3, 4, 91, 102, 284; Ausweisung 39 Z. 2, 284

A. 2, 361 Z.2, 362; Fischen, 296 u.

Ausland, Begriff 8; Verbrechen im Ausl. 4—7, 37, 102, 298.
Auslieferung von Deutschen 9
Ansnehmen von Nestern 368 B. 11.

Aussetzung 221; Entführung 234.
Aussetzung des Verfahrens 164 A. 2, 191.

Ausspielung, öffentl. 286.
Ausstellen unzüchtiger Gegenstände 184 Z. 3.
Ausstellungs.Anschlag.
Aussteuerkassen, Errichtung 360 Z. 2.
Auswärtiges Amt, Beamte359a.
Answanderung von Militärpersonen 140; von Reservisten u. s. w. 360

Z. 3; Verleitung 144.
zrnh g 39 Z. 2, 284 A. 2, 361 Z. 2, 362 A. 4.
Antoritätszeichen, Zerstörung u. s. w. 103 a, 135.

B.
Bande 243 Z. e, 250 Z.2

Bankerutt, Abschnitt 24 Lusgepoben Konkursordnung §8§. 239—244.
Banknoten, Fälschung 149; 360 Z. e
Banmaterialien, Inbrandsegung Sos.
Bauwerke, Leschübigung 305; Herstellung 330, 367 Z. 14 u. 15.
Beamter, Begriff 359; Widerstand 113, 114; unerl. Verbind. 128 A. 2,

129 A. 2; 138; Diensteid 155 Z. 8; unzucht 174 3. a u. a; Be-
leidigung 193, 196; Thätlichkeit 232; Verbr. u. Verg. im Amte
331—359; des Auswürt. Amtes 353a.

Bedrohung s. Drohung.
Beerdigung 367 Z. 1 u. 2.

Befbrderungsgegenstände, Diebstahl 243 Z.4
Beförderungsmittel einer Eisenbahn, Beschädigung 816.
Befreiung von Gefangenen 120, 347.

Befreundete Staaten, feindliche Handlungen gegen sie 1029—104.
Begünstigung 63, 247 A. 8, #7, Ptr• 289 A.5Behältnisse, Oeffnen 243 Z.2
Behörde 72, 113, 114, 137, 159, 134, 156, 158, 163 A. 2, 164, 196,

277—279, 329, 360 3. 2, 4 u. 5, 361 Z. k, 362, 363, 367 Z.
1 und 15.
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Beihülfe 49, 257 A. 2.
Beischlaf zwischen Blutsverwandten 173; mit Willenlosen 176 Z. 2;

mit Gewalt 177; durch Betrug 179; mit Mädchen unter 16 #1
ren . .

eiseiteschaffen von Urkunden u. s. w. 138; ändeter Sachen 137;
8 sene Vermögensstücken, Abschnitt 24; "5 *
Beistand, gerichtlicher, Unfähigkeit 34 Z. e.
Bekanntmachung, von urtheilen 165, 200; Abreißen von 134. —

S. Offen baren.
Belagerungszustand E. G. 4.
Beleidigung, von Kaiser, Landesherr u. s. w. 94—97; von Bundes-

fürsten 968—101 4 Z. 2; von fremden Landesherrn 103; von Ge-
sandten 104; von andern Personen 185—200; von Behbrden 196;
öffentliche 186, 200; verläumderische 187; wechselseit. 198; durch
Verbreitung von Schriften 200; Buße 188.

Benutzung des Leichtsinns Minderjähriger 301.
Berechnung der Strafzeit 19, 21.
Bergwerk, Brandstiftung 308, 309; Gefährdung 321, 325, 326.
Berichte, falsche, von Beamten des Ausw. Amts 353 a; wahrhbeitsge-

treue über Landtagsverhandlungen 12.

Beruf s. Amt.
Beschädigung von amtlichen Urkunden 133; Bekanntmach. 134; Autori-

tätszeichen 103a, 135; Siegeln 136; bei Arrestbruch 137; von Gräbern
168; öffentl. Urkunden durch Beamte 348, 349, 351; anderer Ur-
kunden 274 Z.1; der Gesundheit 223; fremder Sachen 125, 303—304.

Beschäftigung von Strafgefangenen 15—17.
Beschimpfung von Hoheitszeichen 103 a, 135; religiöser Einrichtungen

166; von Gräbern 168; Verstorbener 189.

Beschlagnahme des Vermögens 98, 140 A. s; Entziehung 137.
Beschneiden von Münzen 150.
Besitzthum, Eindringen 123, 124.
Besserungsanstalt 55, 56, 362 A. 8.
Bestechung 331—335.
Bestialität 175.
Getheuerungsformeln 155 Z. 1.
Betrug 268—265.
Bettelu 235; 361 Z. 4, 362.
Beurkundung, falsche 271—273; 348.
Beurlaubtenstand, Auswanderung 140 Z. 2, 360 Z. 8.
Bevollmächtigte, Untreue 266 Z. 2. ·

Beweis der Wahrheit bei Beleidigungen 186, 190, 192.
Beweismittel, Vernichtung 92 Z. 2.
Bewohntes Gebäude 243 Z. 7, 250 Z. 4, 306 Z. 2.
Bewußtlosigkeit 51, 176 Z. 2, 177.
Biersteuerkontravention E. G. 7.
Bigamie 171, 338.
Bilanz, Nichtziehung, Abschnitt 24.
Blanket 269, 275, 276, 364.
Blutschande 173.
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Bracker, Untreue 266 Z.3

Brandstiftung, vorsätzliche 306—308, 310, 325; sobrlässige 309, 310.
in betrüg. Absicht 265; Detwehung mit 254;

Branntwein-, Brau-Steuer E. G.7
Briesgeheimmi 299; 354; 358.Briefkuverts, zmarken 275.
Brücken, Zerstörung 90 Z. 2, 305, 321, 325, 326; E. G. 4; Aus-

besserung ohne Sicherheitsmafr. 367 Z. 14.
Brunnen, Vergiftung 324—326; 367 Z. 12 u. 14.

Sücher, bffeöffentliche,Fälschung271; 348, 351. — S. auch Handels-

Fültenliuen 370 Z. 2
Bürgerliche Ehreurechte 32—327.
Bürgerwehr, Widerstand 113.
Bundesfürsten, strafb. Handl. gegen 81 Z. 1, 98, 99, E. G. 4; im Aus-

land 4 Z. 2; Hoheitszeichen 135; Wappen 760 Z.7

Bundesgebiet 81 2 8; E. G. 4;zusweisung 39 Z. 2, 284, 362 A. 4.
Bundesgenossen 88—90; E. G. 4
Bundesstaaten, strafb. Handl. gegen 4 Z. 1 u. 2; 81 Z. 2 u. 4; 92,

135; gegen gesetzg. Versamml. 105, 106, 197.
Buße 188, 231.

C. (s. auch K.)
Coupons s. Zinsscheine.
Converts s. Kuverts.

D.

Damm, Beschädigung u. s. w. 305, 321, 325, 326.
Darlehn, wucherliches 3022.
Darstellungens.Schriften.
Deich, Beschädigung u. s. w. 321, 325, 326.

Denkmäler, e u. s. w. 304.
Tepeschen, älschung u. s. w. 355, 858.
Desertio erleitung zur 90 Z. s, 141.
Dellschr, Perbr. und Verg. im Ausl. 4, 87, 88; gegen fr. Staaten 102.

Diebstahl, 242—245, 247, 248; schwerer. 243; im wiederholten Rückfall
244, 245; gegen ngehörige 247; mit Gewalt 252; Heterei 258f.
von Genußmitteln 370 Z. s u. 6; Holzdiebst. E.

Dienstboten, Diebstahl und Unterschlagung 247, 361 . n
Dienstbuch, Fälschung 368.
Diensteid 155 Z. 8; 359.

Dietrich, Verabfolgung 369 83. 1; Diebstahl- mit 243 Z. 8 u. 4.
Differenzhandel bei Bankerutt, Aoschnitt
Diplomatische Beamte, Amtsvergehen J
Doppelehe 171, 338.
Drohung 240, 241; bei Anstiftung 48 als Strafausschließungsgrund 52;

bei der Ausübung staatsbürgerl. Rechte 106, 107; gegen Beamte
113, 114; gegen Forstbeamte 117; durch Beamte 339 mit gemeingef.
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Verbrechen 126; bei Ausübung des Gottesdienstes 167; zur Un-
zucht 176, 177; durch Zuhälter 181aA. 2; bei Menschenraub 234,
235; bei Entführung 286—238; bei Raub 249; bei Diebstahl 252;
Erpressung 253, 254; beim Betteln 362 A. 2.

Drucksachen 360 Z. 6; s. Schriften.
nell 201 f.

Zuleen, Beschädigung 366 a.

E.

Ehe, Doppelehe 171; Verschweigen von Ehehindernissen 170; Ehebruch
172; Entführung 236—238; Eheschließung 337, 338.

Ehebruch 172.
Ehefrau, Verkuppelung 181, 181 a.
Ehegatten 171, 172; Diebstahl u. s. w. 247, 263, 370 Z. S; Beleidi-

gung 189, 195; s. Angehörige.
Ehemann, Kuppelei 181, 181a.
Ehrenrechte, Verlust 32; Folgen 33—35; Eintritt 36; gesonderte Zu-

erkennung 37; beim Versuch 45; bei Theilnahme 49a A. 4; bei
Jugend 57 Z. S; bei einer Gesammtstrafe 76.

Ehrenwort, Abnahme bei Wucher 302, 302b.
Ehrenzeichen 33, 34, 360 Z. 8.
Ehrlose Gesinnung als Strafschärfungsgrund 20.
Ehrverletzung s. Beleidigung.
Eichung 369 Z. 2. .

Eid, Verleitung zu falschem 160; fahrlässiger 163; Unfähigkeit 161;
s. Meineid, Angelöbniß, Offenbarungseid, Diensteid.

Eier, Ausnehmen 368 Z. 11.
Eigennutz, strafbarer 284—302d; bei der Kuppelei 180, 181 à.
Eigenthümer, Wegnahme eigener Sachen 289, Brandstiftung 308.
Einbruch s. Diebstahl.
Eindringen s. Hausfriedensbruch.
Einführungsgesetz S. 5—6.
Einfuhrverbot, Uebertretung dess. 327, 328.
Einschleichen s. Diebstahl.
Einsteigen s. Diebstahl.
Einsperren, widerrechtl. 239, 341.
Einstellung des Verfahrens 64 A. 2.
Einübung von Mannsch. zum Hochverr. 84.
Einzelhaft 22.
Einzelstrafe 74 A. 2; 76.
Einziehung von zu strafb. Handlungen gebrauchten Gegenständen 40,

42, 152, 295, 296à,360, 367, 369; E. G. 5.
Eisenbahnen, Beschädigung 90 Z. 2, 305, 315, 316; Diebstahl 243 Z. 4;

Raub 250 Z. 8; Eisenbahnbeamte 316, 319, 320.
Eisenbahndienst, Unfähigkeit 319, 320.
Eisenbahntransport, Gefährdung 315, 316.
Eltern 52; Blutschande 173; Kuppelei 181 Z. 2; Todtschlag 215;

Kindesaussetzung 221 A. 2; Körperverletzung 223, 228; Diebstahl
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2

8;

247, 370 Z. 8; Betrug 263 A. 3; als Antragsberechtigte 65 M
182 A. 2, 189 A. 8; Betteln der Kinder u. s. w. 361 Z. 4 u.

s. Angehörige.
Entführung 235—238.
Enthauptung 13.
Entlaffung, vorläufige 23; Widerruf 24; Beschluß darüber 25.
Entschädigung 188, 231.
Entschuldigung, falsche 138.
Entweichenlassen von Gefangenen 121, 347.
Entwendung (Mundraub) 370 Z. S.
Entziehung vom Kriegsdienst 140; von Minderjährigen 2835; öffentl.

Aemter E. G. 5.

Entzündliche Waaren 367 Z. sa u. e.
Erbieten zu Verbrechen 49 #u#

Erbrechen von Behältnissen 243 Z. 2, von Siegeln 136.
Erdegraben 370 Z. 2.
Erkenntniß der Strafbarkeit 56—58.
Ermächtigung zur Verfolgung von Beleidig. 69 A. 2, 99, 101, 197.
Erneuerungsscheine zu Werthpapieren 149, 360 Z. 4 u. 6.
Erpressung 253—256; durch Beamte 339, 343, 358.
Ersatzreservisten, Auswanderung 360 Z. 8.
Erwiderung von Beleidigungen 199; von Körperverletzungen 233.
Erzieher, Unzucht 174 Z. 1; Kuppelei 181 Z. 2; Diebstahl und uUnter-

chlagung 247; Betrug 2638.
Erziehungsanstalten für jugendl. Verbrecher 55, 56, 362 A. s.

Eßwaaren, Verkaufverfälschter u. s. w. 367 Z. 7; Entwendung 370 Z. .
Exekution s. Zwangsvollstreckung.

Explodirende Stoffe 296, 311; 367 Z. 4—6.

„

Fackellicht, Fischen damit 296.
Fähigkeitszeugnisse, Fälschung 363.
Fähren, Beschädigung u. Zerstörung 321, 325, 326.

ahren 366 Z. 2—4, 368 Z. 9.
Fahrlässigkeit, unverschuldete 59 A. 2; strafbare: 121, 163, 222, 230,

232, 309, 314, 316, 318, 319, 326, 329, 345, 347.
Fahrwasser, Störung 321, 325, 326.
Fallen, Jagen mit F. 293, 295.
Falsche Anschuldigung 164, 165.
Fals nzerei 146—149.
Fülschung von Urkunden 92 Z. 2, 267 f., 348, 349; von Wahlen 108;

von Geld 146—150; von Stempelpapier u. s. w. 275, 276; von

Attesten 277, 363; von Depeschen 355; s. Urkunden fälschung.
Familie, Unterbringung 55.
Familienrath 34 Z. ê.

Federwildb, Ausnehmen der Eier 368 Z. 11.
Feilhalten unzüchtiger Schriften u. s. w. 184.
Feind, Dienste im feindl. Heer 88, E. G. 4; Vorschubleisten 89—91.
Feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten 102—104.
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Felbfrüchte 361 Z. 9.
eldmesser, Untreue 266 Z. 8.

Feldpolizeigesetze E. G. 2; 361 Z. o.
Fernsprecha agen, Beschädigung und Zerstörung 318aA. 2.

estnahme 25, 72; widerrechtliche 341.

e#toeftier Stbrung 266 Z. 1. 9restungen, strafbare Handlungen in ug auf 90 Z. 1, 2, .

Fs3608.1;G.G.4. ngZJYMZY
Festungshaft 1, 17, 19—21, 44, 49, 57 Z. 2, 70, 74, 75.

euer, kebertretungen in Bezug auf dasselbe 368 Z. S u. 6; s. Brand-
ung.

— löschgeräthe 307 Z. 8; 368 3 8.
—stätten 368 B. 8 u. 4; 369 Z. 3.

— werke 367 Z. 4 u. 5; 368 3 7.

—zeichen 3 2: E. G. 4. a
ischen, unbefugte b 370 Z. 4; Ausländer 296 a; Kinder ..

Fixchereigeieye E. G. 2; 361 Z. 9. *

Fleisch, Verkauf trichinenhalt. 376 Z. v.
Flotte s. Marine.
HFluß, Störung des Fahrwassers 321.

Frußufer, Beschädigung 366a.Forberungen, erdichtete, Abschn. 24, strafb. Verfügung 266 Z. 2.
Formen s. Platten. ·

Formulare, unbefugte Anfertigung 360 Z. ö.
Forstarbeit E. G. 6.
Forstbeamte, Widerstand gegen 117—119.
Forstfrevel von Kindern u. s. w. 361 Z. v.

Forhleeseus 6" * 2. 5rreiheit, Verbrechen und Vergehen wider 234—241; i

d i0 7 2% geh 1; Entziehung durch
Freiheitsstrafen, allgem. Bestimmungen 14—26, 28, 2
Freimarken, falsche 275. 28, 20, 31, 35, 35.

Frieden, Störung 126, 130.
Frucht s. Leibesfrucht.
Führungszeugnisse, gefälschte 363.
Funddiebstahl 246.
Fußangeln, Legen 367 Z. s.
Futterdiebstahl 370 Z. e.

G.

Gärten, Werfen von Unrath u. s. w. 366 Z. 7; Betreten 3 .
Gebände, Diebstahl 243; Raub 250 Z. 3 Saeisetre "0n 3 S

stiftung 306—310; Ausbesserung 367 Z. 18—15.
Gebührenüberhebung 352, 353, 358.
Gefahr, Verweigerung der Hülfe 360 Z. 11.

Ge ährdung des öffentl. Friedens 130, 130 a; der Rechte des Deutschen
chs 92 Z. 2.

Gefängnißstrafe 16, 19, 21—29 70, 76; E. G. 5.
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Gefangene, Beschäftigung 15—17; vorläuf. Entlassung 28—26; Be-freiung 120, 121, 347; Meuterei 122; Unzucht 174 Z. 2 u. 3.

Gegenseitigkeit io-, ios.
Gegenstände, Verbreitung unzüchtiger 184 Z. s.
Gegenvormund, Unfähigkeit 34 Z. 6.
Geheime Verbindungen 128, 129.

Geheimnisse, Offenbarung 92. 300, 353a.
Gehülfe 49, 50, 257;

Geisteskranke, Stssieno 51; Beischlaf 176 Z. 2, 178; Geisteskrank-
heit in Folge von Körperverletzung 224, 225.

Geistliche, Friedensstörung 136a; Unzucht 174 Z. 1; Kuppelei 181
Z. 2; Trauung 338; Beleidigung 196.

Geld, falsches 146—152; Anfertigung von Stempelnu. s. w. 360Z.4—06.
Geldstrafe 27—90, 70 z 4—6, 71, 78; E. G.5
Gemeindearbeit E. G.

Gemeingefährliche gereen. 126, 139; 306—330.
Gemeinschuldner, Abschnitt 24
Genußmittel 367 Z. 7, 370 B. 6

Gerichtsverhandlungen, unter Ausschluß der Oeffentlichkeit stattfindende
strafbare Berichte 184b.

74, 76, 77.

Beleidigung 104; Tmtsvergehn 353à.
123, 124,
Beleidigung v04.

Strafantrag 65.

48, 49; ) durch Beamte 331—335.; ö Angehöri

süiheeEnischältigung138;Bestechung 334.

bei

strafbare Handl. gegen dies. 105, 106, 197,
;s. Abgeordnete.

Gestnde,Bebstche u. Unterschlagung 247; 361 Z. o.
Geständniß, Erprefsung 343.

Gesundheit, L 223, 228, 229, 232, 324—326; falsche Atteste
277—280

Getränke, Verkaufversälschter 367 Z. 7; Entwendung 370 3. 6; Ver-
abfol gung 367 Z.1Getreide, Wegnahme zu (Piehfütterung 370 Z. 6

Gewalt, als Strafausschließungsgrund 52; Mißbrauch bei Anstiftung
48; bei Ausübung der staatsbürgerl. Rechte 105—107; bei Wider-
stand 113—117, 123 A. 3; bei Hausfriedensbruch 124; bei Land-
friedensbruch 135; Aufreizung zu 130; bei Unzucht 176—178, durch
Zuhulter 181a . 2; bei Entführung 234—236; bei Abthigung

240; bei Raub 249; bei Erpreflung!253—255.Gewehr 117; 295; 367 B. 8368 Z.7u.10.
Gewerbtreibende, Tüdtung 222 rerveriezun 230 A. 2, 232; Untreue

266; Verletzung polizellicher Vorschriften 367 Z.15, 369 3. 2 u. 8.
Gewerbsmäßigkeit bei Hehlerei 260, beim Glücksspel 284, bei Jagd-

frevel 294, bei Unzucht 361 Z. e6, bei Wucher 3024d.
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Gewichte, ungehörige 369 8. 2.
Gewinnantheile zu Aktien u. s. w., Fälschung 149, 360 Z. 4 u. 8.

Gewohnheitsmäßigkeit bei Münzvergehen 150, bei Kuppelei 18°5, 1812,
bei Hehlerei 260, bei Wucher 3024.

Gift, Beibringen 229; Vergiftung von Brunnen u. s. w. 324—376;
Verkauf 367 Z. 3; Aufbewahrung 367 Z. ö.

Grücksspiel 284, 285, 360 Z. 14.

Gottesdienst, Beschimpfung, Störung 166, 167, 389; Diebstahl 243
Z. 1; Beschädigung 304; Brandstiftung 306.

Gotteslästerung 166.
Grüber, Zerstörung u. s. w. 168, 304.

Grabmal, Beschädigung 304.
Grandgraben 370 Z. 2.
Grenze, Verrückung u. s. w. 274 Z. 2, 370 Z. 1.
Eruben, unverdeckte 367 Z. 12.
Grundstücke, Betreten fremder 123, 370 Z. 1 u. 2.

Gutachten, falsches 154.
Güterbestätiger, Untreue 266 Z. 1 u. 8.

Güterpfleger, Untreue 266 Z. 1 u. 8.

Haft 1, 18, 19, 28, 29, 70 Z. 6, 77, 78, E. G. 5.
Handelsbücher, Nichtführung Abschnitt 24.
kenlummoes feindliche, gegen befreund. Staaten 102 f.; unzüchtige 174,

Haufen, Bildung bewaffneter 127.
Hausfriedensbruch 123, 124, 342.
Sausgenofsen, Diebstahl u. s. w. 247, 361 Z. 2.
Hausschlüssel, Anfertigung 369 Z. 1.
Haussuchung 39 Z. 8.
Hazardspiel s. Glücksspiel.
Hebammen, Offenbarung von Geheimnissen 300.
Heer 31, 34 Z. 2, 89, 90, 112, 140, 329.
Hehlerei 258—262; 244.
Herausforderung zum Zweikampf 201—204.
Herstellung unzüchtiger Schriften 184.
Hetzen von Hunden 366 Z. 6.
Heuer, Entlaufen damit 298.
Hiebwaffen, verbot. Tragen 367 Z. o9.
Hinterlistiger Ueberfall 223a.

Hochverrath 30—56, 93; im Auslande 4 Z. 1 u. 2; Nichtanzeige 139;

Hobrincheichen: Wegnahme u. s. w. 103ae;135.
olzbiebstahl E. G. 2; 361 Z. #.

Hülfe bei Verbr. und Vergehen 49, 50, 257; verweigerte 360 Z. 10.
Hülflose, Aussetzung 221.

Hunge Einziehung ders. 295; Hetzen 366 Z. é.nrerei 361 Z. 6.
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J.
Jagd, unbefugte 292—295, 368 Z. 10 u. 11; E. G. 2; 361 Z. o.

fagdbeamte, Widerstand 117—119.
agdgebiet, Betreten 368 Z. 10.
-agdpolizeigesetze E. G. 2, 361 Z. 2.
Fubrandsetzung 265, 306, 311.

Inhaberpapiere, Fälschung 149.
Injurien s. Beleidigung.
Inland 3, 8, 244, 250 Z. 5, 261, 265, 298.

Intellektuelle Urkundenfälschung 271, 272.
Interessen, Wahrnehmung berechtigter 193.
Interimsscheine, Fälschung 149, 360 Z. 4 u. 6.
Irrthum bei strafb. Handlungen 59; Erregung von JI. 263.
Jugendliche Verbrecher 55—57.
Justizaufsichtsbehörde 25.

##be.zbetqtt

K.

Kaiser, Hochverrath 80; Thätlichkeit 94; Beleidigung 95; Wappen 360
Z. 7; E. G. 4; 145.

Kammern s. Landtag.
Kanal, Störung des Fahrwassers 321, 325, 326.
Kartellträger 203, 204, 209.
Kassenbeamte 350, 351, 353.
Kauf von Wahlstimmen 109, von gestohlenen u. s. w. Sachen 259

von Montirungsstücken 370 Z. 8.
Kaufleute, Nichtführung von Handelsbüchern Abschnitt 24.
Keller, unverwahrter 367 Z. 12.

Kinder 55; Unterschiebung 169; Unzucht 173, 174, 176 Z. s, 178, 181
Z. 2; Antrag 189, 195; Entführung 235; Aussetzung 221; Töd-
tung 217; unterlassene Abhaltung vom Stehlen u. s. w. 361 Z. 4
u. 9; s. Angehörige.

Kindesmord 217.

Kirche, Beschimpfung u. s. w. 166, 167, 339; Diebstahl 243 Z. 1;
strafb. Verkündigungen der Geistlichen 130a; s. Gottesdienst.

Körperschaften, Beleibigung 197; Kirchen 166; Fälschung von Schuld-
verschreibungen 149.

Körperverletzung 2973—238; eines Beamten 118; bei Aussetzung 221;
bei Freiheitsberaubung 239; bei Raub 251; bei gemeingefährlichen
Verbrechen 315, 316, 321, 325; durch Beamte 340, 358.

Kokarde, Verlust 34.
Komplott 83, 243 Z. 6.

Konfiskation s. Einziehung.
Konkurrenz s. Zusammentreffen.
Konkurs Abschnitt 24.
Kontrebande 297.

Krankheit, Verletzung von Vorschriften bei ansteckenden K. 327.
Krebsen, unbefugtes 296, 370 Z. 4.
Kredit, Gefährdung 187.

lvy
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Kreditgeben an Minderjährige 301, 302.
Krieg, strafbare Handlungen während eines K. 87—90, 329; E. G. 4.
Kriegsbedürfnisse 90 Z. 2, 127, 329; E. G. 4.
Kriegsdienst, fremder 88, 234; E. G. 4; Entziehen 140—143.
Kriegsgebrauch 91. ç *zi
Kriegsmacht, Verrath, 89, 90; Dienste in feindlicher 88.

Kriegsschauplatz E. G. 4.
Kriehszustand E. G. 4. Z

Kugeln, widerrechtliche Aneignung 291.
Küstengewässer, Fischen 296 u.
Kunstgegenstände, Beschädigung 304.
Kunstgriffe bei Kuppelei 181.
Koupons f. Zinsscheine.
Kuppelei 180, 181, 181 a.
Kurator, Unfähigkeit 34 Z. 6; Untreue 266 Z. 1.

Kuverts, falsche 275. g

Ladung eines Schiffes, Zerstörung 265, Kontrebande 297.
Lärm, ungebührlicher 360 Z. 11; in Kirchen 167.
Landesgesetzgebung E. G. 2, 3, 5, 8; 55.
Landesherr, Mord 80, Thätlichkeit und Beleidigung 94—97, 102, 103.
Landeskokarde, Unfähigkeit zum Tragen 34 Z. u.
Laudespolizeibehörde 38 A. 2, 39, 181a A. 8, 284, 362.
Landesverrath 4 Z. 1 u. 2, 87—93, E. G. 4; Anzeigepflicht 139.

Landesverweisung s. Ausweisung.
Landeswappen, unbefugter Gebrauch 360 Z. 7.
Landfriedensbruch 125.
Landstreichen 361 Z. 3, 362.
Landtag, Redefreiheit 11; Berichte 12; s. Gesetzgeb. Versamm-

lung.
Landwehr, Auswanderung 360 Z. 2; s. Militärper sonen.
Landzwang 126, 254.
Leben, Verbrechen und Vergehen wider das L. 211—222.
Lebensiahr s. Alter.
Legitimationspapiere, Fälschung 368.
Lehmgraben 370 Z. 2.

Lehrer, Unzucht 174 Z. 1; Kuppelei 181 Z. 2.
Lehrlinge, Diebstahl und Unterschlagung 247.
Leibeigenschaft, Bringen in dieselbe 234.
Leibesfrucht, Abtreibung 218—220.
Leiche, Diebstahl 168; Wegnahme von Theilen 367 Z. 1; vorzeitige

Beerdigung 367 Z2.
Licht, unvorsichttges Umgehn 368 Z. 5.
Lieferungsverträge, Nichterfüllung im Kriege 329.
Löschgeräthschaften, Unbrauchbarmachung 307 Z. s; Nichthalten 368

. 8.

Lootsensignale, Verletzung der Verordnungdarüber145.
Lotterie, unbefugte Veranstaltung 286.

· 9
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M.

Macht, bewaffnete 113, 116, 196; feindliche 89.
Mädchen, Verführung 182.
Mäkler, Untreue 266 Z. 3.
Magazin, Anzündung 308—310, 325. -

Majestätsbeleidigung 4 Z. 2, 94, 95, S. 117.
Manifestationseid 162.
Marine 31, 34 Z. 2, 90 Z. 2, 112, 140.
MWarkenschutz 287.
Martern von Menschen 251.

Maße, ungeaichte 369 Z. 2.
Massenverwalter, Untreue 266 Z. 1.

Medizinalpersonen s. Aerzte.
Meeresufer, Beschädigung 366 u.
Meineid 153—155, 157—159, 161; fahrlässiger 163.
Menschenraub 234, 235; Nichtanzeige 139.
Mergelgraben 370 Z. 2.

Messer (Instrument), bei Schlägereien 223a,367Z. 10.
Messer (Gewerbe), Untreue 266 Z. 8s.
Meßwerkzenge, vorschriftswidrige 369 Z. 2.
Menuterei 122.

Mildernde Umstände 32.
Milderungsgründe 51—72.
Militärabschied, Fälschung 363.
Militärdienst, Entziehung 140—143, 360 Z. 8.
Militärpersonen, Bestrafung 10; Verleitung 112; Widerstand 113; Be-

leidigung 196; Bestechung 3383, 335; Auswanderung 360 Z. 8.
Minderjährige 57, 65, 173, 174 Z. 1, 176 Z. s, 182, 184 Z. 2, 184 à,

235, 237, 301, 302, 362 A. 3; s. Kin der.
Mineralien, Gewinnung 370 Z. 2.
Mißbrauch des Ansehens 48; der anvertr. Macht zum Hochverrath 84;

von Frauenspersonen 176 8. 2, 177, 178; der Amtsgewalt 389.
Mißhandlung von Menschen 223 ff., 8340; von Thieren 360 Z. 13..
Mitthäter 47, 50, 63.

Mittheilung, strafbare, aus Gerichtsverhandlungen 184b.
Mitwirken zum Absatz (Partirerei) 259; zur Verheimlichung von Elücks-

spielen 285.
Monat, Berechnung 19.
Montirungsstücke, Ankauf 370 Z. 8.
Mord 80, 211; Nichtanzeige 139; Bedrohung mit 254; Brandstiftung

zum Zweck des M. 307 Z. 2; E. G. 4.
Münzverbrechen 146—152, 360 Z. —e; im Auslande 4 Z. 1; Nicht-

anzeige 139.

Müiggang, strafbarer 361 Z. 6.
Mundraub 370 Z. öS.

Munition, Zueignung 291.
Mutter, Kindesmord 217; Abtreibung 218; Aussetzung 221; s. Eltern.
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N.
laß, Geldstrafe 30.

Lachlahn von Geld 146.
Nachrede, üble 186. » · ç

Kachschtüsses Berabsalgung 165 # 38 — 23 Z. 8.tzeit, Begehung strafb. Handlungen .73 . 4, 293,
Nachlerz 322, 325, 326; E. G. 4. 3

Nahrungsmittel, verdorb. 367 Z. 7; Entwendung 370 Z. S u. s.
Name, Führung eines falschen 360 Z. s.
Netze bei Jagdauslibung 293; Einziehung 295, 296 à.
Nichtanzeige beabsichtigter Verbrechen 139.
Röthigung zu strafb. Handlungen 52; 240; gesetzgebender Versamm-

lungen 105; von Behörden 114, 122; zur Unzucht 176—178; bei
Erpressung 253.

Notar, Beamter 31 A. 2, 359; Verschwiegenheit 300.
Noth, verweigerte Hülfe bei N. 360 Z. 10.
Nothlage, Ausbeutung derselben 302a.
Nothsignale 145. Z
Nothstand 54; Nichterfüllung von Lieferungsvertr. bei N. 329.
Nothwehr 53. -

Kothzucht 176—178.
Nutvnießer, Wegnahme von Sachen 289.

O.

Obdachlosigkeit 361 Z. s, 362.
Obrigkeit, Ungehorsam 110; Herabsetzung 131.
Oeffnungen, unverdeckte 367 Z. 12.
Offenbaren von Geheimnissen 92 Z. 1, 300.
Offenbarungseid 162.
Offiziere des Beurlaubtenstandes, Auswanderung 140 Z. 2.
Operationspläne, Verrath 90 Z. 4.
Orden, Unfähigk. zur Erlangung 33, 34 Z. 2; unbef. Tragen 360 Z.s.
Ordnung, Verbrechen und Vergehen wider die öffentl. O. 123—145.
Ordnungsstrafen 138 A. 8.

P.
Päderastie 175.
Papiergeld, Nachahmung u. s. w. 146—149, 151, 152, 360 Z. 4—e.
Partirerei 259.

Paß, Fälschung 275 Z. 2, 363.
Pässe, Bringen in feindliche Gewalt 90 Z. 1.
Personenstand, Verbrechen und Vergehen gegen 169, 170.
Personenstandsbeamte bei Schließung einer Doppelehe 337, 338.
Pfand, Annahme gestohlener Sachen 259; von Montirungsstücken 370

Z. 3; Gläubiger 289.
Pfandleiher, Gebr. verpfänd. Sachen 290; Verstoß gegen Gewerbevor-

schriften 360 Z. 12.

g*
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Pflegeeltern, Unzucht 174 Z. 1; 4 Angehörige.
Pfleger, Unfähigkeit 34 Z. 6; Entziehung des Minderj. 235; Ent-

flührung 237.
Plätze, Verstöße beim Verkehr 366 Z. 2, s, 5, u. 10, 367 Z. 12.

4 Festungen. vV

Plaggenhauen 370 Z. 2.

Platten zu strafbaren Schriften 41, 42; zu Münzverbrechen 151, 152;
zu Geld 360 B. 4—e.

Plünderung 125 A. 2.

Politische Körperschaften, Beleidigung 197.
Polizeianssicht 38, 39, 45, 57 Z. ö, 76, 361 Z. 1.
Polizeistunde 365.

Postbeamte, Eröffnung von Briefen 354, 358.

Vostfreimarken, Verwendung falscher 275, entwertheter 276 U. 2;
Feilhalten 364 A. 2; Herstellung ron Platten 360 Z. 4.

Diebstahl 243 Z. 4.
356.

E. G. 2.

Offen barung 300.
von Sachen 311, 325, E. G. 4, Zubereitung u. s. w.

O.
Quälerei von Thieren 360 Z. 18.

OQuittungsbogen, Fälschung 149.

R.

367 4 U. 5.

Rädelsführer 115, 125.
Rasen, Wegnahme 370 K. 2.

Raub 244, 249—252, 255, 256; Hehlerei bei R. 258, 261; Vrandstif-
tung 307 Z. 2; Nichtanzeige 139; E. G. 4.

Raufhandel 227.

Raupen, Unterlassung dess. 368 Z. 2.
Realinjurien 185.
Rechnungen, Fälschung 351, 353, 358.
Rechte, politische, Verlust 34 Z. 4.
Rechtsanwalte s. An walte.
Rechtsbeugung 334, 336.
Redefreiheit der Abgeordneten 11.
Regent, Thätlichkeit u. s. w, gegen 96, 97, 100, 101, 108.
Regierung 92, ausländische 9, 87, 102, 103; auswärtige 84.
Register, Vernichtung 133; Fälschung 271—273, 348, 349, 351.
Reich, Hochverrath 81, 84, Landesverrath 87—983, E. G. 4.
Reichsheer, Unfähigkeit zum Dienst 31, 34 Z. 2.
Reichstag s. gesengebende Versammlung.
Reichsverfassung 81 Z. 2, E. G. 4.
Reisegepäck, Diebstahl 243 Z. 4.
Reisende, Gefährdung von Schiffen 297.
Reisepaß s. Paß.



Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. 133

iten, strafbares 366 Z. 2, 368 Z. 9.
Reiten, frroerbrenen und Vergehen wider 166—168.

Religionsdiener s. Geistliche.
Religionsgesellschaft, strafb. Handl. gegen 155 Z. 1, 166, 167, 304, 339.
Rentenanstalten, Errichtung 360 Z. v.
Reparaturen an Gebäuden u. f. w. 367 Z. 18—16.

Reservisten, Auswandern 360 Z. 8.
Reteutionsrecht, Verletzung 289.
Richter, Bestechung 334, 335; Rechtsbeugung 336.
Risse von Festungen, unbefugte Aufnahme 360 Z. u.
Rohrpostanlagen, Beschädigung u. s. w. 318 a.
Rückfall 244. 245, 250 Z. S, 261, 264.
Rückkaufshändler 360 Z. 12.
Rüctritt vom Versuch 46 A. 1, vom Zweikampf 204.

Rügen von Vorgesetzten 193.
Ruhen der Verjährung 69, des Verfahrens 164, 172, 191.
Ruhestörung 360 Z. 11.

S.
Sachbeschädigung 308—305. - .

Sachverständige falsche Entschuldigung 138; falsche Gutachten 154,
155 Z. 2, 157, 161.

Sammlungen, öffentliche, Beschädigung 304.
Sandgraben 370 Z. 2.
Schaffner, Untreue 266 Z. 8.
Schamverletzung 184 a. "

Schankstuben, Verweilen über die Polizeistunde 365.
Schauer, Untreue 266 Z. 8.
Scheunen, unvorsichtiges Betreten 368 Z. ö.

Bestechung 334, 335.
strafbares 367 Z. 8s, 368 Z. v7.

Ansammeln 360 Z. 2.
s. Gewehr.
s. Pulver.
Entwendung von Kugeln 291. »

„Zerstörung 90 8. 2; E. G. 4; Zusammenstoß 145; Diebstahl
Z. 7; Stranden 265; Brandstiftung 306; Gefährdung 305,

322, 323, 325 326; verbotene Ladung 297.
Schiffer, strafb Handlungen 145, 297, 298.
Schifffahrtszeichen, Zerstörung 322, 325, 326, E. G. 4.
Schlägerei 227, 367 Z. 10.
Schlageisen, Legen 367 Z. s.
Schleusen, Beschädigung 321, 325, 326 Ausbesserung 367 Z. 14.
Schlingenlegen 293.
Schlitten 366 Z. 4.
Schlosser, Anfertigung von Schlüsseln 369 Z. 1.
Schlüssel, unbefugte Anfertigung 369 Z. 1; falsche 2483 Z. s u. 4.

Schöffen, öffentl. Amt 31; falsche Entschuldigung 188; Bestechung 334.



134 Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich.

Schounng, Betreten 868 38. o.
Schonzeit 293.
Schornsteine, Nichtreinigung 368 Z. 4.
Schriften, Aufforderung zum Hochverr. 85; zum Ungehors. gegen die

Gesetze 110, 111; Ausgabe durch Geistliche 130a;unzüchtige 184.
schamverletzende 184 a; unbefugte Mittheilung aus amtl. 134b; be-
leidigende 186, 187, 200; Nichtgeheimhaltung 353u; Vernichtung
strafbarer 41, 42. .

Schuldverschreibungen, Fälschung 149, 360 Z. 6; Ausgabe 145 a.
Schußwaffen, verborgene 367 Z. v.
Schutzwehre, Zerstörung 321, 326.
Schwangere, Abtreibung 218—220.
Schwiegereltern, -Kinder s. Angehöbrige.
Seeraub 250 Z. 3.

Sehvermögen, Verlust 224.
Sekundanten 208, 209.
Senate der freien Hansestädte, Sprengung 106.
Selbstgeschofse, Legen 367 Z. 8.
Selbstverstümmelung 142.
Sequester, Untreue 266 Z. 1.

Eicherheit, Störung 366 Z. 2—5, 7—10, 366a eidliche 162.
Siechthum bei Körperverletzung 224.

Siegel, Erbrechen 136; Anfertigung 151, 360 Z. 4—06; Einziehung 152,
360 A. 2.

Signale, falsche 315; Nothsignale 145.
Singvögel, Schutz 368 Z. 11.
Sinkenmachen von Schiffen 323, 326.
Eittlichkeit, Verbrechen und Vergehen 171—184, 235.
Sklaverei, Entführung 234.
Sodomie 175.

Soldaten s. Militärdienst, Militärpersonen.
Sonntagsfeier, Störung 366 Z. 1.
Spiel, 361 Z. S, 362, Abschnitt 24.
Spielkarten, falsche Stempelabdrücke 275 Z. 2.
Spion 90 Z. 5, E. G. 4.
Sprengstoffe, Aufbewahrung 367 Z. 4—6; Verwendung 296, 311.
Staat, staatsbürgerl. Rechte 34 Z. 4; Staatsgeheimnisse 92; Staats-

gewalt 110—122; Ausübung der staatsbürgerl. Rechte 105—109,
339; Verächtlichmachen 181; feindl. Handlungen gegen befreundete
Staaten 102—104.

Staatseiurichtungen, Verächtlichmachung 131.
Staatsgeschäfte, landesverrätherische Führung 92 Z. 8.
Staatsgewalt, Widerstand 110—122.
Standesbeamte 338.

Staner, Untreue 366 Z. 8.
Steine, Werfen 366 Z. 7; Wegnahme 370 Z. 2.
Stempel (Stempelpapier), Fälschung u. s. w. 151; 360 Z. 4—6; 275,

; 3276; .

Sterbekassen, Errichtung 360 Z. 9.
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Steuern 353, E. G. 2, 7.

Stiche s. Platten.
Stichwaffen, verbotenes Tragen 367 3. o.
Stief-Eltern u. -Kinder s. Angehörige.
Stifter unerlaubter Verbindungen 128, 129.
Stimmrecht, Verlust 34 Z. 4; Verhinderung106,107,339.
Stimmenkauf 100.
Stimmzettel, Fälschung 108.
Stockdegen 367 Z. o.
Störung des Gottesdienstes 167; des Fahrwassers 321, 326; der Ruhe

360 # 11, 366 Z. 1.
Stoffe, gesundheitsschädliche 296, 324.
Strafanstalt 15, 16, 120.
Strafe, gesetzliche 2; Arten 13—42; Ausschließung u. s. w. 51—72;

 sammentreffen 73—79; widerrechtliche Vollstreckung 345, 346;
sofern E. G. 6.

Strasgesetze, Anwendung 3—6, 10; Landesstrafgesetze E. G. 2 u. 5.
Strafvollstreckung 13, 15—18, 22, 57; Verjährung 70—72; widerrecht-

liche 345—347.
Strandung von Schiffen 265, 322—326.
Straße, Diebstahl 243 Z. 4; Raub 250 Z. 3 Zerstbrung 305; Ord-

nung 366 Z. 2—5, 86—10, 367 Z. 12 u. 14.

Strom, Störung des Fahrwassers 321, 326.
Stundung einer Geldforderung 302a.

T.
Tag, Berechnung 19.
Talons f. Erneuerungsscheine.
Taubstumme 58.

Tänschung von Behörden u. s. w. durch falsche Zeugnisse 277—280.
Telegraph, Beschädigung 317—320; Beamte 319, 320; Fälschung von

Depeschen 355; Freimarken 275, 276, 360 Z. 4, 364; Bringen in
feindliche Gewalt 90 Z. 2.

Testamentserekutoren, Untreue 266 Z. 1.
Thätlichkeiten gegen den Kaiser u. s. w. 94, 96, 98, 100, 102; Belei-

digung 185.
Thatsachen, erdichtete 131; beleidigende 186, 187; unwahre als Ent-

schuldigungsgrund 138.
Theilnahme 47—50, 63, 64; 49a; Diebstahl 243 Z. 5—e, 247; Be-

günstigung 257; Wehrpflicht 148.
Thiere, Unzucht 175; unterlassene Beaufsichtigung 366 Z. ö; gefähr-

liche 367 Z. 11.
Thierquälerei 360 Z. 18, 366 Z. 7.

Thronfolge, gewaltsame Aenderung 81 Z. 2, 102, E. G. 4.
Titel, Verlust 33, 34 Z. 2; Annahme 360 Z. 8.
Todesstrafe 1, 13, 32, 44 A. 2, 49a, 57, 67, 70 Z. 1; 80, 211, E. G. 4.
Todtschlag 212—215; bei Schlägerei 227, 228.
Tödtung bei Nothzucht 178; im Zweikampf 206, 207:; im Zorn 213;

beim Unternehmen einer strafb. Handlung 214; eines Einwilligen-
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den 216; eines unehel. Kindes 217; der Leibesfrucht 218—220.
fahrlässige 222; bei Schlägerei 227, 228; durch Gift 229; bei Frei-
heitsberaubung 239; bei Raub 251; bei gemeingefährl.Verbrechen
307 Z. 1, 309, 312, 314—8316, 321—326; E. G. 4.

Torfmoore, Anzünden 308—310, 325.
Transvort, Gefährdung 315, 316, 325; Diebstahl 243 Z. 4.
Transportmittel, Bringen in feindliche Gewalt 90 Z. 2.
Trauung, Vorspiegelung 179.
Trichinenhaltiges Fleisch 367 Z. 7.
Trunksucht 361 Z. 8, 362.
Truppen, strafbare Handlungen gegen 89, 90 Z. 1 u. 6; E. G. 4.

U.
Ueberfall 223 a, 228.

Ueberlassen von Gift an Andere 367 Z. 8, von unzüchtigen Schriften
184 Z. 2, desgl. von schamverletzenden 184 à.

Ueberschreitung der Nothwehr 53.

Ueberschwemmung, Herbeiführung 312—314; Bedrohung mit 126, 254
Uebertretung, Begriff und Strafe 1, 18, 27—29, 57 Z. 4; im Aus-

land 6; Versuch 43; Beihülfe 49; Verjährung 67, 70; der Regeln
des Zweikampfs 207.

Ueberweisung an die Familie 56; an die Landespolizeibehörde 181a
A. 3, 362.

Ufer, Beschädigung 3866a.
Umwandlung der Strafen 21, 28, 29, 44, 49, 57, 78 A. 2, 157, 158.
Unbescholtenes Mädchen, Verführung 182.
Unbrauchbarmachung von Schriften u. s. w. 41, 42.
Uneheliches Kind, Tödtung 217.
Unerfahrenheit, Ausnutzung 301, 302, 302àu. e.
Unfähigkeit zur Bekleid. öffentl. Aemter 35; eidlich vernommen zu werden

161; zur Beschäftigung im Eisenbahn= und Telegraphendienst 319.
Unfähigmachen zur Regierung 81 Z. 1, 102.
Unfug, grober 360 Z. 11; beschimpfender 103a,135,166, 168.
Ungeborsam, Aufreizung zum 110, 112.
Unglücksfälle, Verweigerung der Hülfe 360 Z. t0.
Uniform, unbefugtes Tragen 360 Z. 8.
Unkenntniß von Thatumständen 69.

Unparteitsche beim Zweikampf 209.
Unrath, Werfen 366 Z. 7.
Untauglichmachen zum Militärdienst 142.
Unterbrechung der Verjährung 68, 72.
Unterbringung in Besserungsanstalten 56, 362. "

Unterdrückung von Thatsachen 263; von Briefen u. s. w. 354, 355, 368;
des Personenstandes 169.

Unterhaltspflicht, Vernachlässigung ders. 361 Z. to.
Unterkommen, Nichtbeschaffung 361 Z. s, 362.
Unternehmen des Hochverraths 81, 82; der Verhinderung an Auslbung

staatsbürgerlicher Rechte 105; der Verleitung zum Meineide 159.
Untersagung des Aufenthalts 39 Z. 1.
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von Kindern 169.

246—248, 258, 259, 350, 351.
267 ff

Anrechnung 60.
treue .

taucwissenheih Einfluß auf die Strafbarkeit 59.

unzucht, Strafe 173—178; Vorschubleisten 180, 181, 181a; öffentliches
Aergerniß 183; Schriften 184, 184 a; Entführung zur 236, 237; ge-
werbsmäßige 361 Z. e, 362.

unzurechuungsfähigkeit 51, 58.
urkunden, Mittheilung geheimer 92; Vernichtung u. s. w. 92, 133, 274,

348; Eröffnung 299; Mißbrauch von Legitimationspapieren 363.
Urkundenfälschung 267—280: durch Beamte 348, 349, 351.
Urtheile, Bekanntmachung 165, 200; tadelnde 193.

V.
Vagabundiren 361 Z. 8, 362.
Bater als Antragsberechtigter 65, 189; s. Eltern.
Verabredung eines hochverrätherischen Unternehmens 83.
Verächtlichmachen von Staatseinrichtungen 131; von Personen 186, 189.
Veränderung von Geld 146; des Personenstandes 169.
Veranstalten von Lotterien 286.

Beräußerung von Vermögensbestandtheilen 288; von Stempelmarken 364.
Verbindungen, unerlaubte 128, 129.
Verbrechen 1, 4, 5, 13, 14; Verjährung 67, 70; Nichtanzeige 139; Auf-

fordern u. s. w. zu 49 a.

Verbreitung von Schriften u. s. w. 85, 110, 111, 130a,184, 186, 187,
200; von Thatsachen 131, 186—191; von falschem Geld 147, 148.

Vereinsrecht E. G. 2.

Verfassung, gewaltsame Aenderung 81 Z. 2.
Verfälschung s. Fälschung.
Verführung 182.
Vergeben 1, 4, 5, 57 Z. 4, 61—65; Verjährung 67—70.
Vergiftung eines Menschen 229; von Brunnen 324—326.
Verhaftung, rechtswidrige 341.
Verheimlichung von Vermögensstücken, Abschn. 24; gestohl. Sachen 259.
Verhinderung des Gottesdienstes 167; an Ausübung staatsbürgerlicher

Rechte 107.

Verjährung der Strafverfolgung 61, 66—69, 171, 198, 232, S. 117; der
Strafvollstreckung 66, 70—72; E. G. 7.

Verkauf unzüchtiger Schriften 184; von Gift und Arzneien 367 Z. 8;
gifthaltiger Sachen 324; gebrauchter Stempel u. s. w. 364; ver-
dorbener Waaren 367 Z. 7; verbotener Waffen 367 Z. o.

Verlassen Hülfsbedürftiger 221.
Verleitung zu strafbaren Handlungen 48, 49 u. 111; zur Desertion 141;

zur Auswanderung 144; zum Meineid 159, 160; zur Eheschließung
170; zum Beischlaf 179, 182; von Untergebenen 357.

Berletzter, Recht auf Strafantrag 65.
Verleumdung 187.
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Verlobte s. Angehörige. Z„

Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 31 ff., öffentlicher Aemter 33.
Vermittelung der Unzucht 180.
Vermögen, Beschlagnahme 93, 140.
Vernichtung von Urkunden u. s. w. 92 Z. 2, 133, 274 Z. 1, 348; von

Hndelstüchern Abschnitt 24; von Sachen 137; von Grenzzeichen274 Z. 2. «

Verringerung von Metallgeld 160.
Versammlung s. Gesetzgebende Versammlung.
Versammlungsrecht E. G. 3.
Verschaffen von Gelegenheit 180.

Verschwägerte s. Angehbrige.
Versicherung auf Diensteid 155; an Eidesstatt 156, 161, 163; gegen

Feuersgefahr 265.
Versicherungsanstalten, Errichtung 360 Z. ; Täuschung 277—280.
Versteigerer, Untreue 266 Z. 8; Uebertretung 367 Z. 18.
Versteigerungen 367 Z. 16.
Verstorbene, Beschimpfung 189.
Verstrickung, Entziehen daraus 137.
Verstümmelung Wehrpflichtiger 142; bei Körperverletzung 224.
Versuch 43—46, 80.
Vertheidiger, Offenbarung von Geheimnissen 300.
Bertheidigungsposten, Bringen in Feindesgewalt 90 Z. 1, E. G. 4.
Vertreter, gesetzliche 65.
Verwalter, Untreue 266 Z. 1.

Verwandte s. Angehörige.
Verweis bei jugendlichen Personen 57 Z. 4.
Verweisung s. Ausweisung.
Viehfutter, Wegnahme 370 Z. 6.
Biehseuche, Verletzung der Schutzmaßregeln 328.
Viehtreiben, unbefugtes 368 Z. o.
Vögel, Ausnehmen 368 Z. 11.
Vorbeifahren, unbefugtes 366 Z. 8.
Vorbereitende Handlungen bei Hochverrath 88—86.

Vorgesetzte, Rügen 193; als Antragsberechtigte 196, 232; Verleitung
Untergebener 357, 358.

Vormund, Unfähigkeit 34 Z. S; Antragsberechtigter 65; Unzucht 174
Z. 1; Kuppelei 181; Untreue 266 Z. 1; Diebstahl u. s. w. 247, 263.

Vormundschaftsbehörde 55.
Vorräthe, fremde, Brandstiftung 308.
Vorschubleisten der Unzucht 180.
Vorstände der Aktiengesellschaften bei Bankerutt, Abschnitt 24.

W.
Waagen, unrichtige 369 Z. 2.
Waaren, Verschleuderung, Abschn. 24; entzündliche 367 Z. 6; Em-

pfehlungskarten 360 Z. 6; mit Wappen 360 Z. 7.
Waarenvorräthe, Inbrandsetzung 308.
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Wäger, Untreue 266 g. 3.

Waffen bei Hochverrath 84, 88, 90 Z. 2; bei Hausfriedensbruch 123
A. 3: Verabfolgung an Mannschaften 127; bei Diebstahl, Raub,
Bettelei 243 Z. 5, 250 Z. 1, 362; bei einer Schlägeret 367 Z. 10;
bei Körververletzung 223 a; verbotene 367 Z. 9.

Wahlen, Verhinderung an der Theilnahme 107.

Wablergebniß, Fälschung 108.
Wablrecht, Verlust 33, 34 Z. 4; Verhinderung 107, 339.
Wablstimme 108, 109.
Wabnstun 51.
Wahrheit, Beweis der 186, 190, 192.
Wald, Anzünden 308, 310, 325; Feueranmachen 368 Z. 6; Widerstand

gegen Waldeigenthümer 117.

Wanderbücher, Fälschung 363.
Wappen, unbefugter Gebrauch 360 Z. 7.

Nichtbeachtung 368 Z. v.
324

321, 325, 326.
274 Z. 2.

Waseerhroen Diebstahl 248 Z. 4; Raub 250 Z. s; Uebertretungen
366 #“ 8, 8—10.

Wege, Diebstahl 243 Z. 4; Raub 250 Z. 3; Beschädigung 304, 321,
325, 326; Störung des Verkehrs 366 Z. 8s, 5, 9, 10, 367 Z. 12,
368 Z. 9; Abgraben 370 Z. 1 u. 2.

Wegnahme eigener Sachen 289.
Webre, Beschädigung 321, 325, 326.
Wehrpflicht, Verletzung 140.
Webrpflichtige, Auswandern 140, 360 Z. 8.
Weiben, Betreten 368 Z. o.
Weinberge, Nichtschließen 368 Z. 1; Betreten 368 Z. 2.
Werbung zu freiwilligem Militärdienst 141.
Werfen mit Steinen u. s. w. 366 Z. 7.

Werkzeuge, gefährliche 117, 223 a.

Werthpapiere, Verschleuderung, Abschn. 24.
Wette bei Bankerutt, Abschn. 24.
Widernatürliche Unzucht 175.
Widerruf der vorläufigen Entlassung 24; des Falscheids 158, 163 A. 2.
Widerstand gegen die Staatsgewalt 110—122.
Wiesen, Betreten 368 Z. v.
Wilddieberei 294.

Wilde Thiere, Umherlaufenlassen 367 Z. 11.
Wirthe, Gestattung von Elücksspiel 285; Polizeistunde 365.
Wittwenkassen, Errichtung 360 Z. o.
Woche, Berechnung 19; Freiheitsentziehung Über eine Woche 239.
Wohnung, Eindringen 123, 124; durch Beamte 342.
Wucher 302—e.

Wuchergesetz S. 86 ff.
Würden, Verlust u. s. w. 33, 34 Z. 8; unbefugte Annahme 360 Z. .
Wundärzte, beim Zweikampf 209 Privatgeheimnisse 300.
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3.
ahlungseinstellung s. Banker utt.
ahlungsversprechen 301.
eitung, Beleidigung durch 200 A. 2.

erstörung s. Vernichtung, Beschädigung. .

euge, Unfähigkeit 34 Z. s, 161; falsche Entschuldigung 138; Meineid
145 ff.; beim Zweikampf 209.

Zeugnih, falsches 154; falsches Z. über Gesundheit u. s. w. 277 bis
280, 363.

insfuß, Ueberschreiten 30 u#

Zinsscheine, Fälschung 149, 360 Z. e.
Vollgesetze E. G. 2; Verletzung durch Kinder 361 Z. o.

zuchthausstrafe, Dauer u. s. w. 14, 15, 19—26, 28; Folgen 31, 32 bei
jugendlichen Verbrechern 57 Z. 1 u. 8; Milderung 44, 49, 157.
Verjährung 70 Z. 1—8; bei Konkurrenz 73. 7

181a.

51—58.

366 Z. 2.

Verletzung 289.

des Strafantrags 64, 102, 103, 104, 194, 232, 247, 263
293, 303, 370 Z. 5 u. 6. "

Zusommenrottung 115, 122, 124, 125.
Zusommenstoß von Schiffen 145.

Zusammentreffen strafb. Handlungen 73 ff.; Gesammtstrafe 74, 76, 79
Zwangsmittel, Anwendung bei einer Untersuchung 343. "v

Zwangsvollstreckung, Vereitelung 228; Widerstand bei 113; Ent-
ziehung 137.

Zweikampf 201—210; ohne Sekundanten 208.

eme#mmemn
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Nachtrag
zur XIX. Auflage des Strafgesetzbuches, enthaltend
die durch das. Gesetz, betr. Anderung des
Strafgesetzbuches, vom 19. Juni 1912 — in

Kraft getreten am 5. Juli 1912 —vorgesehenen

Abänderungen.
(Die Zusätze sind gesperrt gedruckt.)

1. Im § 114 Abs. 2 werden vor dem Worte „ein“ ein-
geschaltet die Worte:

„oder Geldstrafe bis zu zweitausend Mark“.

2. Der § 123 erhält folgende Fassung:
Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder in

das befriedete Besitzthum eines Anderen oder in die ab-
geschlossenen Räume, welche zum öffentlichen Dienste oder
Verkehre bestimmt sind, widerrechtlich eindringt, oder
wer, wenn er ohne Befugniß darin verweilt, auf die Auf-
forderung des Berechtigten sich nicht entfernt, wird wegen.
Hausfriedensbruchs mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark
oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

Ist die Handlung von einer mit Waffen versehenen
Person oder von Mehreren gemeinschaftlich begangen wor-
den, so tritt Geldstrafe bis zu eintausend Mark
oder Gefängnißstrafe bis zu einem Jahre ein.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zu-
rücknahme des Antrags ist zulässig.

Nunmehr ist auch im Falle des Abs. 2 Strafantrag erforderlich.

3. Im § 136 werden vor dem Worte „bestraft“ eingeschaltet
die Worte:

„oder mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark“.
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. Im § 137 werden vor dem Worte „bestraft“ eingeschaltet
die Worte:

„oder mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark“.

. Im8 223a wird als Abs. 2 eingeschaltet:

Gleiche Strafe tritt ein, wenn gegen eine noch nicht

achtzehn Mie alte oder wegen Gebrechlichkeit oder Krank-
eit wehrlose Person, die der Fürsorge oder Obhut des
häters untersteht oder seinem Hausstand angehört, oder

die der Fürsorgepflichtige der Gewalt des Thäters über-
lassen hat, eine Körperverletzung mittels grausamer oder
boshafter Behandlung begangen wird.

Der 8 235 erhält folgende Fassung:

Wer eine minderjährige Person durch List, Drohung
oder Gewalt ihren Eltern, ihrem Vormund oder ihrem
Pfleger entzieht, wird mit Gefängniß bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so
kann auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
erkannt werden.

Geschieht die Handlung in der Absicht, die Person
zum Betteln oder zu gewinnsüchtigen oder neitteson
Zwecken oder Beschäftigungen zu gebrauchen, so tritt
Zuchthaus bis zu zehn Jahien ein.

 Im 8 239 Abs. 1 werden vor dem Worte „bestraft“ ein-
geschaltet die Worte:

„oder mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark“.

4. Als § 248a wird folgende Vorschrift eingestellt: 3r

Wer aus Not Feringwwertige Gegenstände entwendet
oder unterschlägt, wird mit Geldstrafe bis zu dreihundert
Mark oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zu-
rücknahme des Antrags ist zulässig.

Wer die That gegen einen Verwandten absteigender
Linie oder gegen seinen Ehegatten begeht, bleibt straflos.

de Bückfallstrafen des§244tretenhiernichtein. — VUgl.
A.



9.

10.

II.

12.

13.

Nachtrag zur XIX. Auflage des Strafgesetzbuches. III

Als 8 264a wird folgende Vorschrift eingestellt:

Wer aus Noth sich oder einem Dritten geringwer-
thige Gegenstände zum Schaden eines Anderen durch Täu-

schung 6 263 Abs. 1) verschafft, wird mit Geldstrafe bisu dreihundert Mark oder mit Gefängniß bis zu drei

Monaten bestraft.
Der Versuch ist strafbar.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurück-

nahme des Antrags ist zulässig.
Wer die That gegen einen Verwandten absteigender

Linie oder gegen seinen Ehegatten begeht, bleibt straflos.
Die Rückfallstrafe des § 264 ist ausgeschlossen.

Im § 288 Abs. 1 werden vor dem Worte „bestraft“
eingeschaltet die Worte:

„oder mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark“.

Im § 327 Abs. 1 werden vor dem Worte „bestraft"
eingeschaltet die Worte:

„oder mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark“.

Im § 328 Abs. 1 werden vor dem Worte „btestraft“
eingeschaltet die Worte:

„oder mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark“.

Der 8§ 355 erhält folgende Fassung:
Telegraphenbeamte oder andere mit der Beaufsichtigung

und Bedienung einer zu öffentlichen Zwecken dienenden

nnt betraute Personen, welche die einerTelegraphenanstalt anvertrauten Depeschen verfälschen oder
in anderen, als in den im Gesetze vorgesehenen Fällen
eröffnen oder unterdrücken, oder von ihrem Inhalt Dritte

rechtswidrig benachrichtigen, oder einem Anderen tlich eine solche Handlung gestatten oder ihm dabei wissent-
lich Hülfe leisten, werden mit Gefängniß bestraft.

Den einer Telegraphenanstalt anvertrauten
Depeschen werden Nachrichten gleichgeachtet,
die durch eine zu öffentlichen Zwecken dienende
Fernsprechanlage vermittelt werden.



IV

14.

15.

Nachtrag zur XIX. Auflage des Strafgesetzbuches.

Im § 369 Nr. 1 wird das Wort „Schlosser“ durch das
Wort „Personen“ ersetzt.

Der 8§ 370 Nr. 5 erhält folgende Fassung:
5. wer Nahrungs= oder Genußmittel oder andere

Gegenstände des hauswirthschaftlichen Ver-
brauchs in geringer Menge oder von unbedeutendem

shrhe zum alsbaldigen Verbrauch entwendet oder unter-
ägt.
Wer die That gegen einen Verwandten absteigender

Linie oder gegen seinen Ehegatten begeht, bleibt straflos.
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Beecher-Stowe, Onkel Toms

— 2 22» 2 222222

Bell, Jane EUre
Bellamv, Ein Rückblick
—, Dr. Heidenhoffs Wunderkur

—, Miß Ludingtons Schwester

Benzmann, Mod. deutsche Lyrik
Bérangers Lieder
Berges, Amerikana. Bd. 1—5 zus. 150

Bern, Deklamatorin 150

Bernhard, Die Glücklichen 60
Bierbaum, Reife Früchte. 80
Bier-Uomment (Tascheneinband) 40

Biernatzki, Die Hallig 80
Binnenschiffahrtsgesetz . .. ..

Bismarcks Reden. 13 Bände

Björnson, Erzählungen
—, Schausptele

Bleibtreu, Bei Jena u. a. Nov. 60

—, Friedrich d. Große bei Kolin 80
Blumauer, Aenes 80

Blüthgen, Aus gärender Zeit 120
Bostius, Tröstungen d. Philos. 80
Bojardo,Verliebt. Roland. 2 Bde. 225
Boner, Der Edelsten. 80

Börne, Skizzen u. Erzählungen 100
Börner, Raimund-Biographie. 60
Bötticher, Alfanzereien 60
—, Allerlei Schnick-Schnack 60

— 2 2 —2 2 2422

60
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Bötticher, Allotria 60

—, Neue Allotria. (Illustriert) 60

—, Weiteres Heiteres 60

—, Leichte Wise ... 60
Bourget, Der Luxus der Andern 80
Bop-Td, Aus Tantalus Geschlecht 120
Bopesen, Faust-Kommentar 80

Brachvogel, Friedem Bach.2be. à 100
Brant, Narrenschif 80
Bremer, Die Nuchbann 120
—, Friedrich, Musiklexikon. 175
Brendicke, Bilder aus der Ge-

schichte der Leibesübungen 80
Brentano, Heitere Geschichten.

Bd. 15656565656 150

Bret Harte, Gabriel Conroy. 150
—, Kalifornische Erzühlungen.

2 Tellee à 120

—, Geschichte einer Mine 80

—, Thankful Blossom

Brillat-Savarin, Physiologie des
Geschmacsks 120

Brinckman, Kasper-Ohm un ick 80

Brugsch, Aus dem Morgenlande 80

Brümmer, Lexikon deutsch. Dich-
ter bis Ende des 18. Jahrh.

—, Lexikon der deutschen Dichter
des 19. Jahrhunderts. 2 Bde.

Bruno, Von der Ursache, dem
Prinzip und dem Einen 80

Buchanan, Der Deserteur 120

Bücher der NMaturwissenschaft
s. u. den einzelnen Autoren.
1. Bd. Ostwald. 2. und 3. Bd.

Günther. 4. Bd. Bugge. 5. Bd.
Geigel. 6. Bd. Messerschmitt.
7. Bd. Lampert. 8. Bd. Speter.
9. Bd. Adami. 10. Bd. Geigel.
11. Band. Zugge.

Buddhas Leben und wirken 100

Buddhismus, Drer. 80

Bugge, Chemie und Technik. 100
—, Strahlungserscheinungen.

500

(Radioaktivitähr)
Bülows Reden. J. u. II.je 100
Bulwer, Eugen Aram . .... 150

—, Nacht und Morggen 150

Pf.

Bulwer, Pelhrnnnr 2n NRieiiiiiiii

—, Die letzten Tage v.Pompesi 155
Bärger, Gedicht 100
—, Münchhausens Abenteuer 60

Börgerl. Gesetzbuch. Tascheneinband 125
— Ineleg. Ganzleinenbd. 150

Burnett, Lord Fauntlero 80
Zurns“' Lieder und Balladen . 60

usch, Gedicht 60

ZB'rn, Briefe
—, Gefangene von Chillon. —

Mazeppaa 60
—, Der Giarr 60

—, Der Korrter 60

—, Manfrnnedd 60

—, Ritter Haroldd. 80

Calderon, Das Leben ein Traum 60

Tamoes, Die Lusiabeen 100

Carlrle, Über Helden, Helden-
verehrung und das Helden-
mütige in der Geschichte

Cäsar, Der Bürgerkrieeg 30
— Der Gallische Krieg . 100

Tervantes, Don Quijote. 2 Bde. 250

Thamisso, Gedichte 120
—, Peter Schlemihl 60

Thateaubriand, Atala. — Rene.

— Der letzte Abencerrage. 80

Thiavacci, Wiener Bilder 80

Tholmondelerp, Dianaa 120

TChop, Richard Wagners Ton-
dramen. Komplett in 2 Bänden

—, Beethovens Symphonien
300
100

Tlaudius' Ausgewählte Werke 150

TCollins, Ohne Namen 150
Cooper, Der letzte Mohikan 100
—, Der Sdioon 100

Tornelius, Heter, Gedichte 60
Trenier, Holländische Novellen. 150
Cädraka, Vasantassna 80
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Pf.
Dadone, Wie ich z. mein. Frau kam 80

Dante, Göttliche Komödie 150
—, Das Neue Leben

Darwin, Die Abstammung des
Menschen. 2 Dde. à

—, Entstehung der Arten 175

Daudet, Briefe a. meinerMühle 80
—, Fromont jun. &amp; Risler sen. 100
–, Jacckq 175

—, Rünstler- Ehen 60

—,Tartarin aus Tarascon 60
Daumer, Haftitis 80
David, Der —7 a. Erz. 60

—, EinPoet u. a. Erzühlungen 60

befoe, Robinson Crusso
Denison, So'n Mann wie mein

Mann
Descartes, Methode des richtigen

Vernunftgebrauchs
bessauer, Götzendient
Detmold,Randzeichnungen.—An-

leitung zur Kunstkennerschaft 60
Deutscher Minnesaag .. 80

Dickens, Copperfield. 2 Leinenbde. 225

—, Dombey 6 Sohn. 2 Bde. à 150

—, Harte Zeiten 100
—, Heimchen am Herde 60

f„Der Kampf des Lebens 60
—,—KleinDorrit. 2 Leinenbände 250

—, Londoner Skizzen 120

—,MartinChuzzlewit. 2 Leinbde. 225
—,„Nikolas Nickelby. 2 Leinenbde. 225

—, Oliver Twist

80

—, Die Pickwickier. 2 enbde. 200

— Jvei —.——— 120
„Die Silvester-Glocken 60

—,Der Verwünschte. .. ... 60

—, Der Weihnachtsabend 60

Dittrich, Tages-Chronik von
1870/71Dombrowski,GrüneBrüche.2Bdeà5

Donnelly, Cäsars Denksäule 100
Dostojerskij, Erzählungen 60

—, Memotren aus einem Toten-
.............. 100

—, ti und Sühne 150

Pf.
Doyle, Onkel Bernac . . ... 80

Droste-Hlshoff, Gebichte. ... 120

Damespie 80
—, 5 Teile à 80

* 80

,......... 150

Dumas, Die drei Musketiere 175
—, Zwanzig Jahre später. 2 Bde. 250

—.

Eberhard, Hanchen und die

Küchllen 60

Eckermann, Gespräche m. Goethe 175

Eckstein, Der Besuch im Karzer 60

Edda. DHeutsch von Wolzogen 120

v. Eichendorff, Gedichte 100

—, Aus d. Leben e. Taugenichts 60

—at, Marmorbild. Schloß
Düradde.....

Ekkehard von St. Gallen, Das

Walthariliddd
Eliot, Aham Be 175

—, Die Mühle am Floß. 175
—, Silas Marrer 80

Emerson, Essaass 80
—, Repräsentanten des Men-

schengeschlechtt.. 80

Eötvös, Der Dorfnotar 150

Epiktets Handbüchlein d. Moral 60

Erckmann-Thatrian, Geschichte
eines Anno 1813 Konskribierten 80

—, Waterloo 80

Ernst, Vom Strande des Lebens 60

Eulenspiegee. 80

Euler, Algerca....120

Ewald, Bilder aus dem Tier-

und Pflanzenleben 60

Ferrk. Der Waldläufer. 2 Bde. 225

Feth, Gedichte 60
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Pf.
Feuchtersleben, Diätetik d. Seele 60

Feuerbach, Wesen d. Christentums 150
Feuerwehrliederb. (ascheneinbd.) 40

Fichte, Bestimmung d. Menschen 80
—, Reden an die deutsche Nation 80

Fielding, Tom Jones. 2 Bde.. 225

Fischart, Die Flohhatz 60
FKlaubert, Salano 120

Fleming, Ausgewählte Dichtungen 80
ölrgare-Tarlen, Rose von Tistelö 150
Fofanow, Gedicht. 60

Forster, Ansichten vom Nieder-

rhein. 3 Teile. Zus. geb. . 13
Undinen

Prof. Bonnards Schulb 8
Lebben
rik 120
Ausseer G'schichten 80

Bescheidenheit 80
Gedicht 80

Gerichtsbarkeit. .. 60

Frenzel, Das Abenteuer
—, Die Berliner Märztage und

andere Erinnerungen

—, Der Hausfreund ...... 60
„ Die Uhr 60

Freund, Rätselschas 150
Fried, Lexikon deutscher Zitate 100
—, Lexikon fremdsprachl. Zitate 100

Friedrichs des Großen ausge-
wählte Brieffe..

Fritze Indische Sprüche

Geedertz, Fritz Reuter-Biogr. 80
Gallet, Kapitän Satan 120

Gaud'f, Schneidergesell 60
—, Venezianische Novellen. 100

Geigel, Licht und Farbe 100
—, Die Wirme 100

Geiger, Gamisso-Biographte . 60
Geijer, Gedicht. 60

Gellert, Fadchte u. Erzählungen 80
—, Oden und Lieder 60

Gensichen, Zu den Sternen! 80

Pf.

— Fortschritt und Armut 150
Gerhard, Die Stangenjäger u.

andere Erzühlungen 60
Gerhardts geistliche Lieder. . 100

Gerichtskostenwesen 60

Gerichtsperfassungsgesetz 60

Gerstäcker, Unter dem Aquator 150
—, Flußpiraten des Mississippi 150
—. Der Kunstreiier 20
—,DieRegulatoren in Arkansas 150

Eschästrordnung f d. deutschen.
Reichstag und Diätengesetz 60

Gewerbegerichtsgeseg 60

Gewerbeordnung, Deutsche 80

Gewerbeunfallversicherungsges. 80

Gilm, Gedicht

Girschner, Musikal. Aphorismen 60

Gleim, Ausgewählte Werke 30

Glümer, Schröder-Devrient 80
Gobineau, Asiatische Novellen. 80
—, Reisefrüchte

— Die Renaissane

—, Das Siebengestirn

—, Die Tänzerin von Schemacha 60

Gogol, Wantastenut Geschichten 120
Gorjkij, Erzühlungen 175

Goethe, Emort 60
aust. 2 Teile in 1 Band 30

edichte. In Halbleinenbb. 90
—, Götz von Berlichingen 560

—, Hermann und Dorothea 60
—, Iphigenie auf Tauris 60

—, Dramatische Meisterwerke.
(Götz von Berlichingen. Egmont.

Iphigenie auf Tauris. Tasso) 100
—, Reineke Fauchs 60

—, Torquato Tasoo 60
—, Werthers Leiden 60

—, Briefe an Frau Charlotte
von Stteen 175

Goethe u. Selter, Briefwechse.3 Bindeed 150

Goethe-Schillers Kenien 30
Goetbes Mutter, Briefe

4.



Pf.

Goldsmith, Der Landprediger
von Wakefield

Gottfried v. Straßburg, Tristan
175und Isoodbble ...

Gottbelf, Uli der Knecht. 100
—, Uli der Pächter 120

Gottschall, B., Schachaufg. 2Teileà80
—, R. „Deutsche Lyrikd. 19. Jahr-

zunderts bis zur modernen Kra 150
„ Grabbe-Biographie 60

—, Lenau-Biographie ..... 60
—,Schiller-Biographie. 80

„Die Rose vom Kaukafus . 60

Grabein, Der tolle Hans 80
Gracians Handorakke. 80

Greinz, Lust. Tiroler Geschichten 60
Grillparzer, Gedicht 80

Grimm, Brüder, 50 Märchen.
(Mit 12 Bllderny 80

—, Sämtl.Märchen. 1 u. 2. Bd. 175
. Bd. .. 1560

—,—m.Ausder Ainberstube. 60

Erimmelshausen, Der aben-
teuerliche Simplizissimas 150

Groller, Vom kleinen Rudi 60

Grosse, Novellen des zechiteten 160
Grossi, Marco Visconti.
Grün, Anastasius, Gedichte
—, Spaziergänge eines Wiener

Poeten 60

Grundbuchordnnadga 60

Gruppe, G. F., Gedichte 80

Gudrun. Heutsch von Junghans. 80

Gundlach, Französische Lyrik 150
—, 1000 Schnadahüpfen 80

Gunkel, Ohne Heim.

Günther, Joh. Chr., Gedichte.
—, Siegm., Geschichte der Natur-

wissenschaften
Gutzkow, Ausgewählte Novellen 80
—, Der Königsleutnant

—, Urbild des Tartüffke

80

60

Pf.
Gutzkow, Uriel Acoste 560
—, Zopf und Schwert 60

Haarhaus, Goethe-Biographie 100
Habberton, Allerhand Leute.. 80

—,Frau Marburgs Zwillinge 150—, Andrer Leute Kinder
—,Helenes Kinderchen 105

Hackländer, Augenblick d. Glücks 100.
—, Handel und Wandel 100

—, Soldatenleben im Frieden 80.

bDaeik, Phantasie=u.Lebensbilder 60.

dagedotg Poetische Werke. .. 100
Hagen, NorikEa ... 80
Hals oder Peinliche Gerichts-

............ 60

Gedichte. .. 60

um dich. ... 60

—2 2 e222 2 80

... 60

Krieg um den Wald 80.

Hartmann v. Aue, Gregorius. 60
—, Der arme Heinrich. 60

Hauff, Die Bettlerin 60
—, Lichtenstten 100

—, Der Mann im Monde 80

—t, Märchen 100

—, Memoiren des Satan 100.

—, Phantasen 60

Hausbofer, Der Floßmeister. —
Scharaa ,60,

Pebbel, —*Z 120
—, Die Nibelungen 80

Hebel, Allemannische Gedichte 60.
—, Schatzkästllen 80

Hegel, Philosophie der Geschichte 150

Heiberg, Die Andere. — Einmal

im Himmel 80

Heine, Atta Troll.— Deutschland 60.
—, Buch der Lieder 80

—, Neue Gedicht 60

—, Die Harzreiise 60

—, Romanzer60

051



— .........

Helmer, Prinz Rosa-Stramin. 60

Berbart, Allgemeine Pädagogik 80
—, Pädagogische Vorlesungen. 80

Berder, Der Cid .......60

—, Schulreden 80

—, Stimmen der Völker. 100

Ehaselen. 60
2 Bände 200

80sssssssss

Herrig, Gesamm. Aufsätze über
Schopenharr

Hertz, König Renés Tochter

bHertzka, Reise nach Freiland
Herwegh, Gedichte eines Leben-

digen

60

60

80

80

Herzog, Komödien des Lebens 80

Hevden, Das Wort der Frau. 60

Berse, Paul, Zwei Gefangene. 60
—, König Sull. 60

HEilfsbuch, engl.-franz.-deutsches 150

Hie= Ausd.Helügtumd. Schönh.BHiob. Das Buch. .. . . .. .. 100

Bippel, Ehe 80
Hitopadesesss 100

Hocking, Im Kampfe mit dem
Schicksal 100

Hoffmann, Elixiere des Teufels 100
—, Kater Nrer. 120

—, Klein Zaches 60

Hoffmann v. Fallersleben, Aus-

gewählte Gedicht 80
—, Kinderliedder 60

Hölderlin, Gedicht 60
Hollaender, Der Pflegesohn und

zwei andere Novellen
Holtei. Der letzte Komödiant.
—, Schlesische Gedichte
—, Die Vagabunden. 2 Bände

Söltt. Gedicht
Holzamer, Der Held u. a. Nor.

Homer, Werke. Von Voß Glias,
Odyssee) .............

Pf.
Homer, Ilis 100
—, Odysse 100

HSopfen, Der Böswirt. 60
—, Mein Onkel Don Juan 120

Horaz Werke. Von V 80

Hufeland, Makrobiotik. 120
Hugo, Dictor, Notre-Dame 175

Humboldt, A. v., Ansichten der
Natur

—, Wilh. von, Briefe an eine

Freund in
Hunt, Leigh, Liebesmär von

Rimini. Deutsch v. Meerheimb 60

Hutten, Gesprächbüchlein. 30

Jacobsen, Niels Lyohne 830
—, Sechs Novellen

Jahn, Deutsches Volkstum. 80
—, Kleine Schriften

—u. Eiselen, Deutsche Turnkunst

Japanische Movellenu.Gedichte
Ibsen, Brand
—, Gedicht
—, Gesammelte Werke . à 15)

Jean Haul, Flegeljahre . 120

—, Hesperus. 2 deinenbde. 200

—, Immergrün 269. 60

—, Der Jubelsenin 80

—, Dr. Katzenberger 80

—. Der Kometetee 120

—, Lebran 100

—, Quintus Fixleiin 80

—, Siebenkäs ...... .... 120

—, Titan. 2 Leinenbände 225

Jeuf en, Die Erbin von Helmstede 100
—, Hunnenblut 60
Jerome, Die müßigen Gedanken

eines Müßigen
Jerrold, Frau Kaudels Gardi-

nenpredigteeen 80
Ifflands Briefwechsel 100

Immermann, Die Epigonen . 150
—, Münchhausen . 175
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Immermann, Der Oberhof
—, Tristan u. Isolde

—,Tulifäntcheen
Juoalidenversicherungsgeseg
Joöls Kochbuch
Jökai, Die Dame mit den Meer-
augen 00

—, Schwarze Diamanten. 150

—, Ein Goldmenss 150

—, Ein ungarischer Nabob 150
—, Gold. Zeit in Siebenbürgen 100

—,„ Die Täblabirods 20
—, Traurige Tae 100

—,Die unsichtb. Sängerin. —

Das Faustpfand 60
—, Zoltän Karpäthi 150

Irving, Alhambra. 100
—, Skizzenbuch 120

Jugenderinnerungen eines alten
MNannees 150

Jugendliederbuch (Tascheneinband) 40

Junggesellenbrevpier 60

Jung-Stillings Lebensgeschichte 150

Kalidasa, Sakuntalla 60

Kant, Zum ewigen Friedben 60

—Grundlegung zurMetapöyft
der Sitten

—, Kritik der Urteilskraft. 120

—, Kritik der prakt. Vernunft 80

—, Kritik der reinen Vernunft 150

—, Von der Macht des Gemüts 60

—, Allgemeine Naturgeschichte
und Theorle des Himmels 380

—, Prolegomen 80

— Die Religion 80
fStreit der Fakultäten 60

—, Träume eines Gesserlehers 60Kartenspiele. Bd. Lu. II. 60
MKaufmannsgericcte 60
Kellen, Bienenbuch 60

HMennan, Russische Gefüngnisse 60—, Sibirien. 3 Leilo 150

—, Zeltleben in Sibirien 100

Merner, Gedicht
—, Die Seherin von Prevorst.

(7]

Pf.
80

150

liesgen, Kleist-Biographie 60

Kleist, E. Thr. v., Werke 60

HKlepp, Lehrbuch d. Photographie 80

Klopstock, Messiis. 120
—, Oden und Epigramme 100

AKnigge, Umgang mit Menschen 100

Möhler, Englisches Wörterbuch 150
ranzösisches Wörterbuch 150

—, Italienisches Wörterbuch. 150
—, Fremdwörterbuch 100

—, Br., Trachtenkunde. 2 Bde. 400

olzow, Gedichte 60
Taomimersbuch (Tascheneinband) 40

Mommers= u. Studentenlieder=
buch in 1 Bud. 60

Konkursordnung. 60

Konrad, Das Rolandslied 120

Kopisch, Gedichte ...... 100

Koran, bhbrrrr ... 150

Körner, Leier und Schwert 60
—, Zrin 60

Korolenko, Der blinde Musiker 60

—Sibirische Novelleen 80

Aortum, Die Jobsiade .. ... 100

Kosegarten, Jucunde 60

Krankenversicherungsgesettz. 30

Kröger, Wohnung des Glücks 60

Krummacher, Parabelln 100

Kugler, Geschichte Friedrichs des
roßen 150

Körnberger, Der Amerikamüde 150

Loafontaines Faben 100
Lagerlöf, Gösta Berling 120
—, Eine Gutsgeschichte 80

4##martine, Dichtungen 60
—, Graziellaa 60

xLambeck, Engl.-franz. --deutsches
Hilfsbuacccch. 150



Pf.
Campert, Abstammungslehre. . 100

Camprecht, Porträtgalerie aus
der Deutschen Geschichte. 80

Land, Ja — die Liebe 60

Lange, Geschichte des Materta-
lismus. 2 e. à 175

Lavater, Worte des Herzens. 60

Le Braz, Sirenenblut 80

Leffler, Sonja Kovalepvstyg 80
Lehmann, Fludyer in Cambridge 80

Leibniz, Kleinere philos. Schriften 100
—, Die Theodizee. 2 Bohe. 225

eltner, Gedicht 100
Lenau, Die Albigenser 60
—, Fauuiuit. 60

—, Gedicht 100

— Savonarola ......... 60

1
ua z zum Lachen 60

Lenz, Militärische Humoresken 120
60Lermontow, Gedicht

—, Ein Held unsrer Zeit 380

Lesage, Gil Bass 175
—., Der hinkende Teufe

Lessing, Dramat. Meisterwerke.
(Nathan der Weise. Emilia Ga-

lotti. Minna von Barnhelm) 80

—, Emilia Galottt. 60

—,Laokoon 60

—, Minna von Barnhelm 60

—, Nathan der Weise 60

Leuthold, Gedichte 100
Lichtenberg, Ausgew. Schriften 120

(ichtstrahlen aus dem Talmud 60

Cie, Die Familie auf Gilje .. 80
—, Ein Mahlstrom

—, Der Dreimaster „Zukunft“

(#ebesbrepber 60

(iebmann, Christliche Symbolik 80
Lingg, Byzantinische Novellen.
Linguet, Die Bastilke
Livius. Röm. Geschichte. 4 Bdc. à 150

Kocke, Über den menschlichen
Verstand. 2 Bde. à 150

tohengrin. Deutsch v. Junghaus 80
Combroso, Genie und Irrsinn

—,Handbuch der Graphologte
—a, Studien über Genie und

Entartung ........... 100

—,Daola, Kodaak 80

Longfellow, Evangeline 560
—, Gedicht 60

—, Hiawatta 80
—, NMiles Standish. .. .... 60

Coti, Die Islandfischer .. ... 80

Lucrez, Von der Natur der Dinge 100
Ludwig, Die Heiterethei. 100
—, Zwischen Himmel und Erde 80
udwig I. von Zapern, Gedichte 80

Luther, Sendbriefv.Dolmetschen60
—, Tischreden

Lux, Kunst im eigenen Heim 60

TFrik, Deutsche, des 19. Jahrh.
bis zur modernen AKra

—, Moderne Deutsche 2 2222

Meacchiavelli, Buch vom Fürsten 80

Mackay, Letzte Pflicht 80
Madäch, Tragödie des Menschen 80
Mahlmann, Gedichte 6
Maikow, Gedicht 60
Manzeni, Die Verlobten. 2 Bde. 200

Marc Turels Selbstbetrachtungen 80

Mark Twain, Ausgew. Skizzen 175Marrvat, Japhkhtt
— Peter Simpdee 7s8

Martials Gedicht 60
Mathesius, Luthers Leben 120
Matthisson, Gedicht 60

„Maupassant, Novellen 150

Meerheimb, Psychodram.2 Dde. à 60
Mehring, Deutsche Verslehre 100
—, Ungebundenes in geb. Form 60

meißner, Aus d. Papieren e eines
Poltzeikommissärs. IV.

UMendelssohn, Phädon
Mendheim, Uhland-Biographie 60

Messerschmitt, Sternenhimmel. 100
Meper, Auf der Sternwarte. 60
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Meyr, Regine

michelet, Die Frau.
—, Die Liebe

Mickiewicz, Balladen

Mieses, Schachmeisterpartien.
2 Teleell

Mignet, Geschichte der franzs-=
sischen Revolution

Mikszäth, Der wundertätige
Regenschirm

mill, über Freiheit
Milow, Stephan, Drei Novellen
Milton, Das verlorene Paradies

Möbius, Das Nervensystem
Moltke, Die beiden Freunde

Montesquien, Persische Briefe

222222

— 2 2 2 2 22 222

Moore, Irische Melodien. 60
—, Lalla Ruk .... 80

Moreto, Donna Diana 560

Mörike, Gedicht 80
—, Mozart auf d. Reise nach Prag 60

Moritz, Anton Reiser 120
—, Götterlehhen 120

Mosen, Bilder im Moose 100
Möser, Patriotische Phantasien 80

muellenbach, Waldmann und
Zampa und andere Novellen 60

Mägge, Der Vogt von Sylt 100

Mäller, Turt, Hexenaberglaube 80
f Wilh., Gedicht 120

mamner, Dramatische Werke 150
Murger, Zigeunerlebbeen 120

Murner, Narrenbeschwörung 100Musäos, Hero und Leander. 60
Mutterherz, bass 60

Mylius, Die Türken vor Wien

Wadler, Fröhlich Palz, Gott er-

haltsssss....
nadson, Gedichte.
Namenbuch m

Nathusius, Elisabeth.......

Pf.
Nathusius, Tagebuch eines armen

Fräuleins...........
Nekrassow, Gedichte ... ...

— Ier lebt glücklich in Ruß-
Nepos' Biographten
Nettelbecks Lebensbeschreibung 150

eumann, Nur Jehan 60

neumann-Hofer JamilieRizzoni 120
12Nibelungenlid ... 0

Nikitin, Gedichte 60
Uirwan 60
MNoöl, Kleines Volk-....... 60

Nohl, Musikgeschicht 100
Novalis, Gedichte ....... 60

Ohnet, Sergius Panin . . 100.

Ossig,Spanisches Taschen-Wör-
, terbuch.

Osterreichische Börsenschieds-gerichtsordnungen
— Zäürgerliches Gesetzbuch 150

— Exekutionsordnung. 150

—I werichtsorgnisctiansgeseh. 80
— Hersonalstenergesetz 100

— Dollzugsvorschrift z. per-

senalstenergeset. 1. Haupt-staüaiick....120.
2. u. 3. Hauptstück . 100

4.—6. Hauptstück 100

1.—6. Haupestüch zusam-men in 1 Band 250.

— Zivilprozebordnung 150

Ostwald, 5.,. Landstreicher- -

gefchichten........... 60
—, M., Grundriß der Natur-

philosop hbe 80.
Oswald von Wolkenstein,Dich-
tunen 80

Ouida, Fürstin Zouroff. 80.
GOvid, Herocbbdben 80
—, Verwandlungen 80

Darreidt, Zähne u. hre Pflege 60

Hascal, Gedanken . 100
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Patentgesetz...... .....
Pauli, Schimpf und Ernst.
Herfall, Dämon Rum
Hestalozzi, Lienhard u. Gertrud 120
—, Wie Gertrud ihre Kinder

lehrt
Peter, Das Aquarium .. ...
Petersen, Die Irrlichter . ... 60

EEEEEEIIIBCIIIEGBEEROQIII

—Prinzessin Ilse ....... 60

Hetöfi, Gedicht 80
—, Prosaische Schriften 30

Detrarca, Sonette 80
Hfarrer vom Kalenberg und

eter 1eier 60

Hfeffel. Poetische Werkk 120
Hlaten. Gedicht 80

Hlaton, Phüädonon ... 60
Hiutarch, Vergleichende Lebens-

beschreibungen. 4 Bände à 150

Hol de Mont, Zeiten und Zonen 60
Hollock, Gesch. der Staatslehre 60
Holonskij, Gedicht 60
Dötzl, Der Herr von Nigerl 80
—, Hoch vom Kahlenberg. I—-III 100

—, Kriminal-Humoresken 100

—, Die Leute von Wien 80

—, Rund um den Stephansturm 80

Hresber, Das Eichhorn u. a. Sat. 60
—, Untermensch u. and. Satiren 60

Dreßgesetz und das VDerlagsrecht 60
Hroperz, Elegen 60
Hrophet Jesaaa 100
Hsalter, dbrr 60

Oserhofer, Aus jungen Tagen 60
Huschkin. Gedicht 80
—, DerGefangenetimKaukasus 60

—, Die Hauptmannstochter 80
—, Novellen 80

—, Onggien 80

Maabe, Zum wilden Mann. 60

Rameau, Die Here 100

Rangabé, Kriegserinnerungen
aus 1870-71. ·0

Ranke, Die Erhebung Preußens
im Jahre 1813

Pf.
Räuber, Literarische Salzkörner 100
Rechtsanwaltsordnung 80
Reclam, Hrof.Dr. Carl, Gesund-

heits-Schlüssel .... 60
Reden Maiser Wilb. II. 8 Telfe à. 100
Rehfues, Scipio Cicala. 2 Löde. 225,

Reichenau, Bilder aus dem Kin-

derleben 60

Reichsgesetze über d. Zankwesen 80
Reichsstempelgesetz. ......80

Reichspereinsgesetz .......80

Reichsversicherungsordnung 150
—Tascheneinbaoa 125

Reinick, Geschichten und Lieder
für die Juged 80

Renan, Die Apostel 100
—, Das Leben Jesu 1

Renard, Ist der Mensch frei?. 80
Resa, Weihnachtsgeschichten 60
Reuß, Doktors Bescherungu.a.N.60

Reuter, Thristian, Schelmuffskys
Reisebeschreibuounag 60

Reuter, Fritz, Dörchläuchting 80
—, Eine heitere Episode aus

einer traurigen Zeit 60
—,Hanne Nüte un delütte Pudel 80

—,Julklapp!Polterabendgedichte60
— Kein Hüsung ........

—, Läuschen un Rimels

—, De meckelnbörgschen Mon-

teccht un Capuleti..

—, Meine Vaterst. Stavenhagen 80

80

100

—, Ut mine Festungstid. . . . 80

—, Ut de Franzosentid 80

—, De Reis' nah Belligen 30
—, Ut mine Stromtid

Reuter, Gabriele, Eines Toten

Wiederkehru.andereNovellen60
Ricek-Gerolding. Gelehrt. Zecher

goldnes Alphabbtet 60
Riehl, Burg Neidecck. 60
—, Die 14 Nothelfer. .60

Riemann, Bürger-Biographie 60
—, Lessing-Biographie 60

Roberts, Um den Namen. 80
Rodenbach, Das tote Brügge 60
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Rosegger, Geschichten und Ge-
stalten aus den Atden 560

Rosenberger, König der Diebe 60
RNoswitha von Gandersbheim 80

Rousseau, Bekenntnisse. 2 Dde. 225
225—, Emil. 2 Bl.

—,Gesellschaftsvertrrg 50
—,„Die neue Heloise. 2 Bde. 225

Räckert, Gedicht 80
—, Gedichte für die Jugend 80
—, Liebesfrühling 80

—,Weisheit des Brahmanen 150
numohr, Geist der Kochkunst 120
Runeberg, Fähnrich Stahl 80
Ruppius, Der Pedlar. 100
—, Vermächtnis des Pedlars 100

Ruskin, Vorlesungen über Kunst 80
Russische Dichterinnen 60
Ruth, Das Zuc ... 60
Rützebeck, Dänischer Sommer 80
Rydberg, Venus von Milo .. 60

Saar, Ginevra.—Die Troglodytin 60

*1 Haus, Poetische Verke............. 0

—,* diet Werke. 2 Bde. àa 80
80Sachsen-Spiegel

St. Hierre, Paul und Virginie 60
Salis-Seewis, Gedicht 60
Sallet, Gedicht 100

—, Laten-Evangelium ..... 100
Sallust, Der Jugurthinische Krieg 60
Sallwürk, Mörike-Biographie 60
Salzmann, Ameisenbüchlein 60
—, Der Himmel auf Erden 30

—, Krebsbüchleiin 80

Saphir, Detlamationsgedichte 100
Sarcev, Belagerung von Paris 100

Schanz, Wolken 80
Scharling, Zur Neujahrszeit im

Pfarrhof von Nöddebo 100
Schaumberger, Im Hirtenhaus 80
—, Bergheimer Musikanten-

Geschichten
Schefer, Laienbrevier

Pf.
Schenkendorf, Gedichte 100
Scherr, Das rote Quartal 60

Schiller, Braut von Messina 50
—, Don Karlos

—, Gedichte. Halbleinwdbbl.

—, Jungfrau von Orleans 60

—, Maria Stuanrnt 60

—, Die Ränber 60

—, Wilhelm Tel 60

—, Wallenstein. 2 Teile 80

Schiller u. Goethe, Briefwechsel.
8 Bindee 100

Schleiermacher, Monologen. 60
—, Weihnachtsfeier 60

zc Almenrausch und Edel-
.............. 80

schmis-Alufadl Fechtbüchlein.
(Illustrierttt) 100

Schnadahüpfln, Tausend 80

Schöne, Lehr= und Flegeljahre
eines alten Schauspielers 80

Schönthan, F. v., Der General 60
—, H. v., Kindermund 60

—, Der ussss 60

Schopenhauer, A., SämtlicheWerke. 6 Bänded 150
—, Aphorismenz. geaseheresshen 80

—., Brife..150
—, Einleitung in die Philoso-

phie nebst Abhandlungen 2c. 80
—, Gracians Handorakel 80
—, Neue Paralipomena 150

„Philosophische Anmerkungen 80
Schubart, Gedicht 120

Schücking, Die Rheider Burg 100
—, Eine dunkle Tat 80

Schulze, Die bezauberte Rose 60
Schumann, Ges. Schriften über
 Musik u. Musiker. 3 Dde. in 18d. 175

Schwab, Gedicht 150
—, Die deutschen Volksbücher. 200
Schwegler, Geschichte der Philo-

sophie 150
SchweizerBundesverfassung . 60

Schweizerisch. Obligationenrecht 100
Schweizerisches Sivilgesetzbuch 100
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Pf.
Scott, Braut von Lammermoor 100
—, Der Herr der Inseln .. . 60

—, Ivanhoe

—, Die Jungfrau vom See. 80

—, Kenilworth

—, Letzten Minnesängers Sang 150
—, Quentin Durward

—. Waverlen

Sealsfield, Das Kajütenbuch
Seidl, Ausgewählte Dichtungen.

Bd. 1—9 uu. 100

Seneca, Ausgewählte Schriften 100
—,Fünfzigausgewählte Briefe 80

Seume, Gedichttetet 100

—, Spaziergang nach Syrakus 100
hesespeer, Hamlet 60

Der Kaufmann von Venedig 60

100

—,,Öthell 0oa 60

—, Romeo und Jullin .. 60
helley, Entfesselte Prometheus 80
—, Feenkönigin. . .......60

Sienktewicz, Familie Polaniercki. 1. 120
— DQuc vadis2. 175
 Zersplittrte 80

Siübersstein, Trutz-Nachtigall 60
Smiles, Der Charakter 100
—, Die Pflichtt 120

—, Selbsthilte 100

—, Sparsamkiit ... 120
Soldatenliederbuch (Tascheneinbd.) 40
Sophokles, Sämtliche Dramen 150

Souvestre, Ein Philosoo 190Spee, Trutznachtiglll 100

Speter, Die chemisch.Grundstoffe 80
Epielhagen, Alles fliefft 60

„ Dorfkoketteo 60

—, Was die Schwalbe sang 100

Spindler, Der Jesuit 120
—, Der Jue 75

Spinoza, Frtefr chsel .. ... 100
—, Die Ethlkrrl 120

—, Der politische Traktat 80

—, Der theologisch= wtesche
Traktttt

—, Vervollkommnungd. versianber 60
Spitta, Pfalter und Harfe 560
Spurgeon, Geistesstrahlen. 200

Pf.
Stasl, Corinna oder Italien.150

„AÜber Deutschland. 2 Wde... 225
stanler, Wie ich Livingstone
faandd 50

Stein, v., Goethe und Schiller 60
Stelzhamer, Ausgew. Dichtungen 80
Stendhal, Novellen 100
Steputat, Deutsches Reimlexikon 80

Stern, Gluck in Versailles. anon 60
Sterne, Empfindsame Reise.. 9—, Tristram Shandyyd 150

Stevenson, Die Schatzinsel .. 100
— u. Osbourne, Schiffbruch 120

Stifter, Bergkristall. —Brigitta 60
—, Der Hochwald.

Stirner, Der Einzige und sein
Eigentum

Strachwitz, Gedicht
Strafgesetbuch. d. Deutsche Reich "(oP
rrafprozeßordnung für dasDeutsche Rei. 80

Streicher, Schillers Flucht 80
Striegler, Das deutscheTurnen 80
Strindberg, Die Leute auf Hemsö 80

tudenteliederbuchkalcenend) 40Swift, Gullivers Reisen 120

Cacitus, Die Annallen 120
—, Die Germancaaa 60

—, Die Histortien 00

Tagebuch eines bösen Zuben. 80
Taschen-Wörterbücher:

— Englischs 150

— Französischs 150

— Stalienisches ....... 150
— Spanischs 50

— Enrglisch- ranfösich- deut-
sches Hilfsbuch 150

— Fremdwörterbuch . 100

— Deutsches Wörterbuch 100

Tasso, Befreites Jerusalem .. 120

Taubert, Die Niobdde 60
Causend und eine Macht. 8 Bde. à 150

* — 60

—............. 60

, Frithjofs Sage....... 80

Telmann, In Reichenhall 60
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Cennyson, Enoch Arden .. .. 60

, Königsidyllen ........ 80

*t. Neues. [übersetzt von
C. Stage.]........ .... 150

cent Veuische Geschichte in
Liedern 15

—, Namenbuh

—, Deutsches Sprichwörterbuch 150

—, Deutsches Wörterbuch 100
—, Wörterbuch sinnverwandter

Ausdrücke
—, Wörterverzeichnis zur deut-

schen Rechtschreibung.
(Tascheneinband) 40

Tbackeravx, Der Jahrmarkt des
Lebens. 2 BBeelel. 225

—, Das Snobsbuch 100

Theokrits Gedichte. Von Voß. 60

id Der Peloponnessche“
EIEIIEIHEIIEIIEIIIE

uies, Wilhelmine
Tiedge, Uraniaa
Tillier, Belle-Plante u. Korneltus 80
—, Mein Onkel Benjamin 80

Ciuischew, Gedichte 60
Tolstoj, Alexei, Gedichte 560
—, Leo, Anna Karenina. 2 Bde. 250

—, Auferstehung, I. u. II. Bb.
zusammen. ........... 150

—, Evangellyn 80

—, Zwei Husaren 60
—, Die Kosaen 80

—, Krieg und Frieden. 2 Bde 250

—, Volkserzählungen 80

Torn, Offiziersgeschichten 150
Torrund, Sein Herzenskind 60
Trenck, Friedr. von der, Lebens-

geschichht 80
oschabuschnigg, Sonnenwende 60
Cschechow, Humoresken und

Satiren. Band 1—8 zus.

Aschudi, Kaiserin Elisabeth..
—, Kaiserin Eugenie
—, König Ludwig II. v. Bayern 100

—, Königin Maria Sophia von
Neap el 80

—, Marie Antoinettes Ingend 80

. 100

80

80------

Pf«
Cschudi, Marie Antoinette und

die Revoluition 120

—, Napoleons Mutter 80

Turgenjew, Dunst. 80
—, Frühlingswogen 80

—, Gedichte in Prosa 60
—, Die neue Generation 120

—, Erste Liebe 60

—, Memoiren eines Jägers. 100
—, Väter und Söhne 100

Turnerliederbuch (Tascheneinband) 40

Uoland, Dramatische Dichtungen 60
—, Gedichte

Unfallversicherungsgesetze
Unlauterer Wettbewerb

Urbeberrechtsgesette 60
Usteri, De Vikaltt

Darnhagen, Fürst Leopold.
Delp, Mentte...
Verfassung des Deutschen Reichs
Derfassungsurkunde fürden preu-

ischen Staat
Vergils Aeneide. Von Voß 80
—, Ländliche Gedichte

villinger, Die Sünde desheiligen
Johannes und andre Novellen

Dix, Die Totenbestattung
Dogl, Ausgewählte Dichtungen
Volney, Die Nuinen
Doltaire, Geschichte Karls XII.
Doneisen, Albumblätter 60
—, Junggesellenbrevrier 60

—, Kunterbunt.... 60
—, Liebesbrepbir 60

—, Das Mutterherz 60
—, Nirwman 60

Doß, Idyllen und Lieder 60
—, Luise 60

—, d. J., Goethe und Schiller
in Briefen ......... 80

—, R., Amata. — Liebesopfer 60

—, Narzissenzauber. — Das

Wunderbare ......... 60
„Rolla........... 120

orchlickr, Gebichte. .. .... 80
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Waiblinger,Gebichtea.Italien 100
Waldmüller, Walpra.
Waldow, Wera.......
Wallace, Ben Hur. 2 Bände à 100

Walther von der Vogelweide,

Sämtliche Gedicht
Weber, Ausgewählte Schriften 80

Wechselordnung, Allg. Deutsche 60
Weddigen, Geistliche Obdeen 60
Weiser, Jefus. Teil 1—4 zuf. 120

Westkirch, Der Bürgermeister
von Immelheim u. and. Nov.

itebe
—, Die Gletschermühle 60
—, Rechtder Liebe u. 2and. Nov. 60

—, Timm Bredenkamps Glück. 80

60

—, Urschels Fundgut. . . ... 60

Wbhitman, Grashamle 80
Wichert, UAm Strande 60
—, Für tot erklärt 60

—, Eine Geige.—Drei Weihnachten 60
—, Nur Wahrheit. — Sie ver-

langt ihre Strae
—,Die gnädige Frau von Paretz. 60
wieland, Die Abderiten 100
—, Oberen 80

wilbrandt, König Teia 560
Wildberg, Dunkle Geschichten 60
—, Neben der Welt und andere

Erzählungen 80
Wilde, Die Ballade vom Zucht-

haus zu Readig. 60
—, Dorian Gray 100

Wildermuth, Hagestolle 560
—, Schwäbische Pfarrhäuser 60

Willomitzer, Eine Nacht im
Mittelalter 60

wWinter, Ohne Fhbl. . 100

Wiseman, Fabiola.... ... 20

Witschel, Morgen= u. Abendopfer
Wolf, Prolegomena zu Homer 100
Wolff, Allgemeine Musiklehre 60
—, Elementar-Gesanglehre 60

Wolfram von Eschenbach, Par-
zival. 2 dd999. 225

Woude, Traudel und ich .. . 80

Wundt, Zur Pfychologie u. Ethik 80
Württemberg, Alex. Graf von,

Sämtliche Gedicht 100

Tenophon, Anabasis. 80
—, Erinnerungen an Sokrates 80

—, Griechische Geschichte 100
— Kyrupädii ... 120

Galeski, Die heilige Familie. 60
Sedlitz, Gebicht 80
—, Waldfräuln 60

Sipper, Grillparzer-Biographie 60
—, Körner-Biographtt. 60

Sittel, Entstehung der Bibel 80
Zivilprozeßordnung. .. .... 100

Sobeltitz,KönigPharaosTochter60
Sola, Das Fest in Coqueville

und andere Novellen
—, Germinal

—, Herrn Chabres Kur u. a. N. 80

—, Sturm auf die Mühle u. a. N. 80

SIschokke, Alamontade 80
Zuwachssteuergesetz . . . . .. 80

Zwangsversteigerungsgesetz .. 60

Durch jede Buchhandlung oder direkt vom Verleger

Philipp Reclam jun. in Leipzig gratis zu beziehen

Drofpekte der Universal-Bibliothek:
Dollständiges Verzeichnis nach Auto-

ren geordnet.

Vollständiges Perzeichnis nach Ma-
terien geordner.

Verzeichnis der dramatischen Werke
mit Angabe der Hersonenzahl und
des Theatervertriebes.

Derzeichnis von 100 einaktigen ust-
spielen mit Angabe des Inhalts
und der Besetzung.

Derzeichnis von 500 Mummern Un-

terhaltungslektüre für die Reise.
Ausfährliches Verzeichnis der Neu-

erscheinungen.
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Die Helios-Klassiker
sind von bedeutenden Literarhistorikern heraus—
gegeben und mit künstlerisch ausgeführten Porträt-
Beilagen geschmückt. Die Werke sind in geschmack-
vollen biegsamen Leinen- und in prächtigen Ganz-
leder-Bänden mit echtem Goldschnitt vorrätig. —

Durch erstaunliche Wohlfeilheit bei modern-geschmack-
voller Ausstattung werden sie die Freude an den

Büchern der Klassiker immer mehr verbreiten.

Verzeichnis der Helios-Klassiker:
Börne. Gesamm. Schrift. 3Bde.

mit Bildn. In Lein. M. 5.—.

Byron. Sämtl. Werke. 3 Bde.
mit Bildn. In Lein. M. 5.—.

Chamisso. Sämtliche Werke.
2 Bde. mit 2 Bildn. In Lein.
M. 2.50, in Leder M. 6

Chamisso. Auswahl. 1 Bod
mit Bildn. In Lein. M.1.26.

Cichendors. Esamm. Werke.
bee (2 Bildn. In Lein.. 3.—, in Leder M. 6.—.

GOanndn Ausgew.Werke. Dd-
mir Bildn. In Lein. M. 3.50

Goethe. Sämtl. Werke. 10 Dde.
mit 3 Bildnissen. In Leinen
M. 15.—, in Leder M. 30.—.

Goethes Werke in4Hauprbdn.
LoleEru.Ergänzungs-bdn. M

Preisdeder4EaorinLein.
5.—, in Ceder M. 12.—.

4

Grabbe. Sämtliche Werke.

2 Bände mit Bildnis. InLeinen M. 3.50.

Grillparzer. Sämtliche Werke.
3 Bde. mit 3 Bildn. In Lein.

M. 5. —. / in Leder M. 9.—.

Hauff. Sämrl. Werke. 2 Bde.

mit Bildn. 93 Lein. M. 3.—,in Leder M.7

Heine. Siur#. Werte. 4 Bde.
mit 2ildni ennn W. Leinen

Herber. Auungerten Werte.
3 Bände mit 2 Bildnissen.
In Ceinen M. 5.—.

Keist. Sämtbliche Werke. 1 Bd.
it Bildn. In Lein. M. 1.50,n — M. 3. 25.

un See In Pein. M. 1.40,
in Leder M. 3.—.

m#
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Verlag von Philipp Reclam jun. in Leir

Lenau. Sämtl. Werke. 1 Band
mit Bildn. In Lein. M. 1.50,
in Leder M. 3.25.

Lessing. Sämtl. Werke. 3 Bde.

mit 2Bildnissen. Sa#LeinenM. 5.—, in Leder M. 9.—.
Lessing. Auswahl. 1 Bd. mit

Bildnis. In Leinen M. 1.75.

Longfellow. Sämtl. poetische
Werke. 2 Bände mit 2 Bild-

nissen. In Leinen M. 3.50.

Ludwig. Ausgewählte Werke.1 Bd. mit Bildn. In Leinen
M. 1.75, in Leder M. 3.50.

Mirton. Hoerische Werke. 19.mit Bildn. In Lein. M. 2.
Moliere, Sämtl. Werke. 2 Dde.

mit Bildn. In Lein. M. 3.50.

Mörike. Sämtl. Werke. 2 Bde.

mit 2 Bildnissen. In Leinen
M. 3.50, in Leder M. 6.—.

Reuter. Sämtl. Werke. 4 Bde.

 mitmitzahlreich.Abb.InLein.b, in Leder M. 12.—.

Reuter. Auswahl. 2 Bde.

zahlreich. Abbildgn. In #
M. 3.50, in Leder M.

Nückert. Ausgewählte We-
3 Dde.mic 2 Bildn. InL

—, in Leder M. 9

Schtuer. Sämtliche Werk!
Hauptbdn. u. 2gängr—“ Mit Abb., Por

9a . Dreis der 4 Hai
ände in Leinen M. 5.—

Leder M. 12.—, der
ausgabe in Leinen M.
in eder M. 18.—.

Shakespeare. Sämtliched
matische Werke. 3 Bände

Bildnis. IngeiLeinenM.5.in Leder

Stfter. Ausgewählte Wer2 Bde. mit Bildn. InLe
M. 3.50, in Leder . 6.

Sess

Ihland. „Gesammelte Wer
2 Bde. mit Bildn. ruLeM. 2.50, in Leder

Sonderausgaben aus
Goethe. Aus meinem Leben.

Geh. 90 Pf., Halblein.1.20M.

Goethe. Gedichre. Geh. Srowo
in Halblein en0 D . in beder
mit Goldschnitt2.

Goethe. Jtalien. * Geh.
90 Of., in Halbleinen 1.20 M.

Gogthe West-östl. Diwan. Geh.30f., in Halbleinen 60 Hf.
Goethe. Die Wahlverwandt-

leinen 60

Pu00, Bichemmen eistersahre. e „in
Lehriaren 1.20 M.

Reclams Klassikern
Goethe. Wilhelm Meiste

Wanderjahre. Geh. 60 5D
in Lalblleinert 90 Pf.

Lessing. Hamburgische Di
marurgie. Geh. 90 Of.,
Halbleinen 1.20 M.

Schiller. Gedichte. Geh.90in Halbleinen60f., in Led
mit Goldschnitt2.—M.

Schiller. Geschichte des 30jäh
gen Krieges. Ge
Halbleinen 60 Pf.

Schiller. Geschichte des Abfal
der vereinigten Niederland
Geh. 30%ff., in Halblein.60J
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